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Referentenentwurf 

des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur besseren Durchsetzung der Aus-
reisepflicht  

A. Problem und Ziel 

Die Rechtspflicht, Deutschland zu verlassen, wird von einer hohen Zahl vollziehbar Aus-
reisepflichtiger nicht befolgt. Sofern die Betroffenen innerhalb der ihnen gesetzten Frist 
ihrer vollziehbaren Ausreisepflicht nicht freiwillig nachkommen, muss diese im Wege der 
Abschiebung durchgesetzt werden. 

Wesentlicher Teil der Migrationspolitik ist die Rückkehr derer, die unter keinem rechtlichen 
Gesichtspunkt ein Bleiberecht in Deutschland haben. 

Im Bereich der Rückkehr ist eine stärkere Durchsetzung des Rechts erforderlich. Die Zu-
führungsquote zu Rückführungsmaßnahmen soll deutlich gesteigert werden. Einer Pflicht 
zur Ausreise muss die tatsächliche Ausreise so schnell wie möglich folgen.  

Das zur Durchsetzung der vollziehbaren Ausreisepflicht zur Verfügung stehende rechtli-
che Instrumentarium hat sich als noch nicht effektiv genug erwiesen, um eine ausreichen-
de Durchsetzung der Ausreisepflicht zu gewährleisten. Dies gilt gerade mit Blick auf sol-
che vollziehbar Ausreisepflichtigen, von denen Sicherheitsgefahren ausgehen. 

Zwar wurden in den vergangenen Jahren viele Regelungen neu gefasst. Diese haben in 
der Praxis jedoch nicht immer den gewünschten Erfolg bewirkt. Zudem ist die Zahl der zur 
Verfügung stehenden Haftplätze noch nicht ausreichend. 

Bei nicht beliebig steigerbaren personellen Ressourcen bei den mit der Rückkehr betrau-
ten Behörden und Gerichten sind gesetzliche Regelungen auch auf ihre Handhabbarkeit 
zu überprüfen und entsprechend zu optimieren.  

Deutsche Behörden müssen wissen, wer sich in unserem Land aufhält. Die Pflicht, ein 
Reisedokument vorzulegen, ist bei vollziehbar Ausreisepflichtigen stärker einzufordern. 

Ausreisepflichtige, denen die fehlende Durchsetzung ihrer Ausreisepflicht zuzurechnen 
ist, etwa weil sie ihre Identität verschleiern, sind hinsichtlich ihres Status von denjenigen, 
die unverschuldet nicht ausreisen können, zu unterscheiden und stärker zu sanktionieren. 

Aktuell hat die Bundespolizei die Aufgabe inne, im Wege der Amtshilfe Heimreisedoku-
mente für Ausländer zu beschaffen. Jedoch hat das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge die größere Sachnähe zur Feststellung der Identität und der Herkunft von Auslän-
dern, da dort alle hierfür notwendigen tatsächlichen, rechtlichen und technischen Voraus-
setzungen vorliegen. Zukünftig soll das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als 
sachnähere Behörde die Aufgabe der Beschaffung der Heimreisedokumente überneh-
men. 

Aufgrund der durch das hohe Flüchtlingsaufkommen bedingten hohen Zahl der positiven 
Asylentscheidungen der Jahre 2015, 2016 und 2017 ist auch die Zahl der nun durchzu-
führenden Regelüberprüfungen besonders hoch. Die bestandskräftig abgeschlossenen 
Asylverfahren, die zur Anerkennung der Asylberechtigung oder zur Zuerkennung des 
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Flüchtlingsschutzes führten und damit unter die rechtlich vorgesehene Regelüberprüfung 
nach § 73 Absatz 2a des Asylgesetzes fallen, belaufen sich bezogen auf das Jahr 2015 
auf rund 137 000 Verfahren, bezogen auf das Jahr 2016 auf rund 263 000 Verfahren und 
bezogen auf das Jahr 2017 auf rund 156 000 Verfahren, insgesamt auf rund 556 000 Ver-
fahren. 

Die Bearbeitung der Widerrufs- und Rücknahmeverfahren wird sowohl durch ein speziali-
siertes Widerrufsreferat als auch durch entsprechend geschulte Entscheider und Mitarbei-
ter des Asylverfahrenssekretariats in den Außenstellen des Bundesamtes für Migration 
und Flüchtlinge wahrgenommen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat zur 
Bewältigung dieser beträchtlichen Zahl an Verfahren zusätzliche Planstellen erhalten; der 
Personalhaushalt 2018/2019 sieht für die Bearbeitung von Widerrufs- und Rücknahmever-
fahren im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge einen Personalkörper von etwa 450 
Vollzeitäquivalenten vor. Die Anzahl der in den Außenstellen in den Aufgabenbereich ein-
gebundenen Mitarbeiter wird dabei flexibel entsprechend der jeweiligen Erfordernisse und 
verfügbaren Kapazitäten zugeteilt. Die für die Bearbeitung der Widerrufsverfahren vorge-
sehenen Planstellen konnten trotz intensiver Bemühungen bislang noch nicht in hinrei-
chendem Umfang mit geeignetem Personal besetzt werden. Hinzu kommt, dass mit der 
am 12. Dezember 2018 durch das Dritte Gesetz zur Änderung des Asylgesetzes in Kraft 
getretenen Gesetzesänderung nunmehr auch im Widerrufsverfahren die asylrechtlichen 
Mitwirkungspflichten gelten (vergleiche § 73 Absatz 3a des Asylgesetzes), womit ein er-
höhter Arbeitsaufwand für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge verbunden ist. 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist daher nicht gesichert, dass das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge seinen gesetzlichen Auftrag zum Abschluss der rund 556 000 Widerrufs-
verfahren innerhalb der bisher geltenden Regelüberprüfungsfrist von drei Jahren erfüllen 
kann. 

B. Lösung 

Das Ausweisungsrecht wird dahingehend überarbeitet, dass Personen, die wegen Sozial-
leistungsbetrugs oder Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt wurden, 
leichter ausgewiesen werden können. 

Fehlanreize zum rechtswidrigen Verbleib im Bundesgebiet trotz vollziehbarer Ausreise-
pflicht werden durch bessere Unterscheidung Ausreisepflichtiger danach, ob sie unver-
schuldet an der Ausreise gehindert sind oder ihnen die fehlende Möglichkeit zur Durch-
setzung ihrer Ausreisepflicht zugerechnet werden muss, beseitigt. Dazu wird die Rechts-
stellung „Duldung mit ungeklärter Identität“ eingeführt. 

Staatliche Erlaubnisse und Leistungen, die an den Duldungsstatus anknüpfen, werden an 
die Pflicht des Betroffenen geknüpft, in zumutbarem Umfang selbst notwendige Handlun-
gen zur Erlangung eines Passes oder Passersatzes vorzunehmen. 

Die Voraussetzungen für Sicherungshaft werden systematischer gefasst, die Möglichkei-
ten zu ihrer Anordnung werden ausgeweitet. Die formalen Antragsvoraussetzungen für 
eine Haft werden abgesenkt. 

Der Anwendungsbereich der Vorbereitungshaft wird dahingehend erweitert, dass auch die 
Vorbereitung einer Abschiebungsanordnung zur Abwehr einer besonderen Gefahr für die 
Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder einer terroristischen Gefahr erfasst wird. 

Neu eingeführt wird das Rechtsinstitut der Mitwirkungshaft. Sie ermöglicht eine Vorfüh-
rung aus der Haft, wenn der Ausländer bestimmten Anordnungen zur Mitwirkung bei der 
Identitätsklärung keine Folge leistet. 
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Im Rahmen des Ausreisegewahrsams wird klargestellt, dass Fluchtgefahr beziehungs-
weise fluchtgefahrähnliche Kriterien nicht vorliegen müssen.  

Dem Mangel an Abschiebungshaftplätzen wird dadurch begegnet, dass eine Unterbrin-
gung von Abschiebungsgefangenen in sämtlichen Hafteinrichtungen ermöglicht wird. Eine 
getrennte Unterbringung von Strafgefangenen innerhalb dieser Haftanstalten ist weiterhin 
vorgeschrieben. 

Befugnisse zur Zuführung zur Abschiebung werden bundeseinheitlich festgelegt. 

Der Ausweisungsschutz für Straftäter wird abgesenkt. Überwachungsmaßnahmen gegen 
Straftäter, die nicht abgeschoben werden können, werden ausgeweitet. 

Die Aufgabe der Passersatzpapierbeschaffung wird im Wege der Amtshilfe von der Bun-
despolizei auf das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übertragen, um den Rückfüh-
rungsvollzug effektiver zu gestalten. 

Eine Verlängerung der Frist für die Regelüberprüfung der Asylentscheidungen des Jahres 
2015 bis zum 31. Dezember 2019, der Asylentscheidungen des Jahres 2016 bis zum 31. 
Dezember 2020 und der Asylentscheidungen des Jahres 2017 bis zum 31. Dezember 
2021 wird zu einer Entlastung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge führen. 
Durch diese Verlängerung der Frist für die Regelüberprüfung von drei auf vier bis fünf 
Jahre wird das zu bewältigende Arbeitsvolumen auf einen längeren Zeitraum erstreckt 
und mögliche negative Effekte der hohen Zahl an zu bewältigen Prüfverfahren werden 
damit vermieden.  

Es sollen mehr Steuerung im Asylverfahren und eine Stärkung der europäischen Zustän-
digkeitsverteilung im Gemeinsamen Europäischen Asylsystem erreicht werden.  

Deshalb wird unter anderem der Katalog der Mitwirkungspflichten nach dem Asylverfah-
ren, deren Verletzung zu Leistungseinschränkungen nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz führen kann, erweitert. Auch werden in Umsetzung der Richtlinie 2013/33/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen 
für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen, (ABl. L 180 vom 
29. Juni 2013, S. 96) neue Leistungseinschränkungen im Asylbewerberleistungsgesetz 
aufgenommen. 

Asylbewerber, bei denen feststeht, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht für die 
Prüfung des Asylantrags zuständig ist, sollen zukünftig nur noch Anspruch auf einge-
schränkte Leistungen haben. Dies entspricht auch dem auf der Konferenz der Regie-
rungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 5. Dezember 2018 gefassten Be-
schluss. Vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer, denen bereits in einem anderen EU-
Mitgliedstaat ein Schutzstatus nach EU-Recht zuerkannt wurde, haben nur noch An-
spruch auf Überbrückungsleistungen. 

C. Alternativen 

Keine. 

Die mit diesem Gesetzentwurf genannten Ziele können nicht allein durch außergesetzli-
che Maßnahmen erreicht werden, auch wenn der freiwilligen Rückkehr Ausreisepflichtiger 
und der Optimierung des Vollzugs der bestehenden Regelungen in der Praxis eine hohe 
Priorität eingeräumt wird. 

Es ist gesichert, dass die gesetzliche Pflicht zur freiwilligen Ausreise mit deutlich höherer 
Wahrscheinlichkeit befolgt wird, wenn ein ausreisepflichtiger Ausländer alternativ die 
zwangsweise Durchsetzung zu erwarten hat. 
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Insbesondere ist eine weitere personelle Verstärkung des Bundesamts für Migration und 
Flüchtlinge aufgrund der begrenzten Zahl an geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten 
auf dem Arbeitsmarkt nur in einem beschränkten Maß möglich. Von einer internen perso-
nellen Verstärkung des Widerrufsbereichs des Bundesamtes ist abzusehen, da sie zu 
Lasten der Antragsbearbeitung ginge. Ein Aussetzen der Regelüberprüfung der positiven 
Asylentscheidungen kommt nicht in Betracht, da sichergestellt werden muss, dass die an 
eine positive Asylentscheidung gekoppelten Rechtsfolgen und Rechtspositionen (zum 
Beispiel Aufenthaltsrecht, gegebenenfalls Recht zur Erwerbstätigkeit oder das Beziehen 
von sozialen Leistungen) nur denjenigen zugutekommen, die tatsächlich und immer noch 
schutzberechtigt sind. Dies ist auch für die Akzeptanz des Asylsystems in der Bevölke-
rung von Bedeutung. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Die Einführung neuer Leistungseinschränkungen für bestimmte Fälle der Sekundärmigra-
tion (§ 1a Absätze 5 und 7 Asylbewerberleistungsgesetz) sowie wegen Verletzung von 
Mitwirkungspflichten im Verwaltungsverfahren (§ 1a Absatz 5 Asylbewerberleistungsge-
setz) bedeutet für bestimmte Personengruppen, dass sie nur abgesenkte Leistungen er-
halten, die der Existenzsicherung dienen. Dies wird zu Minderausgaben in nicht beziffer-
barer Höhe für die Leistungsträger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz führen. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Für Bürgerinnen und Bürger entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand von 353 000 
Stunden beziehungsweise 7,1 Mio. EUR sowie ein laufender Erfüllungsaufwand in Höhe 
von 142 000 Stunden beziehungsweise 2,8 Mio. EUR. Dies ist insbesondere auf die Aus-
weitung der Passbeschaffungspflichten zurückzuführen. Darüber hinaus ergeben sich 
durch verschiedene Pflichten zusätzliche Erfüllungsaufwände, die im Regelfall jedoch 
geringfügig sind. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Für die Wirtschaft ergibt sich keine Änderung im Erfüllungsaufwand. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Für die Verwaltung ist durch die gesetzlichen Änderungen, sofern eine Quantifizierung 
möglich war, eine Zunahme des jährlichen Erfüllungsaufwandes im einstelligen Millionen-
bereich zu erwarten. Die einmaligen Umstellungskosten bei den Ländern sind derzeit 
nicht bezifferbar.  

Etwaige Mehrbedarfe des Bundes an Sach- und Personalmitteln sollen finanziell und stel-
lenmäßig im Einzelplan 06 ausgeglichen werden. 

F. Weitere Kosten 

Weitere Kosten, insbesondere Kosten für die Wirtschaft oder Kosten für soziale Siche-
rungssysteme, sowie Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere 
auf das Verbraucherpreisniveau, entstehen nicht. 
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Referentenentwurf des Bundesministeriums des Innern, für 
Bau und Heimat 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur besseren Durchsetzung der Aus-
reisepflicht  

Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Aufenthaltsgesetzes 

Das Aufenthaltsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 
(BGBl. I S. 162), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2018 (BGBl. I S. 
1147) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe zu § 60a wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 60b Duldung für Personen mit ungeklärter Identität“. 

b) Nach der Angabe zu § 97 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 97a Geheimhaltungspflichten“. 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 5 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. die Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten 
der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex) (ABl. L 77 vom 
23.3.2016, S. 1) und“ 

b) Absatz 14 wird aufgehoben. 

c) Absatz 15 wird zu Absatz 14 und wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aaa) Die Wörter „die in Absatz 14 genannten Anhaltspunkte entsprechend 
als objektive Kriterien für die Annahme einer Fluchtgefahr im Sinne 
von Artikel 2 Buchstabe n der Verordnung (EU) Nr. 604/2013“ werden 
durch die Wörter „§ 62 Absatz 3a für die widerlegliche Vermutung ei-
ner Fluchtgefahr im Sinne von Artikel 2 Buchstabe n der Verordnung 
(EU) Nr. 604/2013 und § 62 Absatz 3b Nummer 1 bis 5 als objektive 
Anhaltspunkte für die Annahme einer Fluchtgefahr im Sinne von Arti-
kel 2 Buchstabe n der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 entsprechend“ 
ersetzt. 
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bbb) Nach der Angabe „2013“ werden ein Semikolon und die Wörter „im 
Anwendungsbereich der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 bleibt Artikel 
28 Absatz 2 im Übrigen maßgeblich“ angefügt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Ferner kann ein Anhaltspunkt für Fluchtgefahr vorliegen, wenn 

a) der Ausländer einen Mitgliedstaat vor Abschluss eines dort laufenden 
Verfahrens zur Zuständigkeitsbestimmung oder zur Prüfung eines An-
trags auf internationalen Schutz verlassen hat und die Umstände der 
Feststellung im Bundesgebiet konkret darauf hindeuten, dass er den zu-
ständigen Mitgliedstaat in absehbarer Zeit nicht aufsuchen will, 

b) der Ausländer zuvor mehrfach einen Asylantrag in anderen Mitgliedstaa-
ten als der Bundesrepublik Deutschland im Geltungsbereich der Verord-
nung (EU) Nr. 604/2013 gestellt und den jeweiligen anderen Mitglied-
staat der Asylantragstellung wieder verlassen hat, ohne den Ausgang 
des dort laufenden Verfahrens zur Zuständigkeitsbestimmung oder zur 
Prüfung eines Antrags auf internationalen Schutz abzuwarten.“ 

cc) Nach Satz 2 werden folgende Sätze eingefügt: 

„Die für den Antrag auf Inhaftnahme zum Zwecke der Überstellung zuständi-
ge Behörde kann einen Ausländer ohne vorherige richterliche Anordnung 
festhalten und vorläufig in Gewahrsam nehmen, wenn 

a) der dringende Verdacht für das Vorliegen der Voraussetzungen nach 
Satz 1 oder 2 besteht, 

b) die richterliche Entscheidung über die Anordnung der Überstellungshaft 
nicht vorher eingeholt werden kann und 

c) der begründete Verdacht vorliegt, dass sich der Ausländer der Anord-
nung der Überstellungshaft entziehen will. 

Der Ausländer ist unverzüglich dem Richter zur Entscheidung über die An-
ordnung der Überstellungshaft vorzuführen.“ 

3. § 5 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

In Satz 1 werden nach dem Wort „besteht“ die Wörter „oder eine Abschiebungsan-
ordnung nach § 58a erlassen wurde“ angefügt. 

4. § 11 wird wie folgt gefasst: 

„§ 11 

Einreise- und Aufenthaltsverbot 

(1) Gegen einen Ausländer, der ausgewiesen, zurückgeschoben oder abge-
schoben worden ist, ist ein Einreise- und Aufenthaltsverbot zu erlassen. Infolge des 
Einreise- und Aufenthaltsverbots darf der Ausländer weder erneut in das Bundesge-
biet einreisen noch sich darin aufhalten, noch darf ihm, selbst im Falle eines An-
spruchs nach diesem Gesetz, ein Aufenthaltstitel erteilt werden. 



 - 7 - Bearbeitungsstand: 12.04.2019  20:27 Uhr 

(2) Im Falle der Ausweisung ist das Einreise- und Aufenthaltsverbot gemeinsam 
mit der Ausweisungsverfügung zu erlassen. Ansonsten soll das Einreise- und Aufent-
haltsverbot mit der Abschiebungsandrohung oder Abschiebungsanordnung nach 
§ 58a unter der aufschiebenden Bedingung der Ab- oder Zurückschiebung und spä-
testens mit der Ab- oder Zurückschiebung erlassen werden. Das Einreise- und Auf-
enthaltsverbot ist bei seinem Erlass von Amts wegen zu befristen. Die Frist beginnt 
mit der Ausreise. Die Befristung kann zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung mit einer Bedingung versehen werden, insbesondere einer 
nachweislichen Straf- oder Drogenfreiheit. Tritt die Bedingung bis zum Ablauf der 
Frist nicht ein, gilt eine von Amts wegen zusammen mit der Befristung nach Satz 5 
angeordnete längere Befristung. 

(3) Über die Länge der Frist des Einreise- und Aufenthaltsverbots wird nach Er-
messen entschieden. Sie darf außer in den Fällen der Absätze 5 bis 5b fünf Jahre 
nicht überschreiten. 

(4) Das Einreise- und Aufenthaltsverbot kann zur Wahrung schutzwürdiger Be-
lange des Ausländers oder soweit es der Zweck des Einreise- und Aufenthaltsverbots 
nicht mehr erfordert aufgehoben oder die Frist des Einreise- und Aufenthaltsverbotes 
verkürzt werden. Das Einreise- und Aufenthaltsverbot soll aufgehoben werden, wenn 
die Voraussetzungen für die Erteilung eines Aufenthaltstitels nach Kapitel 2 Abschnitt 
5 vorliegen. Bei der Entscheidung über die Verkürzung der Frist oder die Aufhebung 
des Einreise- und Aufenthaltsverbots, das zusammen mit einer Ausweisung erlassen 
wurde, ist zu berücksichtigen, ob der Ausländer seiner Ausreisepflicht innerhalb der 
ihm gesetzten Ausreisefrist nachgekommen ist, es sei denn, der Ausländer war un-
verschuldet an der Ausreise gehindert oder die Überschreitung der Ausreisefrist war 
nicht erheblich. Die Frist des Einreise- und Aufenthaltsverbotes kann aus Gründen 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung verlängert werden. Absatz 3 gilt entspre-
chend. 

(5) Die Frist des Einreise- und Aufenthaltsverbots soll zehn Jahre nicht über-
schreiten, wenn der Ausländer auf Grund einer strafrechtlichen Verurteilung ausge-
wiesen worden ist oder wenn von ihm eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung ausgeht. Absatz 4 gilt in diesen Fällen entsprechend. 

(5a) Die Frist des Einreise- und Aufenthaltsverbotes soll 20 Jahre betragen, wenn 
der Ausländer wegen eines Verbrechens gegen den Frieden, eines Kriegsverbre-
chens oder eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit oder zur Abwehr einer Ge-
fahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder einer terroristischen Ge-
fahr ausgewiesen wurde. Absatz 4 Satz 4 und 5 gilt in diesen Fällen entsprechend. 
Eine Verkürzung der Frist oder Aufhebung des Einreise- und Aufenthaltsverbots ist 
grundsätzlich ausgeschlossen. Die oberste Landesbehörde kann im Einzelfall Aus-
nahmen hiervon zulassen. 

(5b) Wird der Ausländer auf Grund einer Abschiebungsanordnung nach § 58a 
aus dem Bundesgebiet abgeschoben, soll ein unbefristetes Einreise- und Aufent-
haltsverbot erlassen werden. In den Fällen des Absatzes 5a oder wenn der Ausländer 
wegen eines in § 54 Absatz 1 Nummer 1 genannten Ausweisungsinteresses ausge-
wiesen worden ist, kann im Einzelfall ein unbefristetes Einreise- und Aufenthaltsver-
bot erlassen werden. Absatz 5a Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 

(5c) Die Behörde, die die Ausweisung, die Abschiebungsandrohung oder die Ab-
schiebungsanordnung nach § 58a erlässt, ist auch für den Erlass und die erstmalige 
Befristung des damit zusammenhängenden Einreise- und Aufenthaltsverbots zustän-
dig. 
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(6) Gegen einen Ausländer, der seiner Ausreisepflicht nicht innerhalb einer ihm 
gesetzten Ausreisefrist nachgekommen ist, kann ein Einreise- und Aufenthaltsverbot 
angeordnet werden, es sei denn, der Ausländer ist unverschuldet an der Ausreise 
gehindert oder die Überschreitung der Ausreisefrist ist nicht erheblich. Absatz 1 Satz 
2, Absatz 2 Satz 3 bis 6, Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 Satz 1, 2 und 4 gilt entspre-
chend. Das Einreise- und Aufenthaltsverbot ist mit seiner Anordnung nach Satz 1 zu 
befristen. Bei der ersten Anordnung des Einreise- und Aufenthaltsverbots nach Satz 1 
soll die Frist ein Jahr nicht überschreiten. Im Übrigen soll die Frist drei Jahre nicht 
überschreiten. Ein Einreise- und Aufenthaltsverbot wird nicht angeordnet, wenn 
Gründe für eine vorübergehende Aussetzung der Abschiebung nach § 60a vorliegen, 
die der Ausländer nicht verschuldet hat. 

(7) Gegen einen Ausländer, 

1. dessen Asylantrag nach § 29a Absatz 1 des Asylgesetzes als offensichtlich un-
begründet abgelehnt wurde, dem kein subsidiärer Schutz zuerkannt wurde, das 
Vorliegen der Voraussetzungen für ein Abschiebungsverbot nach § 60 Absatz 5 
oder 7 nicht festgestellt wurde und der keinen Aufenthaltstitel besitzt oder 

2. dessen Antrag nach § 71 oder § 71a des Asylgesetzes wiederholt nicht zur 
Durchführung eines weiteren Asylverfahrens geführt hat, 

kann das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ein Einreise- und Aufenthaltsver-
bot anordnen. Das Einreise- und Aufenthaltsverbot wird mit Bestandskraft der Ent-
scheidung über den Asylantrag wirksam. Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 3 bis 6, Ab-
satz 3 Satz 1 und Absatz 4 Satz 1, 2 und 4 gilt entsprechend. Das Einreise- und Auf-
enthaltsverbot ist mit seiner Anordnung nach Satz 1 zu befristen. Bei der ersten An-
ordnung des Einreise- und Aufenthaltsverbots nach Satz 1 soll die Frist ein Jahr nicht 
überschreiten. Im Übrigen soll die Frist drei Jahre nicht überschreiten. Über die Auf-
hebung, Verlängerung oder Verkürzung entscheidet die zuständige Ausländerbehör-
de. 

(8) Vor Ablauf des Einreise- und Aufenthaltsverbots kann dem Ausländer aus-
nahmsweise erlaubt werden, das Bundesgebiet kurzfristig zu betreten, wenn zwin-
gende Gründe seine Anwesenheit erfordern oder die Versagung der Erlaubnis eine 
unbillige Härte bedeuten würde. Im Falle der Absätze 5a und 5b ist für die Entschei-
dung die oberste Landesbehörde zuständig. 

(9) Reist ein Ausländer entgegen einem Einreise- und Aufenthaltsverbot in das 
Bundesgebiet ein, wird der Ablauf einer festgesetzten Frist für die Dauer des Aufent-
halts im Bundesgebiet gehemmt. Die Frist kann in diesem Fall verlängert werden, 
längstens jedoch um die Dauer der ursprünglichen Befristung. Der Ausländer ist auf 
diese Möglichkeit bei der erstmaligen Befristung hinzuweisen. Für eine nach Satz 2 
verlängerte Frist gelten die Absätze 3 und 4 Satz 1 entsprechend.“ 

5. In § 12 Absatz 2 wird nach Satz 2 folgender Satz angefügt: 

„Insbesondere kann die Aufenthaltserlaubnis mit einer räumlichen Beschränkung ver-
sehen werden, wenn ein Ausweisungsinteresse nach § 54 Absatz 1 Nummer 1 oder 
Nummer 1a besteht und dies erforderlich ist, um den Ausländer aus einem Umfeld zu 
lösen, welches die wiederholte Begehung erheblicher Straftaten begünstigt.“ 

6. In § 15 Absatz 2 Nummer 3 wird die Angabe „5“ durch die Angabe „6“ ersetzt. 

7. § 25 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Dies gilt nicht, wenn der Ausländer aufgrund eines besonders schwerwiegenden 
Ausweisungsinteresses nach § 54 Absatz 1 ausgewiesen worden ist“. 
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8. In § 26 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 und Satz 3 Nummer 2 werden jeweils nach dem 
Wort „vorliegen“ ein Semikolon und die Wörter „ist der Erteilung der Aufenthaltser-
laubnis eine Entscheidung des Bundesamtes vorausgegangen, die im Jahr 2015, 
2016 oder 2017 unanfechtbar geworden ist, muss das Bundesamt mitgeteilt haben, 
dass die Voraussetzungen für den Widerruf oder die Rücknahme nicht vorliegen“ ein-
gefügt. 

9. § 48 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Wenn ein deutscher Staatsangehöriger zugleich eine ausländische Staatsangehörig-
keit besitzt, ist er verpflichtet, seinen ausländischen Pass oder Passersatz auf Ver-
langen den mit dem Vollzug des Ausländerrechts betrauten Behörden vorzulegen, 
auszuhändigen und vorübergehend zu überlassen, wenn 

1. ihm nach § 7 Absatz 1 des Passgesetzes der deutsche Pass versagt, nach § 8 
des Passgesetzes der deutsche Pass entzogen worden ist oder gegen ihn eine 
Anordnung nach § 6 Absatz 7 des Personalausweisgesetzes ergangen ist, wenn 
Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass der Ausländer beabsichtigt, das 
Bundesgebiet zu verlassen oder 

2. die Voraussetzungen für eine Untersagung der Ausreise nach § 10 Absatz 1 des 
Passgesetzes vorliegen und die Vorlage, Aushändigung und vorübergehende 
Überlassung des ausländischen Passes oder Passersatzes zur Durchführung 
oder Sicherung des Ausreiseverbots erforderlich sind.“ 

10. § 53 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 werden die Wörter „der als Asylberechtigter anerkannt ist, der im 
Bundesgebiet die Rechtsstellung eines ausländischen Flüchtlings genießt, der 
einen von einer Behörde der Bundesrepublik Deutschland ausgestellten Reise-
ausweis nach dem Abkommen vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge (BGBl. 1953 II S. 559) besitzt,“ gestrichen. 

b) Nach Absatz 3 werden folgende Absätze eingefügt: 

„(3a) Ein Ausländer, der als Asylberechtigter anerkannt ist, der im Bundesge-
biet die Rechtsstellung eines ausländischen Flüchtlings genießt oder der einen 
von einer Behörde der Bundesrepublik Deutschland ausgestellten Reiseausweis 
nach dem Abkommen vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 
(BGBl. 1953 II S. 559) besitzt, darf nur ausgewiesen werden, wenn er aus 
schwerwiegenden Gründen als eine Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland oder eine terroristische Gefahr anzusehen ist oder er eine Gefahr 
für die Allgemeinheit darstellt, weil er wegen einer schweren Straftat rechtskräftig 
verurteilt wurde.  

(3b) Ein Ausländer, der die Rechtsstellung eines subsidiär Schutzberechtig-
ten im Sinne des § 4 Absatz 1 des Asylgesetzes genießt, darf nur ausgewiesen 
werden, wenn er eine schwere Straftat begangen hat oder er eine Gefahr für die 
Allgemeinheit oder die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland darstellt.“ 

11. § 54 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 1a wird wie folgt gefasst: 
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„1a. rechtskräftig zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe von mindestens ei-
nem Jahr verurteilt worden ist wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher 
Straftaten 

a) gegen das Leben, 

b) gegen die körperliche Unversehrtheit, 

c) gegen die sexuelle Selbstbestimmung nach den §§ 174, 176 bis 
178, 181a, 184b, 184d und 184e jeweils in Verbindung mit § 184b 
des Strafgesetzbuches,  

d) gegen das Eigentum, sofern das Gesetz für die Straftat eine im 
Mindestmaß erhöhte Freiheitsstrafe vorsieht oder die Straftaten se-
rienmäßig begangen wurden, oder  

e) wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte oder Tätlichen 
Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte.“ 

bb) Nach Nummer 1a wird folgende Nummer eingefügt: 

„1b. wegen einer oder mehrerer Straftaten nach § 263 des Strafgesetzbuchs 
zu Lasten eines Leistungsträgers oder Sozialversicherungsträgers nach 
dem Sozialgesetzbuch oder nach dem Gesetz über den Verkehr mit 
Betäubungsmitteln rechtskräftig zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe 
von mindestens einem Jahr verurteilt worden ist,“. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  

aa) In Nummer 1 werden die Wörter „einem Jahr“ durch die Wörter „sechs Mona-
ten“ ersetzt. 

bb) Nummer 1a wird gestrichen.  

12. § 55 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 4 wird nach dem Wort „ausübt“ das Komma gestrichen und das Wort 
„oder“ angefügt. 

b) Nummer 5 wird aufgehoben. 

c) Nummer 6 wird zu Nummer 5. 

13. § 56 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Er kann verpflichtet werden, in einem anderen Wohnort oder in bestimm-
ten Unterkünften auch außerhalb des Bezirks der Ausländerbehörde zu wohnen, 
wenn dies geboten erscheint, um 

1. die Fortführung von Bestrebungen, die zur Ausweisung geführt haben, zu er-
schweren oder zu unterbinden und die Einhaltung vereinsrechtlicher oder 
sonstiger gesetzlicher Auflagen und Verpflichtungen besser überwachen zu 
können oder 

2. die wiederholte Begehung erheblicher Straftaten, die zu einer Ausweisung 
nach § 54 Absatz 1 Nummer 1 geführt haben, zu unterbinden.“ 
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b) In Absatz 4 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt: 

„Um die wiederholte Begehung erheblicher Straftaten, die zu einer Ausweisung 
nach § 54 Absatz 1 Nummer 1 geführt haben, zu unterbinden, können Beschrän-
kungen nach Satz 1 angeordnet werden, soweit diese notwendig sind, um eine 
erhebliche Gefahr für die innere Sicherheit oder für Leib und Leben Dritter abzu-
wenden.“ 

14. In § 57 Absatz 1 wird die Angabe „Verordnung (EG) Nummer 562/2006“ durch die 
Angabe „Verordnung (EU) Nummer 2016/399“ ersetzt. 

15. In § 58 wird nach Absatz 3 folgender Absatz angefügt: 

(4) „ Die die Abschiebung durchführende Behörde ist befugt, zum Zweck der Ab-
schiebung den Ausländer zum Flughafen oder Grenzübergang zu verbringen und ihn 
zu diesem Zweck kurzzeitig festzuhalten. Das Festhalten ist auf das zur Durchführung 
der Abschiebung unvermeidliche Maß zu beschränken.“ 

16. Dem § 59 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Gebietskörperschaften im Sinne des Anhangs I und II der Verordnung (EU) 
2018/1806 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur 
Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der 
Außengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, 
deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind, sind Staaten gleichge-
stellt.“ 

17. In § 60 Absatz 7 wird nach Satz 1folgender Satz eingefügt: 

„60a Absatz 2c Satz 2 und 3 gelten entsprechend.“ 

18. § 60a Absatz 2c wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 3 werden nach dem Wort „Erkrankung“ ein Komma und die Wörter „den 
lateinischen Namen oder die Klassifizierung der Erkrankung nach ICD 10“ einge-
fügt.  

b) Nach Satz 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Zur Behandlung der Erkrankung erforderliche Medikamente müssen mit der An-
gabe ihrer Wirkstoffe und diese mit ihrer international gebräuchlichen Bezeich-
nung aufgeführt sein.“ 

19. Nach § 60a wird folgender § 60b eingefügt: 

„§ 60b 

Duldung für Personen mit ungeklärter Identität 

(1) Einem vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländer wird die Duldung im Sinne 
des § 60a als „Duldung für Personen mit ungeklärter Identität“ erteilt, wenn die Ab-
schiebung aus von ihm selbst zu vertretenden Gründen nicht vollzogen werden kann, 
weil er das Abschiebungshindernis durch eigene Täuschung über seine Identität oder 
Staatsangehörigkeit oder durch eigene falsche Angaben selbst herbeiführt oder er 
zumutbare Handlungen zur Erfüllung der besonderen Passbeschaffungspflicht nach 
Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 nicht vornimmt. Dem Ausländer ist die Beschei-
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nigung über die Duldung nach § 60a Absatz 4 mit dem Zusatz für Personen mit un-
geklärter Identität auszustellen. 

(2) Besitzt der vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer keinen gültigen Pass o-
der Passersatz, ist er unbeschadet des § 3 verpflichtet, alle ihm unter Berücksichti-
gung der Umstände des Einzelfalls zumutbaren Handlungen zur Beschaffung eines 
Passes oder Passersatzes selbst vorzunehmen. Dies gilt nicht für Ausländer ab der 
Stellung eines Asylantrages (§ 13 des Asylgesetzes) oder eines Asylgesuches (§ 18 
des Asylgesetzes) bis zur rechtskräftigen Ablehnung des Asylantrages sowie für Aus-
länder, wenn ein Abschiebungsverbot nach § 60 Absatz 5 oder 7 vorliegt, es sei 
denn, das Abschiebungsverbot nach § 60 Absatz 7 beruht allein auf gesundheitlichen 
Gründen. 

(3) Im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 ist dem Ausländer regelmäßig zumutbar, 

1. in der den Bestimmungen des deutschen Passrechts, insbesondere den §§ 6 und 
15 des Passgesetzes in der jeweils geltenden Fassung, entsprechenden Weise 
an der Ausstellung oder Verlängerung mitzuwirken und die Behandlung eines An-
trages durch die Behörden des Herkunftsstaates nach dem Recht des Herkunfts-
staates zu dulden, sofern dies nicht zu einer unzumutbaren Härte führt, 

2. bei Behörden des Herkunftsstaates persönlich vorzusprechen, an Anhörungen 
teilzunehmen, Lichtbilder nach Anforderung anzufertigen und Fingerabdrücke 
abzugeben, nach der Rechts- und Verwaltungspraxis des Herkunftsstaats erfor-
derliche Angaben oder Erklärungen abzugeben oder sonstige nach der dortigen 
Rechts- und Verwaltungspraxis erforderliche Handlungen vorzunehmen, soweit 
dies nicht unzumutbar ist, 

3. eine Erklärung gegenüber den Behörden des Herkunftsstaates, aus dem Bun-
desgebiet freiwillig im Rahmen seiner rechtlichen Verpflichtung nach dem deut-
schen Recht auszureisen, abzugeben, sofern hiervon die Ausstellung des Reise-
dokumentes abhängig gemacht wird,  

4. sofern hiervon die Ausstellung des Reisedokumentes abhängig gemacht wird, zu 
erklären, die Wehrpflicht zu erfüllen, sofern die Erfüllung der Wehrpflicht nicht 
aus zwingenden Gründen unzumutbar ist, und andere zumutbare staatsbürgerli-
che Pflichten zu erfüllen, 

5. die vom Herkunftsstaat für die behördlichen Passbeschaffungsmaßnahmen all-
gemein festgelegten Gebühren zu zahlen, sofern es nicht für ihn unzumutbar ist 
und 

6. erneut um die Ausstellung des Passes oder Passersatzes im Rahmen des Zu-
mutbaren nachzusuchen und die Handlungen nach Nummer 1 bis 5 vorzuneh-
men, sofern aufgrund einer Änderung der Sach- und Rechtslage mit der Ausstel-
lung des Passes oder Passersatzes durch die Behörden des Herkunftsstaates 
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit gerechnet werden kann und die Ausländer-
behörde ihn zur erneuten Vornahme der Handlungen auffordert. 

Der Ausländer ist auf diese Pflichten hinzuweisen. Sie gelten als erfüllt, wenn der 
Ausländer glaubhaft macht, dass er die Handlungen nach Satz 1 vorgenommen hat. 
Er kann die Vornahme der Handlungen nach Satz 1 auch durch Erklärung an Eides 
Statt glaubhaft machen; hierzu kann die Ausländerbehörde ihn mit Fristsetzung auf-
fordern. Die Ausländerbehörde ist hierzu zuständige Behörde im Sinne des § 156 des 
Strafgesetzbuches. 

(4) Hat der Ausländer die zumutbaren Handlungen nach Absatz 2 Satz 1 und 
Absatz 3 Satz 1 unterlassen, kann er diese jederzeit nachholen. In diesem Fall ist die 
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Verletzung der Mitwirkungspflicht geheilt und dem Ausländer die Bescheinigung über 
die Duldung nach § 60a Absatz 4 ohne den Zusatz „für Personen mit ungeklärter 
Identität“ auszustellen. 

(5) Die Zeiten, in denen dem Ausländer die Duldung mit dem Zusatz „für Perso-
nen mit ungeklärter Identität“ ausgestellt worden ist, werden nicht als Vorduldungszei-
ten angerechnet. Dem Inhaber einer Duldung mit dem Zusatz „für Personen mit un-
geklärter Identität“ darf die Ausübung einer Erwerbstätigkeit nicht erlaubt werden. Er 
unterliegt einer Wohnsitzauflage nach § 61 Absatz 1d. 

(6) § 84 Absatz 2 findet entsprechende Anwendung.“ 

20. § 61 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1d wird folgender Absatz 1e eingefügt:  

„(1e) Auflagen können zur Sicherung und Durchsetzung der vollziehbaren 
Ausreisepflicht angeordnet werden, wenn konkrete Maßnahmen der Aufenthalts-
beendigung unmittelbar bevorstehen. Insbesondere kann ein Ausländer verpflich-
tet werden, sich einmal wöchentlich oder in einem längeren Intervall bei der für 
den Aufenthaltsort des Ausländers zuständigen Ausländerbehörde zu melden.“ 

b) Absatz 1e wird zu Absatz 1f. 

21. § 62 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „, ebenfalls ausreichendes anderes“ gestri-
chen.  

b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach den Wörtern „Vorbereitung der Ausweisung“ werden die Wörter „oder 
der Abschiebungsanordnung nach § 58a“ eingefügt. 

bb) Nach den Wörtern „wenn über die Ausweisung“ werden die Wörter „oder die 
Abschiebungsanordnung nach § 58a“ eingefügt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Ein Ausländer ist zur Sicherung der Abschiebung auf richterliche Anord-
nung in Haft zu nehmen (Sicherungshaft), wenn  

1. Fluchtgefahr besteht 

2. der Ausländer aufgrund einer unerlaubten Einreise vollziehbar ausreise-
pflichtig ist oder  

3. eine Abschiebungsanordnung nach § 58a ergangen ist, diese aber nicht un-
mittelbar vollzogen werden kann.  

Von der Anordnung der Sicherungshaft nach Satz 1 Nummer 2 kann ausnahms-
weise abgesehen werden, wenn der Ausländer glaubhaft macht, dass er sich der 
Abschiebung nicht entziehen will. Die Sicherungshaft ist unzulässig, wenn fest-
steht, dass aus Gründen, die der Ausländer nicht zu vertreten hat, die Abschie-
bung nicht innerhalb der nächsten drei Monate durchgeführt werden kann. Ab-
weichend von Satz 3 ist die Sicherungshaft bei einem Ausländer, von dem eine 
erhebliche Gefahr für Leib und Leben Dritter oder bedeutende Rechtsgüter der 
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inneren Sicherheit ausgeht, auch dann zulässig, wenn die Abschiebung nicht in-
nerhalb der nächsten drei Monate durchgeführt werden kann.“ 

d) Nach Absatz 3 werden folgende Absätze eingefügt: 

„(3a) Fluchtgefahr im Sinne von Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 wird widerleglich 
vermutet, wenn 

1. der Ausländer gegenüber den mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten 
Behörden über seine Identität täuscht oder in einer für ein Abschiebungshin-
dernis erheblichen Weise und in zeitlichem Zusammenhang mit der Ab-
schiebung getäuscht hat und die Angabe nicht selbst berichtigt hat, insbe-
sondere durch Unterdrückung oder Vernichtung von Identitäts- oder Reise-
dokumenten oder das Vorgeben einer falschen Identität, 

2. der Ausländer unentschuldigt zur Durchführung einer Anhörung oder ärztli-
chen Untersuchung nach § 82 Absatz 4 Satz 1 nicht an dem von der Auslän-
derbehörde angegebenen Ort angetroffen wurde, sofern der Ausländer bei 
der Ankündigung des Termins auf die Möglichkeit seiner Inhaftnahme im Fal-
le des Nichtantreffens hingewiesen wurde, 

3. die Ausreisefrist abgelaufen ist und der Ausländer seinen Aufenthaltsort trotz 
Hinweises auf die Anzeigepflicht gewechselt hat, ohne der zuständigen Be-
hörde eine Anschrift anzugeben, unter der er erreichbar ist, 

4. der Ausländer sich entgegen § 11 Absatz 1 Satz 2 im Bundesgebiet aufhält 
und er keine Betretenserlaubnis nach § 11 Absatz 8 besitzt, 

5. der Ausländer sich bereits in der Vergangenheit der Abschiebung entzogen 
hat oder 

6. der Ausländer ausdrücklich erklärt hat, dass er sich der Abschiebung entzie-
hen will. 

(3b) Konkrete Anhaltspunkte für Fluchtgefahr im Sinne von Absatz 3 Satz 1 
Nummer 1 können sein: 

1. der Ausländer hat gegenüber den mit der Ausführung dieses Gesetzes be-
trauten Behörden über seine Identität in einer für ein Abschiebungshindernis 
erheblichen Weise getäuscht und hat die Angabe nicht selbst berichtigt, ins-
besondere durch Unterdrückung oder Vernichtung von Identitäts- oder Rei-
sedokumenten oder das Vorgeben einer falschen Identität, 

2. der Ausländer hat zu seiner unerlaubten Einreise erhebliche Geldbeträge, 
insbesondere an einen Dritten für dessen Handlung nach § 96 aufgewandt, 
die nach den Umständen derart maßgeblich sind, dass daraus geschlossen 
werden kann, dass er die Abschiebung verhindern wird, damit die Aufwen-
dungen nicht vergeblich waren, 

3. von dem Ausländer geht eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben Dritter 
oder bedeutende Rechtsgüter der inneren Sicherheit aus, 

4. der Ausländer ist wiederholt wegen vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu 
mindestens einer Freiheitsstrafe verurteilt worden, 

5. die Passbeschaffungspflicht nach § 60b Absatz 3 Nummer 1, 2 und 6 ist 
nicht erfüllt oder der Ausländer hat andere als die in Absatz 3a Nummer 2 
genannten gesetzlichen Mitwirkungshandlungen zur Feststellung der Identi-
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tät, insbesondere die ihm nach § 48 Absatz 3 Satz 1 obliegenden Mitwir-
kungshandlungen, verweigert oder unterlassen und wurde vorher auf die 
Möglichkeit seiner Inhaftnahme im Falle der Verweigerung oder Unterlas-
sung der Mitwirkungshandlung hingewiesen, 

6. der Ausländer hat nach Ablauf der Ausreisefrist wiederholt gegen eine Pflicht 
nach § 61 Absatz 1 Satz 1, 1a, 1c Satz 1 Nummer 3 oder Satz 2 verstoßen 
oder eine zur Sicherung und Durchsetzung der Ausreisepflicht verhängte 
Auflage nach § 61 Absatz 1f nicht erfüllt , 

7. der Ausländer, der erlaubt eingereist und vollziehbar ausreisepflichtig ge-
worden ist, ist dem behördlichen Zugriff entzogen, weil er keinen Aufent-
haltsort hat, an dem er sich überwiegend aufhält.“ 

e) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst:  

„Sie kann in Fällen, in denen die Abschiebung aus von dem Ausländer zu 
vertretenden Gründen nicht vollzogen werden kann, um höchstens zwölf 
Monate verlängert werden.“ 

bb) Satz 3 wird wie folgt geändert: 

aaa) Die Angabe „Nummer 1a“ wird durch die Angabe „Nummer 3“ ersetzt. 

bbb) Nach dem Wort „Unterlagen“ werden die Wörter „oder Dokumente“ 
eingefügt. 

cc) Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt:  

„Die Gesamtdauer der Sicherungshaft darf 18 Monate nicht überschrei-
ten.“ 

f) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz angefügt: 

„(6) Ein Ausländer kann auf richterliche Anordnung zum Zwecke der Abschie-
bung für die Dauer von längstens 14 Tagen zur Durchführung einer Anordnung 
nach § 82 Absatz 4 Satz 1, bei den Vertretungen oder ermächtigten Bediensteten 
des Staates, dessen Staatsangehörigkeit er vermutlich besitzt, persönlich zu er-
scheinen, oder eine ärztliche Untersuchung zur Feststellung seiner Reisefähig-
keit durchführen zu lassen, in Haft genommen werden, wenn er 

1. einer solchen erstmaligen Anordnung oder 

2. einer Anordnung nach § 82 Absatz 4 Satz 1, zu einem Termin bei der zu-
ständigen Behörde persönlich zu erscheinen, unentschuldigt ferngeblieben 
ist  

und der Ausländer zuvor auf die Möglichkeit einer Inhaftnahme hingewiesen wur-
de (Mitwirkungshaft). Eine Verlängerung der Mitwirkungshaft ist nicht möglich. 
Eine Mitwirkungshaft ist auf die Gesamtdauer der Sicherungshaft anzurechnen. § 
62a Absatz 1 findet entsprechende Anwendung.“ 

22. § 62a Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Abschiebungsgefangene sind getrennt von Strafgefangenen unterzubringen. 
Werden mehrere Angehörige einer Familie inhaftiert, so sind diese getrennt von den 
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übrigen Abschiebungsgefangenen unterzubringen. Ihnen ist ein angemessenes Maß 
an Privatsphäre zu gewährleisten.“ 

23. § 62b wird wie folgt gefasst: 

„§ 62b 

Ausreisegewahrsam 

(1) Unabhängig von den Voraussetzungen der Sicherungshaft nach § 62 Absatz 
3, insbesondere vom Vorliegen der Fluchtgefahr, kann ein Ausländer zur Sicherung 
der Durchführbarkeit der Abschiebung auf richterliche Anordnung bis zu zehn Tage in 
Gewahrsam genommen werden, wenn 

1. die Ausreisefrist abgelaufen ist, es sei denn, der Ausländer ist unverschuldet an 
der Ausreise gehindert oder die Überschreitung der Ausreisefrist ist nicht erheb-
lich, 

2. feststeht, dass die Abschiebung innerhalb dieser Frist durchgeführt werden kann 
und 

3. der Ausländer ein Verhalten gezeigt hat, das erwarten lässt, dass er die Abschie-
bung erschweren oder vereiteln wird, indem er seine gesetzlichen Mitwirkungs-
pflichten verletzt hat oder über seine Identität oder Staatsangehörigkeit getäuscht 
hat. 

Von der Anordnung des Ausreisegewahrsams ist abzusehen, wenn der Ausländer 
glaubhaft macht oder wenn offensichtlich ist, dass er sich der Abschiebung nicht ent-
ziehen will. 

(2) Der Ausreisegewahrsam wird im Transitbereich eines Flughafens oder in ei-
ner Unterkunft, von der aus die Ausreise des Ausländers ohne Zurücklegen einer 
größeren Entfernung zu einer Grenzübergangsstelle möglich ist, vollzogen. 

(3) § 62 Absatz 1 und 4a sowie § 62a finden entsprechend Anwendung.“ 

24. § 71 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 Satz 2 werden folgende Sätze angefügt: 

„Nach Satz 2 kann durch die zuständigen Stellen der betroffenen Länder auch 
geregelt werden, dass den Ausländerbehörden eines Landes für die Bezirke von 
Ausländerbehörden verschiedener Länder Aufgaben zugeordnet werden. Für die 
Vollziehung von Abschiebungen ist in den Ländern jeweils eine zentral zuständi-
ge Stelle zu bestimmen.“ 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1a wird die Angabe „Verordnung (EG) Nummer 562/2006“ durch 
die Angabe „Verordnung (EU) 2016/399“ ersetzt. 

bb) In Nummer 1d wird nach dem Wort „Staaten“ das Wort „und“ durch ein Se-
mikolon und die Wörter „die Zuständigkeit besteht neben derjenigen der in 
Absatz 1 und in Absatz 5 bestimmten Stellen,“ ersetzt. 

cc) Nummer 7 wird aufgehoben. 
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dd) Nummer 8 wird Nummer 7. 

25. § 72 Absatz 4 Satz 5 wird wie folgt gefasst: 

a) In Satz 4 wird das Wort „begleitender“ gestrichen. 

b) Satz 5 wird wie folgt gefasst: 

„Insoweit sind Straftaten mit geringem Unrechtsgehalt Straftaten nach § 113 Ab-
satz 1, nach § 115 des Strafgesetzbuches, soweit er die entsprechende Geltung 
des § 113 Absatz 1 des Strafgesetzbuches vorsieht, nach den §§ 123, 166, 167, 
169, 185, 223, 240, 242, 246, 248b, 263 Absatz 1, 2 und 4, den §§ 265a, 267 
Absatz 1 und 2, § 271 Absatz 1, 2 und 4, den §§ 273, 274, 276 Absatz 1, § 279, 
den §§ 281, 303 des Strafgesetzbuches, dem § 21 des Straßenverkehrsgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. März 2003 (BGBl. I S. 310, 919), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. April 2019 (BGBl. I S. 430) ge-
ändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, und dem § 6 des Pflichtver-
sicherungsgesetzes vom 5. April 1965 (BGBl. I S. 213), das zuletzt durch Artikel 
1 der Verordnung vom 6. Februar 2017 (BGBl. I S. 147) geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung, es sei denn, diese Strafgesetze werden durch 
verschiedene Handlungen mehrmals verletzt oder es wird ein Strafantrag ge-
stellt.“ 

26. § 75 wird wie folgt geändert:  

a) In Nummer 12 werden die Wörter „Befristung eines Einreise- und Aufenthaltsver-
bots nach § 11 Absatz 2“ durch die Wörter „Anordnung eines Einreise- und Auf-
enthaltsverbots nach § 11 Absatz 1“ ersetzt und der Punkt am Ende durch ein 
Semikolon ersetzt. 

b) Folgende Nummer 13 wird angefügt:  

„13. die Beschaffung von Heimreisedokumenten für Ausländer im Wege der 
Amtshilfe.“ 

27. In § 77 Absatz 1 Satz 1 Nummer 9 werden die Wörter „Absatz 6 oder 7 und über die 
Befristung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11“ gestrichen. 

28. In § 82 Absatz 3 werden die Wörter „und die Möglichkeit der Antragstellung nach § 11 
Absatz 1 Satz 3“ gestrichen. 

29. § 84 Absatz 1 wird nach Nummer 2 folgende Nummer eingefügt: 

„2a. Auflagen und Bedingungen zur Sicherung und Durchsetzung der Ausreisepflicht 
nach § 61 Absatz 1e“. 

30. Nach § 97 wird folgender § 97a eingefügt: 

„§ 97a  

Geheimhaltungspflichten 

Informationen zum konkreten Ablauf einer Abschiebung, insbesondere Informati-
onen nach § 59 Absatz 1 Satz 8 sind Geheimnisse oder Nachrichten nach § 353b 
Absatz 1 oder Absatz 2 des Strafgesetzbuchs. Gleiches gilt für Informationen zum 
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konkreten Ablauf, insbesondere zum Zeitpunkt von Anordnungen nach § 82 Absatz 4 
Satz 1.“ 

31. § 98 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 wird nach Nummer 5a folgende Nummer eingefügt: 

„5b. wer entgegen § 60b Absatz 1 Satz 2 nicht alle zumutbaren Handlungen vor-
nimmt, um einen anerkannten und gültigen Pass oder Passersatz zu erlan-
gen.“ 

b) In Absatz 5 werden nach den Wörtern „und des Absatz 3 Nummer 1“ die Wörter 
„und 5b“eingefügt. 

32. § 104 Absatz 12 wird wie folgt geändert: 

a) Das Wort „Befristung“ wird durch das Wort „Anordnung“ ersetzt. 

b) Die Angabe „Absatz 2“ wird gestrichen. 

33. § 105 wird wie folgt gefasst: 

„§ 105  

Übergangsregelung zur Duldung für Personen mit ungeklärter Identität 

(1) Die Ausländerbehörde entscheidet bei geduldeten Ausländern über die Aus-
stellung einer Bescheinigung über die Duldung nach § 60a Absatz 4 mit dem Zusatz 
„für Personen mit ungeklärter Identität“ frühestens aus Anlass der Prüfung einer Ver-
längerung der Duldung oder der Erteilung der Duldung aus einem anderen Grund. 

(2) Auf geduldete Ausländer findet § 60b bis zum 1. Juli 2020 keine Anwendung, 
wenn sie sich in einem Ausbildungs- oder Beschäftigungsverhältnis befinden. 

(3) Ist ein Ausländer Inhaber einer Ausbildungsduldung oder einer Beschäfti-
gungsduldung oder hat er diese beantragt und erfüllt er die Voraussetzungen für ihre 
Erteilung, findet § 60b keine Anwendung.“  

Artikel 2 

Änderung des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen 
und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit  

In § 417 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2587), 
das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2639) ge-
ändert worden ist, wird nach Absatz 2 wird folgender Absatz angefügt: 

„(3) Tatsachen nach Absatz 2 Satz 2 können bis zum Ende der letzten Tatsachenin-
stanz ergänzt werden.“ 
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Artikel 3 

Änderung des Asylgesetzes 

Das Asylgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. September 2008 (BGBl. 
I S. 1798), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Dezember 2018 (BGBl. I S. 
2250) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 13 Absatz 3 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„Der Asylantrag ist unverzüglich zu stellen.“ 

2. § 14 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 4 wird die Angabe „Nummer 1“ durch die Angabe „Nummer 2“ er-
setzt.  

b) In Nummer 5 wird die Angabe „Nummer 1a bis 5“ durch die Angabe „Nummern 1 
und 3“ ersetzt. 

c) Nach Nummer 5 werden folgende Nummern angefügt: 

„6. Mitwirkungshaft nach § 62 Absatz 6 des Aufenthaltsgesetzes, 

7. Ausreisegewahrsam nach § 62b des Aufenthaltsgesetzes,“ 

3. Dem § 73 wird folgender Absatz 7 angefügt:  

„(7) Für Entscheidungen des Bundesamtes über die Anerkennung als Asylberech-
tigter oder die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft, die im Jahre 2015 unanfecht-
bar geworden sind, endet die in Absatz 2a Satz 1 bestimmte Frist für die Entschei-
dung über einen Widerruf oder eine Rücknahme am 31. Dezember 2019, für Ent-
scheidungen, die im Jahre 2016 unanfechtbar geworden sind, endet sie am 31. De-
zember 2020 und für Entscheidungen, die im Jahre 2017 unanfechtbar geworden 
sind, endet sie am 31. Dezember 2021. Die Mitteilung an die Ausländerbehörde ge-
mäß Absatz 2a Satz 2 hat spätestens bis zum 31. Januar des jeweiligen Folgejahres 
zu erfolgen.“  

Artikel 4 

Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung 

In § 50 Absatz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), die zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
12. Juli 2018 (BGBl. I S. 1151) geändert worden ist, werden in Nummer 3 nach dem Wort 
„Vollziehung“ die Wörter „sowie den Erlass eines Einreise- und Aufenthaltsverbots auf 
dieser Grundlage,“ angefügt. 
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Artikel 5 

Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes 

Das Asylbewerberleistungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Au-
gust 1997 (BGBl. I S. 2022), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom [Datum der 
Ausfertigung des Dritten Gesetzes zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes 
(BGBl. S. …)] geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 wird nach Absatz 3 folgender Absatz 4 eingefügt: 

„(4) Leistungsberechtigte nach Absatz 1 Nummer 5, denen bereits von einem an-
deren Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem am Verteilmechanismus teil-
nehmenden Drittstaat im Sinne von § 1a Absatz 4 Satz 1 internationaler Schutz ge-
währt worden ist, haben keinen Anspruch auf Leistungen nach diesem Gesetz, wenn 
der internationale Schutz fortbesteht. Hilfebedürftigen Ausländern, die Satz 1 unterfal-
len, werden bis zur Ausreise, längstens jedoch für einen Zeitraum von zwei Wochen, 
einmalig innerhalb von zwei Jahren nur eingeschränkte Hilfen gewährt, um den Zeit-
raum bis zur Ausreise zu überbrücken (Überbrückungsleistungen); die Zweijahresfrist 
beginnt mit dem Erhalt der Überbrückungsleistungen nach Satz 2. Hierüber und über 
die Möglichkeit der Leistungen nach Satz 6 sind die Leistungsberechtigten zu unter-
richten. Die Überbrückungsleistungen umfassen die Leistungen nach § 1a Absatz 1 
und nach § 4 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2. Sie sollen als Sachleistung erbracht 
werden. Soweit dies im Einzelfall besondere Umstände erfordern, werden Leistungs-
berechtigten nach Satz 2 zur Überwindung einer besonderen Härte andere Leistun-
gen nach den §§ 3, 4 und 6 gewährt; ebenso sind Leistungen über einen Zeitraum 
von zwei Wochen hinaus zu erbringen, soweit dies im Einzelfall auf Grund besonde-
rer Umstände zur Überwindung einer besonderen Härte und zur Deckung einer zeit-
lich befristeten Bedarfslage geboten ist. Neben den Überbrückungsleistungen werden 
auf Antrag auch die angemessenen Kosten der Rückreise übernommen. Satz 6 gilt 
entsprechend, soweit die Personen allein durch die angemessenen Kosten der Rück-
reise die in Satz 4 genannten Bedarfe nicht aus eigenen Mitteln oder mit Hilfe Dritter 
decken können. Die Leistung ist als Darlehen zu erbringen.“ 

2. § 1a wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 2 und wie folgt geändert: Die Wörter „Leis-
tungen nach diesem Gesetz nur, soweit dies im Einzelfall nach den Umständen 
unabweisbar geboten ist“ werden durch die Wörter „nur Leistungen entsprechend 
Absatz 1“ ersetzt. 

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 1. 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 Nummer 4 und 5, bei denen aus von 
ihnen selbst zu vertretenden Gründen aufenthaltsbeendende Maßnahmen nicht 
vollzogen werden können, erhalten ab dem auf die Vollziehbarkeit einer Abschie-
bungsandrohung oder Vollziehbarkeit einer Abschiebungsanordnung folgenden 
Tag nur Leistungen entsprechend Absatz 1. Satz 1 gilt für Leistungsberechtigte 
nach § 1 Absatz 1 Nummer 6 entsprechend, soweit es sich um Familienangehö-
rige der in Satz 1 genannten Personen handelt.“ 

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
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aa) In Satz 1 werden die Wörter „nur Leistungen nach Absatz 2“ durch die Wör-
ter „nur Leistungen entsprechend Absatz 1“ ersetzt. 

bb) Die Sätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst: 

„Satz 1 gilt entsprechend für Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 Num-
mer 1 oder 1a, denen bereits von einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder einem am Verteilmechanismus teilnehmenden Drittstaat 
im Sinne von Satz 1  

1. internationaler Schutz oder  

2. aus anderen Gründen ein Aufenthaltsrecht gewährt worden ist,  

wenn der internationale Schutz oder das aus anderen Gründen gewährte 
Aufenthaltsrecht fortbesteht. Satz 2 Nummer 2 gilt für Leistungsberechtigte 
nach § 1 Absatz 1 Nummer 5 entsprechend.“ 

e) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

„(5) Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 Nummer 1, 1a oder 7 erhalten nur 
Leistungen entsprechend Absatz 1, wenn  

1. sie ihrer Pflicht nach § 13 Absatz 3 Satz 3 des Asylgesetzes nicht nachkom-
men. 

2. sie ihrer Mitwirkungspflicht nach § 15 Absatz 2 Nummer 4 des Asylgesetzes 
nicht nachkommen,  

3. das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge festgestellt hat, dass sie ihrer 
Mitwirkungspflicht nach § 15 Absatz 2 Nummer 5 des Asylgesetzes nicht 
nachkommen,  

4. das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge festgestellt hat, dass sie ihrer 
Mitwirkungspflicht nach § 15 Absatz 2 Nummer 6 des Asylgesetzes nicht 
nachkommen; 

5. sie ihrer Mitwirkungspflicht nach § 15 Absatz 2 Nummer 7 des Asylgesetzes 
nicht nachkommen;  

6. sie den gewährten Termin zur förmlichen Antragstellung bei der zuständigen 
Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge oder dem Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge nicht wahrgenommen haben oder 

7. sie den Tatbestand nach § 30 Absatz 3 Nummer 2 zweite Alternative des 
Asylgesetzes verwirklichen, indem sie Angaben über ihre Identität oder 
Staatsangehörigkeit verweigern, 

es sei denn, sie haben die Verletzung der Mitwirkungspflichten oder die Nicht-
wahrnehmung des Termins nicht zu vertreten oder ihnen war die Einhaltung der 
Mitwirkungspflichten oder die Wahrnehmung des Termins aus wichtigen Gründen 
nicht möglich. Die Anspruchseinschränkung nach Satz 1 endet, sobald sie die 
fehlende Mitwirkungshandlung erbracht oder den Termin zur förmlichen Antrag-
stellung wahrgenommen haben.“ 

f) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 angefügt: 
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„(6) Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1, die nach Vollendung des 18. Le-
bensjahres vorsätzlich oder grob fahrlässig Vermögen, das gemäß § 7 Absatz 1 
und 5 vor Eintritt von Leistungen nach diesem Gesetz aufzubrauchen ist,  

1. entgegen § 9 Absatz 3 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 60 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch nicht angegeben 
oder 

2. entgegen § 9 Absatz 3 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 60 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch nicht unverzüglich 
mitteilen,  

und deshalb zu Unrecht Leistungen nach diesem Gesetz beziehen, haben nur 
Anspruch auf Leistungen entsprechend Absatz 1.“ 

g) Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 7 angefügt: 

„(7) Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 oder 5, deren Asylantrag 
durch eine Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge nach § 29 Ab-
satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 31 Absatz 6 des Asylgesetzes als unzulässig abge-
lehnt wurde und für die eine Abschiebung nach § 34a Absatz 1 Satz 1 Alternative 2 des 
Asylgesetzes angeordnet wurde, erhalten nur Leistungen entsprechend Absatz 1, auch 
wenn die Entscheidung noch nicht unanfechtbar ist. Satz 1 gilt nicht, sofern ein Gericht 
die aufschiebende Wirkung der Klage gegen die Abschiebungsanordnung angeordnet 
hat“ 

3. In § 2 Absatz 1 wird die Angabe „15“ durch die Angabe „18“ ersetzt. 

4. § 5 Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Bei unbegründeter Ablehnung einer solchen Tätigkeit besteht nur Anspruch auf Leis-
tungen entsprechend § 1a Absatz 1.“ 

5. § 5a Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Leistungsberechtigte, die sich entgegen ihrer Verpflichtung nach Absatz 2 
trotz schriftlicher Belehrung über die Rechtsfolgen weigern, eine für sie zumutbare 
Flüchtlingsintegrationsmaßnahme aufzunehmen oder fortzuführen oder die deren 
Anbahnung durch ihr Verhalten verhindern, haben nur Anspruch auf Leistungen ent-
sprechend § 1a Absatz 1. Die Rechtsfolge nach Satz 1 tritt nicht ein, wenn die leis-
tungsberechtigte Person einen wichtigen Grund für ihr Verhalten darlegt und nach-
weist.“ 

6. § 5b Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Leistungsberechtigte nach Absatz 1 haben nur Anspruch auf Leistungen ent-
sprechend § 1a Absatz 1, wenn sie sich trotz schriftlicher Belehrung über die Rechts-
folgen weigern, einen für sie zumutbaren Integrationskurs aus von ihnen zu vertrete-
nen Gründen aufzunehmen oder ordnungsgemäß am Integrationskurs teilzunehmen. 
§ 11 Absatz 4 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch gilt für die Beurteilung der Zu-
mutbarkeit entsprechend. Ein sonstiger wichtiger Grund im Sinne von § 11 Absatz 4 
Satz 1 Nummer 3 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch kann insbesondere auch 
dann vorliegen, wenn die leistungsberechtigte Person eine Beschäftigung auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt, eine Berufsausbildung oder ein Studium aufnimmt oder 
aufgenommen hat. Die Rechtsfolge nach Satz 1 tritt nicht ein, wenn die leistungsbe-
rechtigte Person einen wichtigen Grund für ihr Verhalten darlegt und nachweist.“ 

7. § 11 wird wie folgt geändert: 
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a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Leistungsberechtigten darf in den Teilen der Bundesrepublik Deutschland, in 
denen sie sich einer asyl- oder ausländerrechtlichen räumlichen Beschränkung 
zuwider aufhalten, von der für den tatsächlichen Aufenthaltsort zuständigen Be-
hörde regelmäßig nur eine Reisebeihilfe zur Deckung des unabweisbaren Be-
darfs für die Reise zu ihrem rechtmäßigen Aufenthaltsort gewährt werden. Leis-
tungsberechtigten darf in den Teilen der Bundesrepublik Deutschland, in denen 
sie entgegen einer Wohnsitzauflage ihren gewöhnlichen Aufenthalt nehmen, von 
der für den tatsächlichen Aufenthaltsort zuständigen Behörde regelmäßig nur ei-
ne Reisebeihilfe zur Deckung des unabweisbaren Bedarfs für die Reise zu dem 
Ort gewährt werden, an dem sie entsprechend der Wohnsitzauflage ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt zu nehmen haben. Die Leistungen nach den Sätzen 1 und 
2 können als Sach- oder Geldleistung erbracht werden.“ 

b) In Absatz 2a Satz 1 werden die Wörter „anstelle der Leistungen nach den §§ 3 
und 6 Leistungen entsprechend § 1a Absatz 12 Satz 2 bis 4“ durch die Wörter 
„nur Leistungen entsprechend § 1a Absatz 1“ ersetzt. 

8. Nach § 14 wird folgender § 15 angefügt: 

„§ 15 

Übergangsregelung zum Zweiten Gesetz zur besseren Durchsetzung Ausreisepflicht 

Für Leistungsberechtigte des Asylbewerberleistungsgesetzes, auf die bis zum 
[einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes] gemäß § 2 Absatz 1 AsylbLG 
das Zwölfte Sozialgesetzbuch entsprechend anzuwenden war, ist § 2 des AsylbLG in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 5. August 1997 (BGBl. I S. 2022), das zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2541) geändert worden 
ist, weiter anzuwenden.“ 

Artikel 6 

Weitere Änderung des Aufenthaltsgesetzes zum 1. Juli 2022 

§ 62a Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes, das zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes 
geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 

„(1) Die Abschiebungshaft wird grundsätzlich in speziellen Hafteinrichtungen vollzo-
gen. Sind spezielle Hafteinrichtungen im Bundesgebiet nicht vorhanden oder geht von 
dem Ausländer eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben Dritter oder bedeutende 
Rechtsgüter der inneren Sicherheit aus, kann sie in sonstigen Haftanstalten vollzogen 
werden; die Abschiebungsgefangenen sind in diesem Fall getrennt von Strafgefangenen 
unterzubringen. Werden mehrere Angehörige einer Familie inhaftiert, so sind diese ge-
trennt von den übrigen Abschiebungsgefangenen unterzubringen. Ihnen ist ein angemes-
senes Maß an Privatsphäre zu gewährleisten. Besteht die Ausreisepflicht aufgrund oder 
infolge einer strafrechtlichen Verurteilung, kann die Abschiebungshaft in sonstigen Haft-
anstalten vollzogen werden.“ 
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Artikel 7 

Einschränkung eines Grundrechts 

Durch Artikel 1 Nummer 145, Artikel 1 Nummer 21 und Artikel 1 Nummer 223 wird die 
Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes) eingeschränkt. 

Artikel 8 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.  

(2) Artikel 5 tritt an dem Tag in Kraft, an dem das Dritte Gesetz zur Änderung des 
Asylbewerberleistungsgesetzes in Kraft tritt.  

(3) Artikel 6 tritt am 1. Juli 2022 in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Der Gesetzentwurf verfolgt das Ziel, sicherzustellen, dass vollziehbar Ausreisepflichtige 
Deutschland tatsächlich verlassen. Wird die Rechtspflicht zur Ausreise nicht befolgt, hat 
eine zwangsweise Durchsetzung mittels Abschiebung zu erfolgen. Um die Zuführung zur 
Abschiebung sicherzustellen, ist die Abschiebungshaft ein notwendiges Instrument, das 
gewährleistet, dass der vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer sich der Maßnahme nicht 
entzieht.  

Viele Regelungen, die in den vergangenen Jahren neu gefasst wurden, haben in der Pra-
xis nicht immer den gewünschten Erfolg bewirkt. Für die Ausländerbehörden sind die 
rechtlichen Voraussetzungen für Beantragung und Anordnung von Abschiebungshaft und 
Ausreisegewahrsam teilweise schwer handhabbar und unsystematisch. Deshalb bedürfen 
die geltenden rechtlichen Voraussetzungen für Abschiebungshaft und Ausreisegewahr-
sam einer systematischen Fortentwicklung. Der Gesetzentwurf bezweckt, die rechtlichen 
Voraussetzungen praktikabler auszugestalten, die Voraussetzungen für Beantragung und 
Anordnung abzusenken und klarer zu bestimmen. Ziel ist, die Zuführungsquote zu Rück-
führungsmaßnahmen deutlich zu erhöhen.  

Die Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. De-
zember 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rück-
führung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger („Rückführungsrichtlinie“) verpflichtet in 
Artikel 8 Absatz 1 die Mitgliedstaaten, eine Rückkehrentscheidung mit allen erforderlichen 
Maßnahmen zu vollstrecken. Dieses Ziel ist auf wirksame und verhältnismäßige Weise zu 
erreichen. Der unionsrechtliche Rahmen wird dabei durch die Rückführungsrichtlinie vor-
gegeben. 

Ziel der Regelungen ist es ferner, durch eine Verlängerung der Frist für die Regelüberprü-
fung der Asylentscheidungen der Jahre 2015, 2016 und 2017 eine Überlastung des Bun-
desamtes für Migration und Flüchtlinge zu verhindern und diesem die nötige Flexibilität 
bei der Einteilung der vorhandenen Arbeitskraft zuzugestehen. Die entsprechenden Rege-
lungen sollen eine umfassende und qualitativ hochwertige Prüfung der Asylentscheidun-
gen der Jahre 2015 bis 2017 durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sicher-
stellen. 

Zudem soll die Passersatzpapierbeschaffung durch den Bund im Wege der Amtshilfe für 
die zuständigen Länder künftig vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge anstelle der 
Bundespolizei erledigt werden. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Laut Ausländerzentralregister waren am 31. Dezember 2018 235.957 Personen vollzieh-
bar ausreisepflichtig. Dem stehen für das Jahr 2018 26.114 Rückführungen und 15.962 
mit dem Bund-/Länder Programm REAG/GARP geförderte Ausreisen gegenüber. Im Jahr 
2017 fanden 25.673 Rückführungen sowie 29.522 mit dem Bund-/Länder-Programm RE-
AG/GARP geförderte freiwillige Ausreisen statt. Eine Erhöhung der Zahl der tatsächlichen 
Ausreisen ist noch nicht im erforderlichen Maß gelungen. Nach wie vor erfüllt nur ein 
Bruchteil der vollziehbar Ausreisepflichtigen die Rechtspflicht, die Bundesrepublik 
Deutschland zu verlassen. Die weit überwiegende Zahl vollziehbar ausreisepflichtiger 
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Ausländer missachtet die Ausreisepflicht und verbleibt in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Es ist zu erwarten, dass durch Abschluss von Rechtsmittelverfahren gegen ableh-
nende Entscheidungen die Zahl der vollziehbar Ausreisepflichtigen in Zukunft noch deut-
lich ansteigen wird.  

Auch besteht gegenwärtig weiter ein Zustrom einer signifikanten Anzahl von Schutzsu-
chenden. Im Jahr 2018 wurden rund 162 000 Erstanträge auf Asyl gestellt. Auch der Koa-
litionsvertrag geht von einer entsprechenden Ausgangslage aus; die Zuwanderung soll 
sich in der Spanne von jährlich 180 000 bis 220 000 Personen bewegen. Entsprechend 
des Ausgangs der Asylverfahren ist auch aus diesem Personenkreis von einem Zuwachs 
der Zahl vollziehbar Ausreisepflichtiger auszugehen.  

Durch einen intensiven Dialog mit Vertretern der Exekutive und Judikative konnten Ineffi-
zienzen im Prozess der Durchsetzung der Ausreisepflicht ausgemacht werden.  

Ein Schwerpunkt wurde im Bereich der Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam re-
gelnden Vorschriften identifiziert. Die geltende Rechtslage schöpft die Möglichkeiten, die 
die Rückführungsrichtlinie zur Erfüllung der Pflicht eröffnet, die Rückkehrentscheidung zu 
vollstrecken, unzureichend aus. Das Verfahren zur Beantragung von Abschiebungshaft 
und Ausreisegewahrsam nach den Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes und des Geset-
zes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit  stellt Anforderungen an die Ausländerbehörden, die in der Praxis nur mit 
unverhältnismäßig hohem personellen und zeitlichen Aufwand erfüllbar sind. An die Vo-
raussetzungen dieser einfachgesetzlichen Vorschriften, die die Freiheitsbeschränkung 
regeln, ist der Maßstab des Artikels 104 Absatz 1 des Grundgesetzes anzulegen. Dies 
betrifft zuvörderst die Beachtung der einfachgesetzlich vorgeschriebenen Formen. 

Die rechtlichen Voraussetzungen der Abschiebungshaft werden praktikabler ausgestaltet.  

Die Voraussetzungen für Sicherungshaft nach § 62 Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes 
werden neu gefasst. Tatbestände, die Sicherungshaft begründen können, werden an ei-
ner Stelle im Gesetz entsprechend der Vorgabe der Rückführungsrichtlinie unter den Be-
griff der Fluchtgefahr gefasst. Dabei werden Fallgruppen normiert, bei deren Vorliegen 
Fluchtgefahr widerleglich vermutet wird, während es in anderen Fallgruppen bei einer 
umfassenden Einzelfallabwägung bleibt. 

Die Möglichkeit der Vorbereitungshaft nach § 62 Absatz 2 Aufenthaltsgesetz wird dahin-
gehend erweitert, dass auch die Vorbereitung einer Anordnung nach § 58a Aufenthalts-
gesetz erfasst wird. Dies dient der Abwehr einer besonderen Gefahr für die Sicherheit der 
Bundesrepublik Deutschland oder einer terroristischen Gefahr. 

Neu eingeführt wird in § 62 Absatz 6 Aufenthaltsgesetz das Rechtsinstitut der Mitwir-
kungshaft entsprechend Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe b der Rückführungsrichtlinie. Sie 
dient dazu, eine Vorführung aus der Haft zu ermöglichen, wenn der Ausländer Anordnun-
gen der zuständigen Behörden nach § 82 Absatz 4 Satz 1 Aufenthaltsgesetz keine Folge 
leistet. Die formalen Antragsvoraussetzungen für Haft nach § 417 des Gesetzes über das 
Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
werden insofern gelockert, als zur Erfüllung der Vorgaben erforderliche Tatsachen bis 
zum Ende der letzten Tatsacheninstanz ergänzt werden können.  

Dem Mangel an Abschiebungshaftplätzen wird durch Aussetzung des Trennungsgebots 
nach § 62a Absatz 1 Aufenthaltsgesetz entsprechend Artikel 18 der Rückführungsrichtli-
nie begegnet, bis die Kapazität an Abschiebungshaftplätzen ausreichend ist. Damit ist 
vorübergehend der Vollzug der Abschiebungshaft in sonstigen Haftanstalten möglich. 

Im Rahmen des Ausreisegewahrsams wird klargestellt, dass Fluchtgefahr beziehungs-
weise fluchtgefahrähnliche Kriterien nicht vorliegen müssen. 
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Fehlanreize zum rechtswidrigen Verbleib im Bundesgebiet trotz vollziehbarer Ausreise-
pflicht werden durch bessere Unterscheidung Ausreisepflichtiger danach, ob sie unver-
schuldet an der Ausreise gehindert sind oder ihnen die fehlende Möglichkeit zur Durch-
setzung ihrer Ausreisepflicht zugerechnet werden muss, beseitigt. Dazu wird die Rechts-
stellung einer Duldung für Personen mit ungeklärter Identität eingeführt. 

Es wird ausdrücklich gesetzlich geregelt, dass die Pflicht zum Besitz eines Passes oder 
Passersatzes mit der Pflicht einhergeht, diesen selbst zu erlangen und dazu alle zumutba-
ren Handlungen vorzunehmen. 

Das Ausweisungsrecht wird dahingehend überarbeitet, dass auch Sozialleistungsbetrug 
und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Ausweisung führen können, 
soweit diese zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr geführt haben. 

Der Ausweisungsschutz für gefährliche Straftäter, die als Asylberechtigter oder Flüchtling 
anerkannt oder subsidiär schutzberechtigt sind, wird auf das europa- beziehungsweise 
völkerrechtliche Mindestmaß abgesenkt. Überwachungsmaßnahmen gegen Straftäter, die 
nicht abgeschoben werden können, werden ausgeweitet. 

Vorgaben des Bundesverwaltungsgerichts mit Blick auf das Einreise- und Aufenthaltsver-
bot nach § 11 des Aufenthaltsgesetzes werden umgesetzt. 

Die Frist für die Regelüberprüfung von positiven Asylentscheidungen, die in den Jahren 
2015, 2016 und 2017 unanfechtbar geworden sind, wird von drei auf vier bis fünf Jahre 
verlängert. In der Folge wird auch die Frist für die im Falle des Vorliegens der Vorausset-
zungen für einen Widerruf oder eine Rücknahme obligatorische Mitteilung an die Auslän-
derbehörde verlängert. 

Künftig ist eine Niederlassungserlaubnis nach § 26 des Aufenthaltsgesetzes an Schutzbe-
rechtigte, über deren Asylanträge in den Jahren 2015, 2016 oder 2017 entschieden wor-
den ist, erst zu erteilen, wenn (neben dem Vorliegen der anderen gesetzlichen Vorausset-
zungen) das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge explizit mitgeteilt hat, dass die Vo-
raussetzungen für einen Widerruf oder eine Rücknahme nicht vorliegen. 

Die Passersatzpapierbeschaffung im Wege der Amtshilfe wird aufgrund der entsprechen-
den Sachnähe zur Feststellung der Identität und der Herkunft von Ausreisepflichtigen von 
der Bundespolizei auf das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übertragen. 

Es sollen mehr Steuerung im Asylverfahren und eine Stärkung der europäischen Zustän-
digkeitsverteilung im Gemeinsamen Europäischen Asylsystem erreicht werden. 

Deshalb wird unter anderem der Katalog der Mitwirkungspflichten im Asylverfahren, deren 
Verletzung zu Leistungseinschränkungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz führen 
kann, erweitert. Auch werden in Umsetzung der Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Auf-
nahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (ABl. L 180 vom 
29. Juni 2013, S. 96), neue Leistungseinschränkungen im Asylbewerberleistungsgesetz 
aufgenommen. 

Asylbewerber, bei denen feststeht, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht für die 
Prüfung des Asylantrags zuständig ist, sollen zukünftig nur noch Anspruch auf einge-
schränkte Leistungen haben. Dies entspricht auch dem auf der Konferenz der Regie-
rungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 5. Dezember 2018 gefassten Be-
schluss. Vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer, denen bereits in einem anderen EU-
Mitgliedstaat ein Schutzstatus nach EU-Recht zuerkannt wurde, haben nur noch An-
spruch auf Überbrückungsleistungen. 
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III. Alternativen 

Keine. 

Die mit diesem Gesetzentwurf genannten Ziele können nicht allein durch außergesetzli-
che Maßnahmen erreicht werden, auch wenn der freiwilligen Rückkehr Ausreisepflichtiger 
und der Optimierung des Vollzugs der bestehenden Regelungen in der Praxis eine hohe 
Priorität eingeräumt wird. 

Es ist gesichert, dass die gesetzliche Pflicht zur freiwilligen Ausreise mit deutlich höherer 
Wahrscheinlichkeit befolgt wird, wenn ein Ausreisepflichtiger alternativ die zwangsweise 
Durchsetzung zu erwarten hat. 

Zur Bewältigung der großen Anzahl an Widerrufsverfahren ist eine weitere personelle 
Verstärkung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge aufgrund der begrenzten Zahl 
an geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten auf dem Arbeitsmarkt nur in einem be-
schränkten Maß möglich. Von einer internen personellen Verstärkung des Widerrufsbe-
reichs des Bundesamtes ist abzusehen, da sie zu Lasten der Antragsbearbeitung ginge. 
Ein Aussetzen der Regelüberprüfung der positiven Asylentscheidungen kommt nicht in 
Betracht, da sichergestellt werden muss, dass die an eine positive Asylentscheidung ge-
koppelten Rechtsfolgen und Rechtspositionen (zum Beispiel Aufenthaltsrecht, gegebe-
nenfalls Recht zur Erwerbstätigkeit oder das Beziehen von sozialen Leistungen) nur den-
jenigen zugutekommen, die tatsächlich und immer noch schutzberechtigt sind. Dies ist 
auch für die Akzeptanz des Asylsystems in der Bevölkerung von Bedeutung, insbesonde-
re vor dem Hintergrund, dass Asyl von der Systematik her als zeitlich befristetes Recht 
gilt. Auch der Gleichbehandlungsgrundsatz gebietet einen einheitlichen Prüfungsmaßstab 
für alle Schutzberechtigten. 

IV. Gesetzgebungskompetenz 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes beruht auf Artikel 74 Absatz 1 Nummer 4 
Grundgesetz (Aufenthalts- und Niederlassungsrecht der Ausländer) in Verbindung mit 
Artikel 72 Absatz 2 Grundgesetz, sowie auf Artikel 74 Absatz 1 Nummern 1 und 6 Grund-
gesetz (gerichtliches Verfahren und Angelegenheiten der Flüchtlinge und Vertriebenen) 
und Artikel 73 Absatz 1 Nummer 5 Grundgesetz (Grenzschutz). Eine bundesgesetzliche 
Regelung ist auf dem Gebiet des Artikels 74 Absatz 1 Nummer 4 Grundgesetz (Aufent-
halts- und Niederlassungsrecht der Ausländer) für die Wahrung der Rechtseinheit im ge-
samtstaatlichen Interesse erforderlich, um eine Rechtszersplitterung zum Nachteil der 
Betroffenen zu verhindern. 

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 

Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union vereinbar. Die gesetzlichen 
Änderungen stehen in Einklang mit den europa- und völkerrechtlichen Vorgaben insbe-
sondere der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und der Europäischen 
Menschenrechtskonvention sowie der Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren 
in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal auffälliger Drittstaatsangehöriger (Amtsblatt 
L 348 vom 24.12.2008, Seite 98). 

VI. Gesetzesfolgen 

Durch die bessere Durchsetzung der Ausreisepflicht werden die Haushalte des Bundes 
und der Länder von Kosten der Unterbringung und Versorgung ausreisepflichtiger Perso-
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nen entlastet, die ohne diese Maßnahmen nicht ihrer Ausreisepflicht nachkommen und 
Sozialtransferleistungen, insbesondere nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, in An-
spruch nehmen würden. Die genauen Wirkungen einzelner oder aller Maßnahmen dieses 
Gesetzentwurfs auf die Gesamtzahl der zusätzlich ausreisenden Personen lässt sich nicht 
angeben. 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Die materiell-rechtlichen Voraussetzungen der Anordnung von Abschiebungshaft sowie 
die Voraussetzungen ihrer Beantragung werden vereinfacht. 

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Regeln und Indikatoren der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung sind nicht be-
rührt. 

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Die Einführung neuer Leistungseinschränkungen für bestimmte Fälle der Sekundärmigra-
tion (§ 1a Absätze 5 und 7 Asylbewerberleistungsgesetz) sowie wegen Verletzung von 
Mitwirkungspflichten im Verwaltungsverfahren (§ 1a Absatz 5 Asylbewerberleistungsge-
setz) bedeutet für bestimmte Personengruppen, dass sie nur abgesenkte Leistungen er-
halten, die der Existenzsicherung dienen. Dies wird zu Minderausgaben in nicht beziffer-
barer Höhe für die Leistungsträger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz führen. 

4. Erfüllungsaufwand 

1. Bürgerinnen und Bürger 

Für Bürgerinnen und Bürger entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand von 353 000 
Stunden beziehungsweise 7,1 Mio. EUR sowie ein laufender Erfüllungsaufwand in Höhe 
von 142 000 Stunden beziehungsweise 2,8 Mio. EUR. Dies ist insbesondere auf die Aus-
weitung der Passbeschaffungspflichten zurückzuführen. Darüber hinaus ergeben sich 
durch verschiedene Pflichten zusätzliche Erfüllungsaufwände, die im Regelfall jedoch 
geringfügig sind. 

2. Wirtschaft 

Für die Wirtschaft ergibt sich keine Änderung im Erfüllungsaufwand. 

3. Verwaltung 

Für die Verwaltung ist durch die gesetzlichen Änderungen, sofern eine Quantifizierung 
möglich war, eine Zunahme des jährlichen Erfüllungsaufwandes im einstelligen Millionen-
bereich zu erwarten. Die einmaligen Umstellungskosten bei den Ländern sind derzeit 
nicht bezifferbar.  

Die Neuregelung des Einreise- und Aufenthaltsverbots führt beim Bundesamt für Migrati-
on und Flüchtlinge zu einem zusätzlichen Erfüllungsaufwand von 300 000 EUR pro Jahr.  

Für die Prüfung der Ausweisungen und die Aberkennung des Schutzstatus beim Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge und bei den Ausländerbehörden ergibt sich ein jährlicher 
Erfüllungsaufwand in Höhe von 143 000 EUR. 

Durch die erhöhte Zahl an Ausweisungsverfügungen ist mit einer steigenden Zahl von 
Maßnahmen nach § 56 Aufenthaltsgesetz zu rechnen. Dies führt zu einem steigenden 
Erfüllungsaufwand von knapp 550 EUR jährlich pro 10 Fälle. 
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Insgesamt ist mit einer erhöhten, jedoch nicht quantifizierbaren Zahl an Abschiebungen 
und freiwilligen Ausreisen zu rechnen. Da Abschiebungen auf unterschiedlichen Wegen 
erfolgen, variieren die mit ihnen verbundenen Aufwände. Pro Anstieg der unbegleiteten 
Abschiebungen um 1000 Fälle entsteht ein zusätzlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von 
knapp 120 000 EUR, davon 62 800 EUR Personalkosten. Die andere Hälfte der Abschie-
bungen erfolgt begleitet. Pro Anstieg von 100 zusätzlich abzuschiebenden Personen 
ergibt sich ein Erfüllungsaufwand von circa 277 000 EUR, davon 83 000 EUR aus Perso-
nalkosten und 194 000 EUR aus Sachkosten. Hinzu kommen die Kosten, die den Flugge-
sellschaften für den Einsatz von Sicherheitspersonal entstehen. Diese sind jedoch nicht 
bezifferbar. Ebenso sind keine Aussagen über die Aufwände für die Organisation von Ein-
zel- und Sammelabschiebungen möglich.  

Da durch verschiedene Änderungen die Bereitschaft zu einer freiwilligen Ausreise ge-
stärkt werden soll, ist mit vermehrten Ausreisen zu rechnen, die durch den Bund gefördert 
werden können. Pro Anstieg der Zahl der freiwilligen Ausreisen um 1000 pro Jahr, steigt 
der Erfüllungsaufwand um 1 000 000 EUR. 

Die neu eingeführte „Duldung für Personen mit ungeklärter Identität“ wird einen Perso-
nenkreis von bisher regulär Geduldeten betreffen, dessen Größe im Vorfeld nicht ab-
schätzbar ist. Daher ist der einmalige Erfüllungsaufwand derzeit nicht bezifferbar. Der 
jährliche Erfüllungsaufwand für die Ausstellung einer „Duldung für Personen mit ungeklär-
ter Identität“ entsteht nicht zusätzlich, da er den bisherigen Aufwand zur Ausstellung einer 
regulären Duldung ersetzt. Der neue Rechtsstatus ist verbunden mit Rechtsfolgen bezie-
hungsweise Sanktionen für die Betroffenen, die in der Folge verwaltungsseitig in anderen 
Arbeitsbereichen ebenfalls zu Veränderungen im Erfüllungsaufwand führen. Diese Folge-
auswirkungen können jedoch nicht geschätzt werden. 

Behörden können künftig Personen, bei denen konkrete Maßnahmen der Aufenthaltsbe-
endigung bevorstehen, Auflagen für ihren Aufenthalt erteilen. Hierfür kann ein jährlicher 
Erfüllungsaufwand von rund 350 000 EUR geschätzt werden. 

Durch die Stärkung der Fluchtgefahr als ein Tatbestandsmerkmal, welches die Anordnung 
einer Sicherungshaft begründet, ist mit zusätzlichen Anträgen auf Sicherungshaft und 
entsprechenden richterlichen Anordnungen zu rechnen. In der Summe ist mit einem stei-
genden laufenden Erfüllungsaufwand von 342 000 EUR pro 100 Fälle auszugehen. 

Durch die neue Mitwirkungshaft ergibt sich ein laufender Erfüllungsaufwand von 19 230 
EUR je 10 Fälle. 

Die Verlängerung der Frist für die Regelüberprüfung der Asylentscheidungen der Jahre 
2015, 2016 und 2017 wird zu einer Entlastung des Bundesamts für Migration und Flücht-
linge führen. Denn durch die Fristverlängerung wird die Aufgabe der turnusmäßigen 
Überprüfung der Asylentscheidungen der betreffenden Jahre auf einen größeren Zeitraum 
gestreckt, namentlich von aktuell drei Jahren auf vier bis fünf Jahre. Das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge erhält somit mehr Flexibilität bei der Einteilung der Arbeitskraft. 
Dadurch werden auch Kosteneinsparungen entstehen, die derzeit nicht beziffert werden 
können. 

Durch die Übertragung der Aufgabe der Passersatzpapierbeschaffung von der Bundespo-
lizei auf das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge entstehen bei Letzterem ein ent-
sprechender Mehraufwand und damit verbundene Kosten, die jedoch bei der Bundespoli-
zei eingespart werden. Allerdings kann es einmalig zu Umstellungskosten durch die 
Übernahme der neuen Aufgabe in geringer Höhe kommen. 

Mit der Übernahme der bislang von der Bundespolizei durchgeführten Beschaffung von 
Heimreisedokumenten für Ausländer im Wege der Amtshilfe durch das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge entsteht kein zusätzlicher personeller Erfüllungsaufwand für den 
Bund. Es ist geplant, dass zur Beibehaltung der notwendigen Personalstärke 25 Planstel-
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len, die nicht Dienstposten für Polizeivollzugsbeamte sind, vom Organisations- und 
Dienstpostenplan des Bundespolizeipräsidiums zum Bundesamt für Migration und Flücht-
linge überführt werden. Allerdings kann es einmalig zu Umstellungskosten durch die 
Übernahme der neuen Aufgabe in geringer Höhe kommen. 

Etwaige Mehrbedarfe des Bundes an Sach- und Personalmitteln sollen finanziell und stel-
lenmäßig im Einzelplan 06 ausgeglichen werden. 

5. Weitere Kosten 

Für die Wirtschaft, insbesondere für mittelständische Unternehmen, sind keine sonstigen 
direkten oder indirekten Kosten zu erwarten. Auswirkungen auf die Einzelpreise und das 
Preisniveau sind nicht zu erwarten. 

6. Weitere Gesetzesfolgen 

Die Regelungen haben keine Auswirkungen für Verbraucherinnen und Verbraucher. 
Gleichstellungspolitische Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 

VII. Befristung; Evaluierung 

Eine Befristung kommt nicht in Betracht, weil die Durchsetzung der Ausreisepflicht eine 
Daueraufgabe darstellt. Bund und Länder überprüfen in Gremien, die zur gemeinsamen 
Behandlung von Rückführungsfragen eingerichtet worden sind, sowie im Gemeinsamen 
Zentrum zur Unterstützung der Rückkehr (ZUR) fortlaufend, ob die beabsichtigten Wir-
kungen der Regelungen erreicht worden sind, betrachten hierbei auch Kostengesichts-
punkte und stellen Nebenwirkungen von Regelungen fest. Einer zusätzlichen, gesonder-
ten Evaluierung der durch dieses Gesetz geschaffenen Regelungen bedarf es in Anbe-
tracht dieser engmaschigen Überprüfung der Durchsetzung der Ausreisepflicht nicht. 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung des Aufenthaltsgesetzes) 

Zu Nummer 1 

Es handelt sich um Folgeänderungen.  

Zu Nummer 2 

Zu Buchstabe a 

Mit der Änderung wird die durch den europäischen Gesetzgeber erfolgte Kodifizierung 
des ursprünglichen Rechtsakts (Verordnung (EG) Nummer 562/2006) und seiner nachfol-
genden Änderungen durch die Verordnung (EU) 2016/399 auf nationaler Ebene nachvoll-
zogen. Materielle Änderungen sind mit der Modifizierung nicht verbunden. 

Zu Buchstabe c  

Zu Doppelbuchstabe aa 

Nach geltender Fassung sind Tatbestände, die grundsätzlich Sicherungshaft begründen 
können, in § 62 Absatz 3 Satz 1 und über die Verweisung in § 62 Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 5 auf § 2 Absatz 14 geregelt. § 2 Absatz 14 regelt dabei Tatbestände, die als An-
haltspunkte für Fluchtgefahr bestimmt werden, während § 62 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 
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bis 4 sonstige Haftgründe normiert, die folglich nicht zwingend unter den Begriff „Fluchtge-
fahr“ fallen.  

Die Rückführungsrichtlinie gibt folgende Systematik vor: Sie stellt in Artikel 15 Absatz 1 
Buchstabe a den Begriff „Fluchtgefahr“ für die Sicherungshaft in den Mittelpunkt. Obgleich 
die bisherige Regelung (infolge des Tatbestandsmerkmals „insbesondere“) richtlinienkon-
form ist, erscheint es angezeigt, die Systematik der Rückführungsrichtlinie genauer abzu-
bilden und die wesentlichen Haftgründe der Sicherungshaft unter den Begriff der „Flucht-
gefahr“ zu fassen (zur Auslegung dieses Begriffs siehe Artikel 1 Nummer 21). 

Damit werden auch Überschneidungen bereinigt, die nach bisheriger Fassung teilweise 
bestanden, so beispielsweise zwischen § 62 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1a alte Fassung 
und § 2 Absatz 14 Nummer 5a alte Fassung und zwischen § 62 Absatz 3 Satz 1 Nummer 
2 alte Fassung und § 2 Absatz 14 Nummer 1 alte Fassung. Nicht zuletzt führt die Zusam-
menfassung der Haftgründe an einer Stelle des Gesetzes zur besseren Verständlichkeit 
und Übersichtlichkeit des Gesetzestextes. Die Sicherungshaft begründenden Haftgründe 
sind in der Vorschrift zur Sicherungshaft selbst zu regeln, also in § 62 Absatz 3 ff. 

Erhebliche Fluchtgefahr ist nach der Verordnung (EU) Nummer 604/2013 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und 
Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Dritt-
staatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf inter-
nationalen Schutz zuständig ist („Dublin-III-VO“) Artikel 2 Buchstabe n und Artikel 28 Ab-
satz 2 Voraussetzung für die Inhaftnahme zwecks Sicherstellung von Überstellungsver-
fahren. Nach Artikel 2 Buchstabe n der Dublin-III-VO hat die Begründung von Fluchtge-
fahr auf objektiv gesetzlich festgelegten Kriterien zu beruhen. Nach der bisherigen Fas-
sung galten nur die in § 2 Absatz 14 alte Fassung festgelegten Kriterien über die Verwei-
sung in Absatz 15 für die Überstellungshaft. Die Neufassung verweist für die Überstel-
lunghaft auf § 62 Absatz 3 Satz 2 und 3. Denn die Begriffe Fluchtgefahr nach der Rück-
führungsrichtlinie und nach der Dublin-III-VO sind weitgehend deckungsgleich (Urteil des 
Gerichtshofs vom 15. März 2017, Al Chodor u. a., C-528/15, ECLI:EU:C:2017:213). Dem-
nach ist auch im nationalen Recht ein Gleichlauf der Begriffe Fluchtgefahr in Bezug auf 
Sicherungshaft und Überstellungshaft angezeigt. Die Abwägung von Gründen im Einzel-
fall ist in beiden Fällen Voraussetzung für die Annahme von Fluchtgefahr. Diese Voraus-
setzung ergibt sich für die Sicherungshaft bereits aus § 62 Absatz 1 beziehungsweise für 
die Überstellungshaft aus Artikel 28 Absatz 2 Dublin-III-VO, darüber hinaus aus dem Ver-
hältnismäßigkeitsprinzip. Durch die Anfügung in Satz 1, 2. Halbsatz wird klargestellt, dass 
die Vorgabe des Artikels 28 Absatz 2 der Dublin-III-VO eingehalten wird. Die Einzelfallprü-
fung obliegt der die Überstellungshaft beantragenden Behörden beziehungsweise dem 
anordnenden Richter. 

Entsprechende Geltung kommt unter anderem dem Grundsatz in § 62 Absatz 1 Satz 3 
Aufenthalts-gesetz zu, wonach Minderjährige und Familien mit Minderjährigen nur in be-
sonderen Ausnahmefällen und nur so lange in Haft genommen werden dürfen, wie es 
unter Berücksichtigung des Kindeswohls angemessen ist. In der Regel dürfte eine Inhaf-
tierung Minder-jähriger unverhältnismäßig sein. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Die bisherige Regelung des § 2 Absatz 15 Satz 2 wird erweitert  

Buchstabe a) überführt wortgleich § 2 Absatz 15 Satz 2 alte Fassung Buchstabe b) trägt 
folgendem Problem der Praxis Rechnung: Im Jahre 2018 gelang der Bundesrepublik 
Deutschland eine Überstellung nach der Dublin-III-Verordnung in den zuständigen Mit-
gliedstaat lediglich in 24,4 % der Fälle, in denen der betreffende Mitgliedstaat zuvor seine 
Zuständigkeit nach der Dublin-III-Verordnung anerkannt hatte. Auch anderen Mitgliedstaa-
ten gelingt es in zahlreichen Fällen nicht, den Antragsteller in den für das Asylverfahren 
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zuständigen Mitgliedstaat zu überstellen. Zur Gewährleistung des in der Dublin-III-
Verordnung festgelegten Zuständigkeitsregimes besteht in Fällen, in denen ein Asylan-
tragsteller in mindestens zwei Mitgliedstaaten einen Asylantrag gestellt und jeweils den 
Staat der Antragstellung wieder verlassen hat ohne die Bestimmung des für die Prüfung 
seines Asylverfahrens zuständigen Mitgliedstaates abzuwarten, ein besonderes Interesse 
an der Durchführung der Überstellung. Die Tatsache, dass die betreffende Person bereits 
einen dritten Asylantrag im Geltungsbereich der Dublin-III-Verordnung stellt und mindes-
tens zweimal den Staat der Antragstellung verlassen hat, kann zudem auf eine erhöhte 
Fluchtneigung hindeuten. Schließlich lässt sich dies auch praxistauglich und rechtssicher 
anhand der Eurodac-Datenbank feststellen. 

Die vorläufige Ingewahrsamnahme beziehungsweise das Festhalten ohne vorherige rich-
terliche Anordnung sind in der Dublin-III-Verordnung nicht abschließend geregelt. Das 
nationale Recht sah bislang keine praktikable Regelung vor. Durch die Gesetzesänderung 
wird eine Regelung eingeführt, die sich am geltenden Maßstab des § 62 Absatz 5 orien-
tiert. 

Zu Doppelbuchstabe cc 

Die vorläufige Ingewahrsamnahme beziehungsweise das Festhalten ohne vorherige rich-
terliche Anordnung sind in der Dublin-III-Verordnung nicht abschließend geregelt. Das 
nationale Recht sah bislang keine praktikable Regelung vor. Durch die Gesetzesänderung 
wird eine Regelung eingeführt, die sich am geltenden Maßstab des § 62 Absatz 5 orien-
tiert. 

Zu Nummer 3 

Die geltende Regelung schließt bei dem Vorliegen folgender Tatbestände die Erteilung 
eines Aufenthaltstitels aus: Der Ausländer hat die freiheitliche demokratische Grundord-
nung oder die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährdet oder sich zur Verfol-
gung politischer oder religiöser Ziele an Gewalttätigkeiten beteiligt oder öffentlich zur Ge-
waltanwendung aufgerufen oder mit Gewaltanwendung gedroht.  

Mit der Gesetzesänderung wird eine Gesetzeslücke geschlossen, die bislang im Fall des 
Erlasses einer Abschiebungsanordnung nach § 58a Aufenthaltsgesetz bestand. Diese 
setzt eine auf Tatsachen gestützte Prognose zur Abwehr einer besonderen Gefahr für die 
Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder einer terroristischen Gefahr voraus. Es 
liegt eine vergleichbare Interessenlage vor.  

Zu Nummer 4 

Zu Absatz 1 

§ 11 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes sieht bislang vor, dass das Einreise- und Aufent-
haltsverbot kraft Gesetzes infolge einer Ausweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung 
entsteht. Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Beschlüssen vom 13. Juli 2017 - 1 BR 
3.17 und 1 A 10.17 -, sowie Urteil vom 21. August 2018 - 1 C 21.17- die Auffassung ver-
treten, dass ein allein auf einer Anordnung des Gesetzgebers beruhendes Einreise- und 
Aufenthaltsverbot nicht im Einklang mit der Rückführungsrichtlinie 2008/115/EG stehe. 
Artikel 3 Absatz 6 der Richtlinie definiere das Einreiseverbot als „behördliche oder richter-
liche Entscheidung oder Maßnahme, mit der die Einreise in das Hoheitsgebiet der Mit-
gliedstaaten und der dortige Aufenthalt für einen bestimmten Zeitraum untersagt wird und 
die mit einer Rückkehrentscheidung einhergeht.“ 

Durch die Neufassung wird der Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts Rechnung 
getragen. Anstelle des bisherigen Automatismus sieht Absatz 1 Satz 1 vor, dass ein Ein-
reise- und Aufenthaltsverbot zu erlassen ist. Es tritt daher nicht mehr kraft Gesetzes ein, 
sondern stellt einen Verwaltungsakt dar. 
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Absatz 1 Satz 2 regelt identisch zur bisherigen Rechtslage den Inhalt des Verbots. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 Sätze 1 und 2 regeln, wann das Verbot in Fällen des Absatzes 1 erlassen wer-
den soll. Der dort geregelte Zeitpunkt entspricht grundsätzlich dem Erlass des Verwal-
tungsakts, der Anlass der Entstehung des Verbots ist; im Falle des Satzes 2 entspricht 
der dort geregelte Zeitpunkt dem Zeitpunkt, zu dem die bislang ohnehin vorzunehmende 
Befristungsentscheidung vorgenommen werden sollte. Da künftig - wie bisher - abgese-
hen von den Fällen der Ausweisung erst eine vollzogene Abschiebung oder Zurückschie-
bung zum Entstehen des Verbotes führen soll, ist nunmehr aus Gründen der Regelungs-
technik vorgesehen, dass das bereits zu einem früheren Zeitpunkt erlassene Verbot ge-
nau dann entsteht, falls der Ausländer auch tatsächlich zurückgeschoben oder abgescho-
ben wird (aufschiebende Bedingung). Satz 3 stellt klar, dass die - notwendige - Entschei-
dung über die Befristung des Verbots zusammen mit dem Verbot erlassen wird, und dass 
es hierzu weiterhin keines Antrages bedarf. Durch diese Änderung ist weder eine Verbes-
serung noch eine Verschlechterung der materiellen oder verfahrensmäßigen Rechtsstel-
lung des betroffenen Ausländers im Vergleich zum bisherigen Recht beabsichtigt. Satz 4 
und 5 entsprechen inhaltlich dem bisherigen Recht. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 entspricht, auch hinsichtlich der durch die Richtlinie 2008/115/EG festgelegten 
grundsätzlichen Höchstdauer der Befristung, dem bisherigen Recht. Die Umformulierun-
gen sind durch die Umstrukturierung des § 11 Aufenthaltsgesetz veranlasst. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 Satz 1 und 2 entspricht dem bisherigen Recht. Satz 3 gebietet es entsprechend 
Artikel 11 Absatz 3 Unterabsatz 1 2. Halbsatz der Rückführungsrichtlinie, bei der Prüfung 
der Verkürzung der Frist oder Aufhebung des Einreiseverbots zu berücksichtigen, ob der 
Ausländer nachweist, dass er das Hoheitsgebiet unter uneingeschränkter Einhaltung der 
Rückkehrentscheidung verlassen hat. Diese Bedingung ist für den Ausländer Anreiz, der 
Verpflichtung zur Ausreise freiwillig nachzukommen, um nicht die Möglichkeit der Aufhe-
bung des Einreiseverbots für die Zukunft auszuschließen. Eben der Übernahme dieses 
Anreizes dient die gesetzliche Regelung. Sie stellt zugleich klar, dass unverschuldetes 
oder unerhebliches Verhalten des Ausländers nicht zu berücksichtigen ist. Absatz 4 Satz 
4 und 5 entspricht dem bisherigen § 11 Absatz 4 Satz 3 und 4 Aufenthaltsgesetz. 

Zu Absatz 5 

Durch Absatz 5 Satz 1 werden die bislang in § 11 Absatz 3 Satz 2 Aufenthaltsgesetz er-
fassten Fälle mit der Rechtsfolge des § 11 Absatz 3 Satz 3 Aufenthaltsgesetz - Höchstfrist 
von regelmäßig nicht mehr als zehn Jahren - erfasst. 

Zu Absatz 5a 

Absatz 5a regelt die Möglichkeit des Erlasses eines langen Einreise- und Aufenthaltsver-
botes in den Fallgruppen des Absatzes 5. Nach geltender Rechtslage ist ein „lebenslan-
ges“ Verbot der Regelfall. Das nunmehr vorgesehene System differenziert hier stärker 
nach Fallgruppen. Nach der Neuregelung sind auch hier die Umstände im Einzelfall zu 
berücksichtigen. Nach den Vorgaben des Rückkehr-Handbuchs der Europäischen Kom-
mission (Empfehlung (EU) 2017/2338 der Kommission vom 16. November 2017 für ein 
gemeinsames „Rückkehr-Handbuch“) ist als Sollfrist eine typische Frist festzulegen, die 
diesen schwerwiegenden Fällen entspricht. Die Neufassung in § 11 Absatz 5a Aufent-
haltsgesetz sieht als solche Regelfrist 20 Jahre vor. Das ist in Anbetracht des Gewichts 
der zu Grunde liegenden Fallgruppe angemessen, da schwerwiegende Interessen der 
öffentlichen Sicherheit betroffen sind. Nach Ablauf der Frist ist eine Wiedervorlage und 
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Verlängerung der Frist aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach Er-
messen möglich, was durch den Verweis auf Absatz 4 Satz 4 und 5 in Absatz 5a Satz 2 
klargestellt wird. Absatz 5a Satz 3 sieht eine grundsätzlich flexiblere Lösung für die Fall-
gruppe vor als das starre bisherige Recht; eine Verkürzung der Frist oder eine Aufhebung 
des Verbots ist weiterhin grundsätzlich ausgeschlossen. Nach Absatz 5a Satz 4 kann die 
oberste Landesbehörde allerdings Ausnahmen zulassen. Wegen der regelmäßig beson-
deren sicherheitspolitischen Bedeutung einer entsprechenden Ausnahmeentscheidung 
muss sie von einer politisch besonders verantwortlichen Stelle getragen werden. 

Zu Absatz 5b 

Wie nach dem bisherigen Recht - § 11 Absatz 5 Satz 1, 2. Variante im bisherigen Aufent-
haltsgesetz - ist für Fälle der Abschiebungsanordnung des § 58a Aufenthaltsgesetz als 
Regelentscheidung ein unbefristetes Einreise- und Aufenthaltsverbot zu erlassen. Bei 
einem Einreise- und Aufenthaltsverbot auf Grundlage des § 58a Aufenthaltsgesetz han-
delt es sich nicht um ein nationales Einreiseverbot zu migrationsbedingten Zwecken, son-
dern um eine Abschiebungsanordnung zum Schutz der öffentlichen Sicherheit. Als sol-
ches wird es von der Rückführungsrichtlinie nicht erfasst (im Ergebnis offengelassen von 
BVerwG, Urteil vom 21. August 2018, Az. 1 A 16.17). Die Befristungsvorgabe des Artikels 
11 Absatz 2 der Rückführungsrichtlinie findet demnach keine Anwendung. 

Absatz 5b Satz 2 regelt die Möglichkeit des Erlasses eines lebenslangen Einreise- und 
Aufenthaltsverbotes in den Fallgruppen des Absatzes 5a. Das ist nach geltender Rechts-
lage der Regelfall. Eine Anordnung im Einzelfall nach Berücksichtigung aller Umstände 
bleibt zulässig, wenn dies die Abwägung aller Umstände als verhältnismäßig ergibt. 
Gleichgestellt werden Ausländer, die wegen eines in § 54 Absatz 1 Nummer 1 Aufent-
haltsgesetz genannten Ausweisungsinteresses ausgewiesen worden sind; diese Fälle 
können denjenigen nach Absatz 5a in ihrer Schwere gleichstehen und daher gleichbe-
handelt werden. Angelehnt wird sich dabei an den aufenthaltsrechtlichen Maßstab, der für 
allgemeinkriminelle Taten die schwerwiegendste Einstufung vorsieht. Dabei ist auch im 
Einzelfall die Schwere der Gefährdung zu berücksichtigen. Die Regelung ist verhältnis-
mäßig. Absatz 5b Satz 3 sieht durch die Verweisung auf Absatz 5a Satz 3 und 4 die Mög-
lichkeit der Verkürzung oder Aufhebung des Einreise- und Aufenthaltsverbots vor, so dass 
es sich nicht zwingend um eine lebenslange Sperre handelt. Wegen der ebenfalls hohen 
sicherheitspolitischen Bedeutung ist auch hier für entsprechende Verkürzungen oder Auf-
hebungen die oberste Landesbehörde zuständig. 

Zu Absatz 5c 

In Absatz 5c wird nunmehr allgemein geregelt, dass die Behörde, die den zu Grunde lie-
genden Verwaltungsakt erlässt, auch für den Erlass und die erstmalige Befristung des 
damit zusammenhängenden Einreise- und Aufenthaltsverbots zuständig ist. Dieser Be-
hörde liegt die Verfahrensakte vor, sie hat die nähere aktuelle Sachkenntnis, und sie wird 
den entsprechenden Ermessensentscheidungen zahlreiche Sachverhaltselemente zu 
Grunde legen müssen, die auch für den Erlass des zu Grunde liegenden Verwaltungsakts 
heranzuziehen waren. 

Folglich liegt auch im Fall nach § 58a Absatz 1 Aufenthaltsgesetz die Zuständigkeit für 
den Erlass des Einreise- und Aufenthaltsverbots bei der obersten Landesbehörde. Im Fall, 
dass das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat die Übernahme der Zustän-
digkeit nach § 58a Absatz 2 Aufenthaltsgesetz erklärt, ist es auch für den Erlass des Ein-
reise- und Aufenthaltsverbots zuständig. 

Der Anwendungsbereich des Absatzes 2 Satz 2 und 3 erstreckt sich auch auf die Fälle 
des § 58a Aufenthaltsgesetz. Die Behörde ist nicht verpflichtet, das Einreise- und Aufent-
haltsverbot zeitgleich mit der Abschiebungsanordnung nach § 58a Aufenthaltsgesetz zu 
erlassen. Ein solches Gebot kann keinesfalls aus der neu eingefügten Zuständigkeitsre-
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gelung geschlossen werden. Ein solches Gebot wäre auch nicht sachgerecht. Denn häu-
fig ist in Situationen, in denen eine Abschiebungsanordnung nach § 58a Aufenthaltsge-
setz erlassen wird, besondere Eile geboten, damit sich die vom Betroffenen ausgehende 
Gefahr nicht realisiert. So ist die Abschiebungsanordnung nach § 58a Aufenthaltsgesetz 
Voraussetzung für die Inhaftnahme. Die Abschiebungsanordnung nach § 58a Aufent-
haltsgesetz würde verzögert, wenn die Behörde verpflichtet wäre, zeitgleich über das Ein-
reise- und Aufenthaltsverbot einschließlich Frist zu entscheiden. Nach Absatz 2 Satz 2 
kann sie dieses zu einem späteren Zeitpunkt entsprechend der Vorschrift erlassen. 

Für Folgeentscheidungen ist nach § 71 Absatz 1 Aufenthaltsgesetz die Ausländerbehörde 
beziehungsweise im Anwendungsbereich des Absatzes 5a Satz 4, gegebenenfalls in Ver-
bindung mit Absatz 5b Satz 3, die oberste Landesbehörde zuständig. 

Zu Absatz 6 und 7 

Die Absätze 6 und 7 entsprechen dem bisherigen § 11 Absatz 6 und 7 Aufenthaltsgesetz. 
Die Verweisungen wurden an die Neuregelung angepasst. 

Zu Absatz 8 

Die Regelung entspricht der bisherigen Regelung zur sogenannten Betretenserlaubnis in 
§ 11 Absatz 8 Aufenthaltsgesetz. An die Stelle der komplexen Verweisung im bisherigen § 
11 Absatz 8 Satz 2 Aufenthaltsgesetz tritt unmittelbar die Bestimmung, dass in den Fällen, 
in denen die oberste Landesbehörde für die Aufhebung des Verbots oder die Festsetzung 
einer kürzeren Frist zuständig wäre, nämlich in den Fällen der Absätze 5a und 5b, die 
oberste Landesbehörde aus den gleichen Gründen auch für die Erteilung einer sogenann-
ten Betretenserlaubnis zuständig ist. 

Zu Absatz 9 

Die Regelung entspricht dem bisherigen § 11 Absatz 9 Aufenthaltsgesetz. 

Zu Nummer 5 

Bei Intensivstraftätern, die Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis oder eines Visums sind, 
kann ein besonderes Bedürfnis an einer räumlichen Beschränkung bestehen. Räumliche 
Beschränkungen können zum Schutz öffentlicher Interessen als milderes Mittel im Ver-
hältnis zu einer Ausweisung in Betracht kommen. Dies gilt etwa zum Zwecke der Verhin-
derung von Straftaten. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Straffälligkeit Ausdruck 
einer Verwurzelung in einem kriminellen Milieu ist. Daher wird klarstellend ein neuer Satz 
3 an die Generalklausel des § 12 Absatz 2 Satz 2 angefügt. Im Falle eines besonders 
schwerwiegenden Ausweisungsinteresses wegen einer strafrechtlichen Verurteilung nach 
§ 54 Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 1a kann hiernach eine räumliche Beschränkung 
angeordnet werden, sofern es erforderlich ist, um den Ausländer aus einem straftatenbe-
günstigenden Milieu zu lösen. Durch das Wort „insbesondere“ wird zum Ausdruck ge-
bracht, dass die Generalklausel in Absatz 2 Satz 2 durch die spezifische Regelung in Satz 
3 unangetastet bleibt. 

Zu Nummer 6 

Mit der Änderung wird die durch den europäischen Gesetzgeber erfolgte Kodifizierung 
des ursprünglichen Rechtsakts (Verordnung (EG) Nummer 562/2006) und seiner nachfol-
genden Änderungen durch die Verordnung (EU) 2016/399 auf nationaler Ebene nachvoll-
zogen. Materielle Änderungen sind mit der Modifizierung nicht verbunden. 
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Zu Nummer 7 

§ 25 Absatz 1 Aufenthaltsgesetz wurde bislang nicht an die Neuregelung des Auswei-
sungsrechts (Gesetz zur erleichterten Ausweisung von straffälligen Ausländern und zum 
erweiterten Ausschluss der Flüchtlingsanerkennung bei straffälligen Asylbewerbern vom 
11. März 2016, BGBl. I 2016, Seite 394) angepasst. § 25 Absatz 1 Satz 2 Aufenthaltsge-
setz regelt bislang, dass eine Aufenthaltserlaubnis nicht erteilt werden darf, wenn der Aus-
länder aus schwerwiegenden Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ausge-
wiesen worden ist. Der Rechtsbegriff „schwerwiegende Gründe der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung“ war früher in § 56 Absatz 1 Satz 3 einer alten Fassung des Aufenthaltsge-
setzes - vor Inkrafttreten des Gesetzes zur Neubestimmung des Bleiberechts und der 
Aufenthaltsbeendigung vom 27. Juli 2015 (BGBl. I S. 1386) - legaldefiniert. Es galt eine 
Regelvermutung in den Fällen der §§ 53 und 54 Nummer 5 bis 5b und 7 Aufenthaltsge-
setz in der alten Fassung Diese Norm ist nun in § 54 Absatz 1 Aufenthaltsgesetz inkorpo-
riert (besonders schweres Ausweisungsinteresse). Mit der Änderung wird die Verweisung 
an das neu kodifizierte Ausweisungsrecht angepasst. 

Zu Nummer 8 

Nach der bisherigen Rechtslage in § 26 Absatz 3 Satz 3 Nummer 2 ist die Niederlas-
sungserlaubnis nach drei Jahren zu erteilen, wenn (unter anderem) das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge nicht nach § 73 Absatz 2a Asylgesetz mitgeteilt hat, dass die 
Voraussetzungen für den Widerruf oder die Rücknahme vorliegen, mithin wenn sich das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge diesbezüglich verschwiegen hat. Da aber die 
Frist zur Regelüberprüfung nach § 73 Absatz 2a Asylgesetz durch die Änderung in Artikel 
1 Nummer 6 für die positiven Asylentscheidungen der Jahre 2015, 2016 und 2017 künftig 
auf mindestens vier Jahre erhöht wird, droht diese Voraussetzung für diese Fälle wir-
kungslos zu werden, da wegen der Fristverlängerung eine Mitteilung des Bundesamtes 
für Migration und Flüchtlinge nach drei Jahren regelmäßig nicht zu erwarten sein wird. 
Entsprechendes kann im Einzelfall auch für die Erteilung der Niederlassungserlaubnis 
nach fünf Jahren nach § 26 Absatz 3 Satz 1 drohen, da anders als für die Fristen im Asyl-
gesetz, im § 26 Absatz 3 die Aufenthaltszeit des der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis 
vorangegangenen Asylverfahrens angerechnet wird. Daher ist künftig eine Niederlas-
sungserlaubnis nach § 26 an Schutzberechtigte, über deren Asylanträge in den Jahren 
2015, 2016 oder 2017 entschieden worden ist, erst zu erteilen, wenn (neben dem Vorlie-
gen der anderen gesetzlichen Voraussetzungen) das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge explizit mitgeteilt hat, dass die Voraussetzungen für einen Widerruf oder eine Rück-
nahme nicht vorliegen. 

Zu Nummer 9 

Die Gesetzesänderung erfolgt zur Klarstellung. Denn nach der im Gesetz gewählten For-
mulierung ist die Einziehung des ausländischen Ausweisdokuments durch die zuständige 
Behörde (§ 71 Absatz 4 Satz 1 Aufenthaltsgesetz) bei deutschen Staatsangehörigen, die 
zugleich eine oder mehrere andere Staatsangehörigkeiten besitzen (so genannte Doppel-
staater) bei strenger Auslegung des Wortlauts erst möglich, wenn eine Ausreise von der 
Bundespolizei gemäß § 10 Absatz 1 des Passgesetzes untersagt worden ist. Dies würde 
aber der Zielrichtung, auch bei diesem Personenkreis eine Ausreise wirksam zu verhin-
dern und die hier bestehende Regelungslücke im Vergleich zu deutschen Staatsangehö-
rigen und Ausländern zu schließen, nicht gerecht werden. Die Einziehung des ausländi-
schen Ausweisdokuments wird infolge der Änderung nunmehr möglich, sobald durch die 
örtlichen Pass- und Ausweisbehörden eine Maßnahme nach § 7 Absatz 1 des Passgeset-
zes, nach § 8 des Passgesetzes oder eine Anordnung nach § 6 Absatz 7 des Personal-
ausweisgesetzes ergangen ist und nicht erst, wenn die Bundespolizei anlässlich eines 
versuchten Grenzübertritts tätig geworden ist und die Ausreise nach § 10 Absatz 1 des 
Passgesetzes untersagt hat und Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass der Aus-
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länder beabsichtigt, das Bundesgebiet zu verlassen. Dieses Erfordernis wird durch die 
neue Nummer 1 des § 48 Absatz 1 Satz 2 Aufenthaltsgesetz klargestellt. 

In § 48 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 Aufenthaltsgesetz wird zudem künftig die Einziehung 
des ausländischen Passes ermöglicht, wenn die Voraussetzungen für eine Untersagung 
der Ausreise nach § 10 Absatz 1 des Passgesetzes vorliegen und die Vorlage, Aushändi-
gung und vorübergehende Überlassung des ausländischen Passes oder Passersatzes 
zur Durchführung oder Sicherung des Ausreiseverbots erforderlich sind. 

Zu Nummer 10 

Zu Buchstabe a 

Der gestrichene Personenkreis wird gesondert in Absatz 3a geregelt. Die Vorschrift betrifft 
nach der Neufassung nur noch Ausländer, denen nach dem Assoziationsabkommen 
EWG/Türkei ein Aufenthaltsrecht zusteht oder die eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt – 
EU besitzen. Das Schutzniveau wird insoweit fortgeschrieben. 

Zu Buchstabe b 

Zu Absatz 3a: 

Die Schwellen des Ausweisungsschutzes für Asylberechtigte und anerkannte Flüchtlinge 
werden auf den Kern der europa- und völkerrechtlichen Vorgaben zurückgeführt. Damit 
werden die Möglichkeiten, bei schutzberechtigten Intensivstraftätern im Einzelfall ein 
Überwiegen des Ausreiseinteresses zu begründen, erleichtert. Die europa- beziehungs-
weise völkerrechtlichen Vorgaben für den Ausweisungsschutz von Asylberechtigten und 
anerkannten Flüchtlingen ergeben sich aus Artikel 33 Absatz 2 der Genfer Flüchtlings-
konvention sowie aus Artikel 14 Absatz 4 Buchstabe b der Richtlinie 2011/95/EU des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 über Normen für die An-
erkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit internationa-
lem Schutz, für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit Anrecht 
auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes („Qualifikations-
richtlinie“) sowie der Rechtsprechung zu Artikel 3 der Konvention zum Schutz der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten (Europäische Menschenrechtskonvention). Artikel 14 
Absatz 4 Buchstabe b der Qualifikationsrichtlinie sieht die Möglichkeit der Aberkennung 
des Schutzstatus vor, wenn a) es stichhaltige Gründe für die Annahme gibt, dass der 
Flüchtling eine Gefahr für die Sicherheit des Mitgliedstaats darstellt, in dem er sich auf-
hält; b) der Flüchtling eine Gefahr für die Allgemeinheit dieses Mitgliedstaats darstellt, weil 
er wegen einer besonders schweren Straftat rechtskräftig verurteilt wurde. 

Artikel 33 Absatz 2 der Genfer Flüchtlingskonvention sieht einen Ausschluss vom Verbot 
der Ausweisung vor, wenn der Flüchtling aus schwerwiegenden Gründen als eine Gefahr 
für die Sicherheit des Landes anzusehen ist, in dem er sich befindet, oder eine Gefahr für 
die Allgemeinheit dieses Staates bedeutet, weil er wegen eines Verbrechens oder eines 
besonders schweren Vergehens rechtskräftig verurteilt wurde. Diese Durchbrechung des 
Refoulement-Verbots ist als Ausnahmeregelung im Sinne einer ultima ratio eng auszule-
gen. Folgt der Ausweisung die Abschiebung, sind völkerrechtliche Abschiebungsverbote, 
insbesondere Artikel 3 der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten, zu beachten. 

Die Tatbestandsalternativen „er aus schwerwiegenden Gründen als eine Gefahr für die 
Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder eine terroristische Gefahr anzusehen ist“ 
bilden den Regelungsbereich der Ausweisung von Gefährdern beziehungsweise Terror-
verdächtigen ab. Die Anforderung an die Erfüllung des Tatbestandsmerkmals ist dabei 
geringer, als dies für eine Abschiebungsanordnung nach § 58a erforderlich wäre. Das 
Vorliegen einer „besonderen Gefahr“ ist nicht erforderlich. Dies ist im Regelungsbereich 
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des Ausweisungsrechts nach §§ 53 ff. sachgerecht, da dieses bereits eine individuelle 
Abwägung des Ausweisungsinteresses gegen das Bleibeinteresse vorsieht. 

Da dem Wortlaut nach die Gefahr von dem Ausländer selbst ausgehen muss („er“), ist 
klargestellt, dass entsprechend den oben genannten völkerrechtlichen bzw. europarechtli-
chen Vorgaben eine Ausweisung nur aus spezialpräventiven, nicht aber aus generalprä-
ventiven Gründen möglich ist. 

Zu Absatz 3b: 

Derzeit besteht nach dem Wortlaut des Gesetzes ein Wertungswiderspruch bezüglich des 
Bleibeinteresses von Asylberechtigten und anerkannten Flüchtlingen gegenüber subsidiär 
Schutzberechtigten. Die Regelung des § 55 Absatz 1 Nummer 5 sieht bislang ein 
schwerwiegendes Bleibeinteresse für subsidiär Schutzberechtigte vor. Diese Rechtslage 
bedeutet, dass die Ausweisung subsidiär Schutzberechtigter in der Praxis signifikanten 
Hürden begegnet, sofern ein nur schwerwiegendes Ausweisungsinteresse nach § 54 Ab-
satz 2 vorliegt. Bei Vorliegen eines besonders schwerwiegenden Ausweisungsinteresses 
nach § 54 Absatz 1 ist das besonders schwerwiegende Ausweisungsinteresse gegen das 
besonders schwerwiegende Bleibeinteresse abzuwägen.  

Hingegen ist ein schwerwiegendes Bleibeinteresse für Asylberechtigte und anerkannte 
Flüchtlinge nicht vorgesehen. Diese Gruppe unterfällt dem Schutz des § 53 Absatz 3. 

Dieser Wertungswiderspruch wird aufgelöst. Der Schutz subsidiär Schutzberechtigter ist 
entsprechend der Regelung des § 53 Absatz 3a auszugestalten, auf entsprechend gerin-
gerem Niveau. Die bisherige Vorschrift des § 55 Absatz 1 Nummer 5 wird gestrichen. 
Stattdessen wird der Schutz subsidiärer Schutzberechtigter in einem neu eingefügten 
Absatz 3b in § 53 festgeschrieben. Die Regelung übernimmt die Vorgabe der Richtlinie 
2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 über 
Normen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen 
mit internationalem Schutz, für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Perso-
nen mit Anrecht auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes 
(„Qualifikationsrichtlinie“). Gemäß Artikel 19 Absatz 3 Buchstabe a in Verbindung mit Arti-
kel 17 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie kann der subsidiäre Schutzstatus beendigt 
werden, wenn „schwerwiegende Gründe die Annahme rechtfertigen“, dass der Betroffene 
„b) eine schwere Straftat begangen hat“ oder „d) eine Gefahr für die Allgemeinheit oder 
die Sicherheit des Mitgliedstaats darstellt, in dem er sich aufhält.“ Der damit unionsrecht-
lich vorgesehenen Abstufung des Schutzniveaus zwischen Flüchtlingen und subsidiär 
Schutzberechtigten entspricht es, bei subsidiär Schutzberechtigten einen niedrigeren 
Maßstab anzulegen, als er für Flüchtlinge nach Artikel 24 Absatz 1 der Qualifikations-
Richtlinie gilt. 

Im Ergebnis wird damit der Schutz für subsidiär Schutzberechtigte abgesenkt und die 
Möglichkeit, ein Überwiegen des Ausreiseinteresses zu begründen, erleichtert. 

Ebenso wie in der Neuregelung in § 53 Absatz 3a ist klargestellt, dass entsprechend den 
europarechtlichen Vorgaben eine Ausweisung nur aus spezialpräventiven, nicht aber aus 
generalpräventiven Gründen möglich ist. 

Zu Nummer 11 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Die in Absatz 1 Nummer 1a genannten Qualifikationsmerkmale („sofern die Straftat mit 
Gewalt, unter Anwendung von Drohung mit Gefahr für Leib oder Leben oder mit List be-
gangen worden ist oder eine Straftat nach § 177 des Strafgesetzbuches ist; bei serien-
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mäßiger Begehung von Straftaten gegen das Eigentum wiegt das Ausweisungsinteresse 
auch dann besonders schwer, wenn der Täter keine Gewalt, Drohung oder List angewen-
det hat“) werden gestrichen. Stattdessen wird ein abschließender Straftatenkatalog inkor-
poriert, der den im Normcharakter angelegten, die Annahme eines besonders schwerwie-
genden Ausweisungsinteresses rechtfertigenden Rechtsgüterschutz abbildet.  

Dabei bleiben die bislang umfassten Straftaten gegen Leib und Leben - unter Verzicht auf 
die bisherigen Qualifikationsmerkmale - unverändert bestehen. Dem entsprechend sind 
künftig etwa auch Fälle einer einfachen Körperverletzung umfasst. Gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung gerichtete Taten sind künftig - über die Fälle des § 177 Strafgesetz-
buch hinaus - in einem erweiterten Katalog enthalten (§§ 174, 176 bis 178, 184b, 184d 
und 184e jeweils in Verbindung mit § 184b des Strafgesetzbuchs). Eigentumsdelikte sind 
nach dem neuen Buchstaben d) erfasst, sofern das Gesetz eine im Mindestmaß erhöhte 
Freiheitsstrafe vorsieht oder die Taten serienmäßig begangen wurden. Neben dem Wi-
derstand gegen Vollstreckungsbeamte ist künftig auch der nach § 114 Strafgesetzbuch 
strafbare Tätliche Angriff gegen Vollstreckungsbeamte erfasst.  

Durch die Neufassung werden die Ausländerbehörden entlastet, umfangreiche Strafurteile 
darauf zu prüfen, ob die jeweiligen Voraussetzungen der früheren Qualifikationsmerkmale 
erfüllt sind. Dies bedeutet für die Ausländerbehörden eine deutliche Entlastung, denn die 
Feststellung, ob die Voraussetzung nach alter Rechtslage erfüllt war, ergibt sich in der 
Regel nicht aus dem Tenor des Urteils, sondern erfordert ein ausführliches Studium der 
Urteilsgründe. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Wer sein Aufenthaltsrecht dazu missbraucht, um Straftaten zu begehen, muss die Bun-
desrepublik Deutschland verlassen. Sozialleistungsbetrug und Straftaten nach dem Ge-
setz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln wohnt ein deutlich erhöhter sozialer Un-
rechtsgehalt inne, so dass bei derart schweren Verstößen, die zu einer Freiheits- oder 
Jugendstrafe von mindestens einem Jahr geführt haben, ein besonders schwerwiegendes 
Ausweisungsinteresse gegeben ist. 

Zu Buchstabe b 

Die Grenze ist zur Erleichterung der Ausweisung von verurteilten Straftätern abzusenken. 
Eine Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten erfolgt erst ab einer gewis-
sen Schwere der Tat, so dass für diese Fälle die Normierung eines schwerwiegenden 
Ausweisungsinteresses angezeigt ist.  

Aufgrund der Absenkung der Schwelle von einem Jahr auf sechs Monate in § 54 Absatz 2 
Nummer 1 entfällt das Bedürfnis nach der bisherigen Regelung in § 54 Absatz 2 Nummer 
1a. 

Zu Nummer 12 

Die Streichung des Schutzes subsidiär Schutzberechtigter in § 55 erfolgt aufgrund der 
Neuregelung in § 53 Absatz 3a. 

Zu Nummer 13 

Das Aufenthaltsgesetz normiert in § 56 bereits ein Bündel an Maßnahmen, die zur Über-
wachung ausreisepflichtiger Ausländer aus Gründen der inneren Sicherheit regelmäßig 
vorgesehen sind beziehungsweise in bestimmten Fällen zum Einsatz gebracht werden 
können. Damit können beispielsweise Leiter verbotener Vereine (§ 54 Absatz 1 Nummer 
3) oder so genannte Hassprediger (§ 54 Absatz 1 Nummer 5) überwacht werden. Das 
abgestufte System des § 56 Aufenthaltsgesetz sieht dabei Maßnahmen vor, die von einer 
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Meldepflicht über die Möglichkeit einer räumlichen Beschränkung und Wohnsitzauflage 
bis hin zu einem Kontaktverbot reichen können. 

Nach § 56 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 ist zudem nach geltender Rechtslage die Anord-
nung einer Meldepflicht bei Ausländern möglich, die aufgrund anderer als der in Satz 1 
genannten Ausweisungsinteressen vollziehbar ausreisepflichtig sind, wenn die Anordnung 
der Meldepflicht zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung erfor-
derlich ist. Auch die übrigen Maßnahmen nach Absatz 2 bis 4 können auf ausreisepflichti-
ge Intensivstraftäter, die nicht abgeschoben werden können, Anwendung finden.  

Im Wortlaut der Absätze 3 und 4 sind dementsprechend Ergänzungen einzufügen, die 
deutlich machen, dass der Maßnahmenkatalog nicht ausschließlich auf ausweisungsbe-
gründende extremistische beziehungsweise terroristische Bestrebungen Anwendung fin-
det. Die Schwellen für die jeweiligen Maßnahmen sind anzupassen. Denn auch bei Aus-
weisungen aufgrund eines besonders schwerwiegenden Ausweisungsinteresses nach § 
54 Absatz 1 Nummer 1 können Fallgestaltungen vorliegen, in denen eine Verpflichtung 
zur Wohnsitzaufnahme oder Kontakt- beziehungsweise Kommunikationsverbote sachge-
recht ist, zum Beispiel wenn es zur Unterbindung einer wiederholten Begehung erhebli-
cher Straftaten notwendig ist, den Ausländer aus einem kriminogenen Umfeld herauszu-
lösen. 

§ 56 Absatz 3 Aufenthaltsgesetz (Verpflichtungen zur Wohnsitznahme) wird in zwei 
Nummern unterteilt. Während Nummer 1 die bisherigen Schwellen und Zielsetzungen 
enthält, sieht Nummer 2 die Möglichkeit entsprechender Verpflichtungen vor, wenn dies 
geboten erscheint, um die Fortführung von Handlungen, die zu einer Ausweisung nach § 
54 Absatz 1 Nummer 1 Aufenthaltsgesetz geführt haben, zu unterbinden. 

Der neue § 56 Absatz 4 Satz 2 Aufenthaltsgesetz sieht für die betreffende Personengrup-
pe die Möglichkeit vor, die bislang ausdrücklich lediglich aus Gründen der inneren Sicher-
heit vorgesehenen kontakt- und kommunikationsbeschränkenden Verpflichtungen vorzu-
sehen. Aufgrund der Eingriffstiefe dieser Maßnahmen sind diese jedoch nur zur Abwehr 
von Gefahren für die innere Sicherheit oder für Leib und Leben Dritter möglich. 

Zu Nummer 14 

Mit der Änderung wird die durch den europäischen Gesetzgeber erfolgte Kodifizierung 
des ursprünglichen Rechtsakts (Verordnung (EG) Nummer 562/2006) und seiner nachfol-
genden Änderungen durch die Verordnung (EU) 2016/399 auf nationaler Ebene nachvoll-
zogen. Materielle Änderungen sind hiermit nicht verbunden. 

Zu Nummer 15 

Die Regelung dient der Klarstellung, dass die Beförderung des Ausländers zum Flughafen 
oder Grenzübergang, von dem aus er die Bundesrepublik Deutschland verlässt, Teil der 
Abschiebung und - in Übereinstimmung mit der ständigen Rechtsprechung (Bundesver-
waltungsgericht, Urteil vom 23. Juni 1981 - 1 C 78/88) - keine Freiheitsentziehung im Sin-
ne des Grundgesetzes ist. Das gilt auch, wenn ein kurzzeitiges Festhalten erforderlich ist. 
Das ist beispielsweise dann nötig, wenn bis zum Abflug Wartezeit zu überbrücken ist oder 
Wartezeiten entstehen, weil Beförderungen gebündelt erfolgen. Es ist klarzustellen, dass 
es sich, soweit sich die Maßnahme auf das zur Durchführung der Abschiebung unver-
meidliche Maß beschränkt, nicht um eine gesonderte Freiheitsentziehung nach Artikel 104 
Absatz 2 des Grundgesetzes handelt, die der Anordnung durch einen Richter bedürfte. 
Der in § 62 Absatz 1 Satz 3 Aufenthaltsgesetz enthaltene Regelungsgrundsatz findet 
auch hier entsprechende Anwendung.  
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Zu Nummer 16 

Von Gerichten wird das Tatbestandsmerkmal „Staat“ teilweise so ausgelegt, dass aus-
schließlich eine Abschiebung in einen von der Bundesrepublik Deutschland auf völker-
rechtlicher Ebene anerkannten Staat zulässig sei. In Folge dieser Auslegung wäre die 
Abschiebung beispielsweise in die palästinischen Autonomiegebiete ausgeschlossen. 
Diese Auslegung deckt sich nicht mit Artikel 3 Nummer 3 der Rückführungsrichtlinie, der 
den Zielpunkt einer Rückführung im Herkunftsland, Transitland oder einem anderen Dritt-
land, nicht aber zwingend in einem völkerrechtlich anerkannten Staat vorsieht. 

Zur Klarstellung wird ein Satz angefügt, der insbesondere für diesen Regelungsbereich (§ 
59 Absätze 2 und 3) Gebietskörperschaften Staaten gleichstellt. Der Terminus „Gebiets-
körperschaft“ entspricht der Terminologie der Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur Aufstellung der Liste der 
Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen im Besitz ei-
nes Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von 
dieser Visumpflicht befreit sind. Insofern wird auf diesen Maßstab verwiesen.  

Zu Nummer 17 

Es besteht Klarstellungsbedarf im Verhältnis zwischen den ausdrücklich geregelten An-
forderungen an ärztliche Atteste hinsichtlich inlandsbezogener Abschiebungshindernisse 
in § 60a Absatz 2c einerseits und den nicht ausdrücklich geregelten zielstaatsbezogenen 
Abschiebungsverboten in § 60 Absatz 7 Satz 2 ff. andererseits. Dies sorgt in der Praxis 
für erhebliche Rechtsunsicherheit, weil beispielswiese Abgrenzungsprobleme bestehen, 
ob eine im Inland entwickelte psychische Erkrankung ihre Ursache hier oder im Zielstaat 
hat. Die unterschiedlichen Anforderungen sorgen bislang für Rechtsunklarheiten und wer-
den durch den Verweis angeglichen. 

Zu Nummer 18 

Inhaltliche Anforderungen an medizinische Atteste sind zu vereinheitlichen. Damit wird für 
Gerichte die Beweiserhebung vereinfacht. Durch die Nutzung von international gebräuch-
lichen Angaben werden zeitintensive Nachfragen bei beteiligten Stellen vermieden. 

Zu Nummer 19 

Nach derzeitiger Rechtslage wird Ausreisepflichtigen eine Duldung erteilt, wenn die Ab-
schiebung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen unmöglich ist. Damit erfolgt keine 
weitere Differenzierung danach, ob und inwieweit das Abschiebungshindernis in der Ver-
antwortungssphäre des Ausländers entstanden ist oder es in der Macht des Ausländers 
steht, die Hindernisse zu beheben. 

Die Gleichbehandlung beider Gruppen im Aufenthaltsrecht führt nicht zu sachgerechten 
Ergebnissen. Deshalb ist es erforderlich, eine Differenzierung vorzunehmen und die ge-
wöhnliche Duldung nur noch denjenigen Ausländern zu gewähren, deren Abschiebung 
unmöglich ist, sie dies aber nicht verschuldet haben beziehungsweise die Unmöglichkeit 
außerhalb ihres persönlichen Einflussbereichs liegt. 

Wer seine Abschiebung selbst verhindert, zum Beispiel weil er die Behörden über Identität 
oder Staatsangehörigkeit täuscht, diese nicht aufklärt oder an der Passbeschaffung nicht 
ausreichend mitwirkt, wird künftig eine als solche bezeichnete „Duldung für Personen mit 
ungeklärter Identität“ erhalten. Dem Ausländer wird hierzu anstelle der normalen Duldung 
eine Duldung mit dem Zusatz „für Personen mit ungeklärter Identität“ erteilt. 

Im Vordergrund jeder staatlichen Bemühung steht hier die Durchsetzung der Ausreise-
pflicht beziehungsweise die Anregung zur freiwilligen Ausreise. Ziel ist es mithin, den 
staatlichen Vollzugsanspruch zu stärken. Entschließt sich der Ausländer nach Erteilung 
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der Duldung mit dem Zusatz „für Personen mit ungeklärter Identität“, die Passbeschaf-
fungspflicht doch zu erfüllen, wird die Duldung mit dem Zusatz „für Personen mit ungeklär-
ter Identität“ widerrufen und an ihrer Stelle doch wieder eine Duldung ohne diesen Zusatz 
ausgestellt. Dabei werden allerdings Zeiten des Besitzes der Duldung mit dem Zusatz „für 
Personen mit ungeklärter Identität“ nicht als Duldungszeiten angerechnet. 

Die geltenden Regelungen zur Passbeschaffung werden von den Betroffenen bislang in 
der Praxis oftmals nicht befolgt. Daher ist auf eine stärkere Erfüllung dieser Rechtspflicht 
hinzuwirken, indem für vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer eine besondere Passbe-
schaffungspflicht eingeführt wird. Es ist zu verhindern, dass bei Wegfall eines Duldungs-
grundes Reisedokumente erst noch beschafft werden müssen. Daher ist darauf hinzuwir-
ken, dass diese Dokumente zu diesem Zeitpunkt bereits vollständig vorliegen. Die Fest-
schreibung der besonderen Passbeschaffungspflicht im Aufenthaltsgesetz ermöglicht es, 
an die Nichterfüllung Sanktionen zu knüpfen. Damit wird im Aufenthaltsgesetz auch eine 
Angleichung an das international übliche Regime bezüglich Pass oder Passersatz vorge-
nommen. Eine Person, die sich im Ausland aufhält, jedoch keinen Pass oder Passersatz 
des Heimatlandes besitzt, hat sich selbstverständlich selbst darum zu bemühen, diesen 
zu erlangen. 

Konkrete Rechtsfolgen der Ausstellung der Duldung mit ungeklärter Identität werden in § 
60b Absatz 5 geregelt. Der übrige Anwendungsbereich der Sanktionsnormen, die an eine 
fehlende Mitwirkung, Identitätsverschleierung oder Verstöße gegen die Passpflicht an-
knüpfen, wird nicht eingeschränkt. 

Tatbestand und Rechtsfolgen sind so angepasst, dass die zum Duldungsgesetz erzielte 
Einigung unangetastet bleibt. Insbesondere sind die neuen Übergangsvorschriften in § 
105 Aufenthaltsgesetz so ausgestaltet, dass Ausländer, die die Möglichkeit haben, die 
Voraussetzungen für die Ausbildungs- oder Beschäftigungsduldung zu erfüllen, indem sie 
innerhalb der im Duldungsgesetz vorgesehenen Fristen ihre Identität klären, nicht durch 
eine Duldung mit dem Zusatz „für Personen mit ungeklärter Identität“ daran gehindert 
werden, die Ausbildungs- oder Beschäftigungsduldung zu beantragen. Für Ausländer, die 
bis zum 30. Juni 2020 in einem Ausbildungs- oder Beschäftigungsverhältnis stehen, wird 
die Anwendung des neuen § 60b des Aufenthaltsgesetzes insoweit ausgesetzt, dass die 
Sanktionierung der Verletzung der besonderen Passbeschaffungspflicht durch die Ertei-
lung einer Duldung mit dem Zusatz „für Personen mit ungeklärter Identität“ einer entspre-
chenden Zielrichtung des Duldungsgesetzes nicht mittelbar entgegenstehen kann. 

Die Duldung mit dem Zusatz „für Personen mit ungeklärter Identität“ ist keine „Rückkeh-
rentscheidung“ im Sinne der Richtlinie 2008/115/EG. 

Zu Absatz 1  

Eine Duldung mit dem Zusatz „für Personen mit ungeklärter Identität“ wird von Amts we-
gen von der zuständigen Ausländerbehörde erteilt, wenn die Abschiebung des betreffen-
den Ausländers aus von ihm selbst zu vertretenden Gründen nicht vollzogen werden 
kann, weil einer der zwei im Satz 1 genannten Tatbestände vorliegt. Die erste Tatbe-
standsvariante besteht darin, dass der Ausländer das Abschiebungshindernis durch eige-
ne Täuschung über seine Identität oder Staatsangehörigkeit oder durch eigene falsche 
Angaben selbst herbeiführt. Dies entspricht dem Tatbestand des § 60a Absatz 6 Nummer 
2 Aufenthaltsgesetz. Die zweite Tatbestandsvariante besteht in der Nichterfüllung der 
besonderen Passbeschaffungspflicht nach Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1. 

In Satz 2 wird geregelt, wie die Duldung mit dem Zusatz „für Personen mit ungeklärter 
Identität“ ausgestellt wird. Der Tatbestand der Erteilung wird durch die Verweisung auf § 
60a Absatz 4 weder erweitert noch eingegrenzt. 

Zu Absatz 2 
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Durch Absatz 2 wird eine besondere Passbeschaffungspflicht eingeführt, die auf vollzieh-
bar ausreisepflichtige Ausländer (§§ 58 Absatz 2, 50 Absatz 1 Aufenthaltsgesetz) Anwen-
dung findet.  

§ 3 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes regelt die Passpflicht von Ausländern für die Einrei-
se und den Aufenthalt im Bundesgebiet. Dieser bleibt von der Neuregelung unberührt; die 
dort verankerte Passpflicht sowie die nach § 56 der Aufenthaltsverordnung bestehenden 
Pflichten bleiben unverändert bestehen, auch wenn sie mit den in § 60b Absatz 2 geregel-
ten Pflichten teils deckungsgleich sind.  

Ferner besteht die Mitwirkungspflicht des § 48 Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes weiter-
hin unberührt neben der neuen besonderen Passbeschaffungspflicht. § 48 Absatz 3 des 
Aufenthaltsgesetzes ist keine Konkretisierung der Passbeschaffungspflicht. § 48 Absatz 3 
des Aufenthaltsgesetzes regelt unter anderem Pflichten des Ausländers in der geregelten 
Ermittlungssituation, insbesondere wenn staatliche Stellen zur Passersatzpapierbeschaf-
fung aktiv werden. Die Passpflicht sowie die Passbeschaffungspflicht sind jedoch originä-
re eigenständige Pflichten des Ausländers und von dieser Regelung unabhängig. 

Durch die Fassung des Absatzes 2 wird im Aufenthaltsgesetz klargestellt, dass es die 
Pflicht, einen Pass oder Passersatz zu besitzen, umfasst, diesen selbst zu erlangen und 
dazu selbst alle notwendigen zumutbaren Handlungen vorzunehmen.  

Für Asylantragsteller sind gemäß der Klarstellung in § 60b Absatz 2 Satz 2 des Aufent-
haltsgesetzes vom Moment der Äußerung des Asylantrages oder des Asylgesuchs bis zur 
Vollziehbarkeit einer ablehnenden Entscheidung die ansonsten erforderlichen Handlun-
gen nicht zumutbar; dies gilt aber nur im Hinblick auf den angegebenen Staat der Verfol-
gung oder Gefährdung und bei Staatsangehörigen mehrerer Staaten nicht für die anderen 
Staaten. Weil es als ebenso unzumutbar zu bewerten ist, mit Behörden eines Staates in 
Kontakt zu treten in dem die in § 60 Absatz 5 oder 7 Aufenthaltsgesetz bezeichneten Ge-
fahren bestehen, sind die betroffenen Ausländer nach § 60b Absatz 2 Satz 3 ebenfalls im 
Hinblick auf den betreffenden Staat von der besonderen Passbeschaffungspflicht ausge-
nommen, und zwar unabhängig davon, ob die Duldung aus diesem Grunde erteilt worden 
ist oder nur die Voraussetzungen dafür bestehen, was durch den Wortlaut der Vorschrift 
klargestellt wird. Der zweite Halbsatz sieht dabei eine Rückausnahme für allein aus Ge-
sundheitsgründen erteilte entsprechende Duldungen vor. 

Zu Absatz 3  

Die der besonderen Passbeschaffungspflicht zu Grunde liegenden Pflichten sind nach 
geltendem Recht teilweise bereits in § 56 Absatz 1 der Aufenthaltsverordnung konkret 
festgeschrieben. Diese Regelungen wurden aufgrund der Tatsache, dass Sanktionen 
künftig konkret an die Nichterfüllung der Passbeschaffungspflicht anknüpfen, im Sinne der 
Wesentlichkeitstheorie als Element der besonderen Passbeschaffungspflicht in das Auf-
enthaltsgesetz selbst übernommen und an die besondere Situation, in der der neue § 60b 
des Aufenthaltsgesetzes Anwendung findet, angepasst. Dabei wird nun ebenfalls zur 
Konkretisierung der Passbeschaffungspflicht die Regelung der Zumutbarkeit festge-
schrieben.  

Die Regelungen des § 5 Absatz 2 Nummer 2 bis 4 der Aufenthaltsverordnung, die bislang 
nur den Reiseausweis als Passersatz betreffen, aber auf die anderen Regelungen des 
Aufenthaltsgesetzes mit ihrer Wertung Ausstrahlungswirkung entfaltet hatten, werden im 
gleichen oder ähnlichen Wortlaut aufgenommen. Klargestellt wird, dass es insbesondere 
grundsätzlich zumutbar ist, bei Behörden des Herkunftsstaates, wozu auch Auslandsver-
tretungen zählen, persönlich vorzusprechen. Zumutbar ist es zudem im Grundsatz, an 
Anhörungen teilzunehmen, insbesondere wenn diese der Identifizierung dienen. Eine 
Teilnahme bedeutet dabei mehr als reine Präsenz. Zumutbar ist es grundsätzlich zudem, 
Lichtbilder nach Anforderung anzufertigen, und zwar auch dann, wenn die geforderten 
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Formate nicht den in Deutschland gebräuchlichen Normen entsprechen. Die Abgabe von 
Fingerabdrücken ist ebenfalls grundsätzlich zumutbar. Bei den Angaben, Erklärungen und 
sonstigen Handlungen, die der Ausländer machen bzw. vornehmen muss, wird grundsätz-
lich auf die Rechts- und Verwaltungspraxis des Herkunftsstaats abgestellt.  

Die Pflicht nach dem neuen § 60b Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 Aufenthaltsgesetz, an An-
hörungen teilzunehmen, umfasst die Teilnahme an Anhörungen bei Vertretungen oder 
ermächtigten Bediensteten des Staates, dessen Staatsangehörigkeit der Ausländer ver-
mutlich besitzt, entsprechend der bestehenden Anordnungsmöglichkeit des § 82 Absatz 4 
des Aufenthaltsgesetzes. Die Pflicht nach Nummer 3 umfasst die Abgabe sogenannter 
Freiwilligkeitserklärungen. Die Pflicht gilt auch, wenn die Erklärung nicht dem tatsächli-
chen Willen des Betroffenen entspricht (siehe auch Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 
10. November 2009 - 1 C 19/08).  

Im neuen § 60 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 ist abweichend von § 5 Absatz 2 Nummer 3 
Aufenthaltsverordnung lediglich die Pflicht normiert, die Bereitschaft zur Erfüllung der 
Wehrpflicht zu erklären, nicht aber die Erfüllung der Wehrpflicht selbst. Dies beruht auf 
der Überlegung, dass bei einer Ausreise zur Erfüllung der Wehrpflicht jede Duldung erlö-
schen würde. Würde von wehrpflichtigen Ausländern, bei denen die Passausstellung nach 
dem Recht des Heimatstaates von der tatsächlichen Erfüllung der Wehrpflicht abhängt, 
die Erfüllung der Wehrpflicht erwartet, könnten sie entweder nur die Wehrpflicht erfüllen 
und damit ihren Duldungsstatus verlieren, oder aber nur eine Duldung mit dem Zusatz „für 
Personen mit ungeklärter Identität“ erhalten. Dies ist nicht gewollt.  

§ 60b Absatz 1 Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes konkretisiert die bestehenden Handlungs-
pflichten des Betroffenen bei Erfüllung der Passbeschaffungspflicht. Das schließt die wie-
derholte Vorsprache bei der Auslandsvertretung des Herkunftsstaates mit ein.  

In Nummer 5 wird mit dem über den Wortlaut des § 5 Absatz 1 Nummer 4 Aufenthaltsver-
ordnung hinausgehenden besonderen Hinweis auf die Zumutbarkeit insbesondere auf die 
Frage abgestellt, ob sich der Ausländer die Zahlung gegebenenfalls exorbitanter Gebüh-
ren finanziell leisten kann, ohne dass ihm dies unzumutbar wird. Dabei ist auch auf die 
Möglichkeiten von Erstattungen, insbesondere nach § 6 Asylbewerberleistungsgesetz, 
abzustellen.  

Im neuen § 60b Absatz 3 Satz 1 Nummer 6 wird der allgemeine Rechtsgrundsatz konkre-
tisiert, wonach eine Änderung der Sachlage oder auch, insbesondere mit Bezug auf das 
Recht des Herkunftsstaates, eine Änderung der Rechtslage ein Wiederaufgreifen des 
Verfahrens erlauben. Wegen der Vielgestaltigkeit der denkbaren Sachverhaltskonstellati-
onen wird dabei keine gesetzlich fest geregelte neue Frist vorgegeben, sondern die Aus-
länderbehörde hat in diesem Fall den Ausländer entsprechend zur Wiederholung aufzu-
fordern.  

Der neue § 60b Absatz 3 Satz 2 verpflichtet die Ausländerbehörde zu einem Hinweis auf 
die besondere Passbeschaffungspflicht. Ihre Erfüllung ist Angelegenheit des Ausländers.  

Nach dem neuen § 60b Absatz 3 Satz 3 Aufenthaltsgesetz wird die Glaubhaftmachung (§ 
294 Absatz 1 der Zivilprozessordnung) als Maßstab für die Prüfung der Erfüllung der be-
sonderen Passbeschaffungspflicht legal festgelegt. Klargestellt und konkretisierend gere-
gelt wird hierzu im neuen § 60b Absatz 3 Satz 4 Aufenthaltsgesetz, dass die Ausländer-
behörde hierzu auch vor allem mangels ausreichender anderer vollständiger oder geeig-
neter Mittel der Glaubhaftmachung eine Frist zu einer Abgabe einer entsprechend straf-
bewehrten eidesstattlichen Versicherung setzen kann. Bei nicht rechtzeitiger oder voll-
ständiger, aber geforderter Glaubhaftmachung kann die Ausländerbehörde das Vorbrin-
gen im Umkehrschluss als nicht glaubhaft gemacht und daher als unerheblich bewerten. 
Durch den neuen § 60b Absatz 3 Satz 5 Aufenthaltsgesetz wird klargestellt, dass die Aus-
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länderbehörde zuständige Behörde im Sinne des § 156 Strafgesetzbuch ist. Damit sind 
Falschangaben in der entsprechenden eidesstattlichen Versicherung strafbewehrt. 

Zu Absatz 4  

Entschließt sich der Ausländer, die Gründe für die Erteilung der Duldung mit ungeklärter 
Identität zu beheben, was ihm nach dem neuen § 60b Absatz 4 Satz 1 Aufenthaltsgesetz 
jederzeit möglich ist, wird die Duldung mit dem Zusatz „für Personen mit ungeklärter Iden-
tität“ nach § 60b Absatz 4 Satz 2 Aufenthaltsgesetz durch eine Duldung ohne diesen Zu-
satz ausgestellt. Die Heilung bewirkt, dass der Ausländer in diesem Fall nicht mehr be-
handelt wird, als verletze er im Hinblick auf den Gegenstand der besonderen Passbe-
schaffungspflicht, der relevanten Mitwirkungspflicht, seine Verpflichtungen. Absatz 5 Satz 
1 bleibt hiervon unberührt. 

Zu Absatz 5  

Nach dem neuen § 60b Absatz 5 Satz 1 Aufenthaltsgesetz werden dem Ausländer die 
Zeiten, in denen er die Duldung mit dem Zusatz „für Personen mit ungeklärter Identität“ 
besaß, hinsichtlich der diversen Anrechnungsvorschriften nicht als Zeiten der Duldung 
angerechnet. Dies gilt für Ausländer, die gegenwärtig Inhaber einer Duldung mit dem Zu-
satz „für Personen mit ungeklärter Identität“ sind, für Zeiten ab der Ausstellung dieser Be-
scheinigung, und für ehemalige Inhaber für die Zeiten ab der Ausstellung bis hin zur Er-
setzung durch eine andere Duldung. Bedeutung hat die Nichtanrechnung beispielsweise 
im Hinblick auf die §§ 25a und 25b Aufenthaltsgesetz, aber auch bei den Voraussetzun-
gen für eine Ausbildungs- oder Beschäftigungsduldung. Kommt es auf Zeiten der unun-
terbrochenen Duldung an, führt der Besitz der Duldung mit dem Zusatz „für Personen mit 
ungeklärter Identität“ nicht zu einer Unterbrechung der Inhaberschaft einer Duldung, aber 
zu einer Nichtzählung der Zeit dieser Inhaberschaft. Es werden also vor allem nach einer 
Heilung im Sinne des Absatzes 4 nicht Duldungszeiten von Null an neu gezählt, wenn der 
Ausländer vor der Erteilung einer Duldung mit dem Zusatz „für Personen mit ungeklärter 
Identität“ bereits Duldungszeiten zurückgelegt hatte. Die vor der Erteilung zurückgelegten 
Zeiten zählen weiterhin, aber nicht die Zeiten der Inhaberschaft der Duldung mit dem Zu-
satz „für Personen mit ungeklärter Identität“.  

Der neue § 60b Absatz 5 Satz 2 Aufenthaltsgesetz untersagt die Erlaubnis einer Erwerbs-
tätigkeit, also einer selbstständigen Tätigkeit oder einer Beschäftigung.  

Zudem gelten nach dem neuen neue § 60b Absatz 5 Satz 3 Aufenthaltsgesetz die Vo-
raussetzungen für eine Wohnsitzauflage nach § 61 Absatz 1d Satz 1 des Aufenthaltsge-
setzes im Sinne einer Rechtsfolgenverweisung kraft Gesetzes als erfüllt. Daneben steht 
die Regelung des § 61 Absatz 1 Satz 1 Aufenthaltsgesetz, die die Beschränkung des Auf-
enthalts eines vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländers auf das Gebiet des Landes sta-
tuiert. Da Inhaber einer Duldung mit ungeklärter Identität stets vollziehbar ausreisepflichtig 
sind, besteht hier kein expliziter Regelungsbedarf. 

Zu Absatz 6  

Durch die Verweisung auf § 84 Absatz 2 Aufenthaltsgesetz im neuen § 60b Absatz 6 Auf-
enthaltsgesetz wird bewirkt, dass Widerspruch und Klage gegen die Erteilung der Dul-
dung mit dem Zusatz „für Personen mit ungeklärter Identität“ aufschiebende Wirkung ha-
ben. Nach § 84 Absatz 2 Satz 1 Aufenthaltsgesetz wird diese Rechtsfolge auf die äußere 
Wirkung beschränkt; für aufenthaltsrechtliche Zwecke wirkt der Zusatz sofort. Allerdings 
gilt mit Hinblick auf Ausbildungs- und Beschäftigungszwecke der Ausländer nach dem 
entsprechend anwendbaren § 84 Absatz 2 Satz 2 Aufenthaltsgesetz bei bestehender Dul-
dung als weiterhin zu den bisherigen Bedingungen als geduldet, bis eine erste richterliche 
Entscheidung vorliegt, zulässigerweise beantragt ist oder noch beantragt werden kann. 
Wegen § 84 Absatz 2 Satz 3 Aufenthaltsgesetz gilt der Ausländer bei der Aufhebung des 
Zusatzes „für Personen mit ungeklärter Identität“ in einem Rechtsmittelverfahren der 
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rückwirkend als ohne diesen Zusatz geduldet, selbst wenn er zuvor niemals geduldet war, 
sondern von der vollziehbaren Ausreisepflicht direkt in den Status der Duldung mit dem 
Zusatz „für Personen mit ungeklärter Identität“ gewachsen war. Die Rückwirkung bezieht 
sich auch auf Anrechnungen, wobei ein Vorrang vor der abweichenden Regelung des 
Absatzes 5 besteht. Es besteht dann ein Anspruch auf Erteilung einer Duldung ohne den 
Zusatz, es sei denn, der Ausländer ist bereits ausgereist und das Rechtsmittelverfahren 
erfolgreich vom Ausland aus betrieben worden. Denn auch eine normale Duldung, die er 
bei von vornherein rechtmäßigem Vorgehen der Behörde hätte erhalten müssen, wäre mit 
seiner Ausreise erloschen. 

Zu Nummer 20 

Die Regelung nimmt Bezug auf Artikel 7 Absatz 3 der Rückführungsrichtlinie. Danach 
können dem Ausländer für die Dauer der Frist für die freiwillige Ausreise bestimmte Ver-
pflichtungen zur Vermeidung einer Fluchtgefahr auferlegt werden, wie eine regelmäßige 
Meldepflicht bei den Behörden, die Hinterlegung einer angemessenen finanziellen Sicher-
heit, das Einreichen von Papieren oder die Verpflichtung, sich an einem bestimmten Ort 
aufzuhalten.  

Die Anordnung von Auflagen und Bedingungen zur Sicherung und Durchsetzung der Aus-
reisepflicht stehen unter dem Vorbehalt, dass konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeen-
digung unmittelbar bevorstehen. Mit der Formulierung wird ein Versagungsgrund der 
Ausbildungsduldung aufgegriffen, der mit dem Gesetz über Duldung bei Ausbildung und 
Beschäftigung vorgesehen und ausdifferenziert dargestellt wird. Die dort genannten Krite-
rien können regelhaft zur näheren Bestimmung des Begriffs „konkrete Maßnahmen zur 
Aufenthaltsbeendigung“ herangezogen werden.  

Danach stehen konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung bevor, wenn  

• eine ärztliche Untersuchung zur Feststellung der Reisefähigkeit veranlasst wurde, 

• der Ausländer einen Antrag zur Förderung mit staatlichen Mitteln einer freiwilligen 
Ausreise gestellt hat, 

• die Buchung von Transportmitteln für die Abschiebung eingeleitet wurde,  

• vergleichbar konkrete Vorbereitungsmaßnahmen zur Abschiebung des Ausländers 
eingeleitet wurden, 

• es sei denn, 

• es ist von vornherein absehbar, dass diese nicht zum Erfolg führen, 

• oder ein Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats gemäß Artikel 
20 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 26. Juni 2013 eingeleitet wurde. 

Satz 2 normiert als Unterfall von Satz 1 die regelmäßige Meldepflicht. Bezüglich des Ortes 
der Erfüllung der Meldepflicht kommen neben polizeilichen Dienststellen die Ausländer-
behörden und andere Amtsräume in Betracht.  

Der Regelungsgedanke entspricht dem für sicherheitsgefährdende Ausländer geltenden 
Regelungsregime nach § 56 Absatz 1 Satz 1. 

Aus dem Tatbestandsmerkmal „zur Sicherung und Durchsetzung der Ausreisepflicht“ 
ergibt sich, dass die Anordnung entsprechend des Urteils des Europäischen Gerichtshofs 
in der Rechtssache C-61/11, Eldridi nicht zulässig ist, wenn eine Prüfung des Einzelfalls 
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des Ausländers ergibt, dass keine besonderen Umstände vorliegen. Das ist der Fall, wenn 
mit hoher Sicherheit das Befolgen der Ausreisepflicht durch den Ausländer zu erwarten 
ist. Ist das nicht der Fall, bestehen also Zweifel daran, dass der Ausländer seiner Rechts-
pflicht zur Ausreise nachkommen wird, greift der Ausschluss nicht, die Anordnung von 
Auflagen und Bedingungen ist zulässig. 

Wird eine Auflage oder Bedingung verletzt, liegen nach § 62 Absatz 3b Nummer 6 Auf-
enthaltsgesetz konkrete Anhaltspunkte für eine Fluchtgefahr vor. 

Zu Nummer 21 

Zu Buchstabe a 

Zweck der Regelung des § 62 Absatz 1 Satz 1 ist zu gewährleisten, dass Abschiebungs-
haft nur dann zulässig ist, wenn der Zweck der Haft, nämlich die Sicherstellung der Zufüh-
rung zur Abschiebung nicht durch ein milderes Mittel erreicht werden kann. Dieses milde-
re Mittel muss in gleichem Maße wirksam zu Erreichung dieses Zweckes sein. Nur dann 
ist es begrifflich „ebenfalls ausreichend“. Somit ist das Tatbestandsmerkmal „ebenfalls 
ausreichend“ grammatikalisch überflüssig und wird gestrichen. 

Zu Buchstabe b 

Das Instrument der Vorbereitungshaft nach § 62 Absatz 2 dient der Vorbereitung der 
Ausweisung, nicht der Abschiebung. Bislang nicht erfasst ist die Vorbereitung der Anord-
nung nach § 58a. Diese wird durch die Änderung nun ausdrücklich erfasst, da die Interes-
senlage vergleichbar ist. Beide Fälle betreffen die Vorbereitung der tatsächlichen Ausreise 
des Ausländers. Die Vorbereitungshaft des § 62 Absatz 2 ermöglicht eine Inhaftnahme, 
wenn eine Entscheidung nicht sofort getroffen werden kann. Diese Interessenlage ist 
auch im Falle der Vorbereitung einer Abschiebungsanordnung nach § 58a gegen Gefähr-
der gegeben. Dabei soll bei besonders gefährlichen Ausländern nicht der endgültige Er-
lass einer Abschiebungsanordnung nach § 58a abgewartet werden müssen, der für die 
Beantragung von Sicherungshaft nach § 62 Absatz 3 Nummer 2 erforderlich ist. Auch soll 
in diesen Fällen nicht auf den polizeilichen Präventivgewahrsam zurückgegriffen werden 
müssen. Demnach ist eine maßvolle Erweiterung des Anwendungsbereichs der Vorberei-
tungshaft um Fälle des § 58a sachgerecht. 

Die Haft ist zulässig, wenn konkrete Anhaltspunkte für die Tatbestandsvoraussetzungen 
des § 58a vorliegen. 

Zu Buchstabe c 

Die Neufassung der Sicherungshaft orientiert sich eng an den Vorgaben der Rückfüh-
rungsrichtlinie. Artikel 15 Absatz 1 nennt die Voraussetzungen für die Inhaftnahme. Diese 
ist zulässig, um die Rückkehr vorzubereiten und/oder die Abschiebung durchzuführen. In 
Buchstabe a und b werden zwei Fallgruppen benannt. Diese Aufzählung ist nicht ab-
schließend. Das geht aus dem Wort „insbesondere“ hervor.  

Die Neufassung der Sicherungshaft nimmt Bezug auf die Fluchtgefahr nach Artikel 15 
Absatz 1 Buchstabe a). Anhaltspunkte für Fluchtgefahr sind in der Empfehlung (EU) 
2017/2338 der Kommission vom 16. November 2017 für ein gemeinsames „Rückkehr-
Handbuch“ in Abschnitt 1.6 beschrieben. Dass die Rückführungsrichtlinie mit dem Begriff 
„Fluchtgefahr“ nicht allein auf die Gefahr des Untertauchens abstellt, wird insbesondere 
auch in der englischen Sprachfassung der Richtlinie deutlich („risk of absconding“). Das 
ist - alternativ zu „Fluchtgefahr“ - zu übersetzen mit dem Risiko, dass der Ausländer sich 
der Befolgung der gesetzlichen Ausreisepflicht entzieht. 

Neben dem ins Zentrum gerückten Tatbestandsmerkmal der Fluchtgefahr sind die Haft-
gründe nach § 62 Absatz 3 Nummer 1 und 1a alte Fassung in den neuen Gesetzestext in 
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§ 62 Absatz 3 Nummer 2 und 3 überführt. Inhaltlich erfolgt keine Änderung. Die bisherigen 
Sätze 2 bis 4 bleiben unverändert. Gegen die europarechtliche Zulässigkeit dieser beste-
henden Haftgründe neben der Fluchtgefahr bestehen keine Bedenken, da die Aufzählung 
des Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a und b Rückführungsrichtlinie nicht abschließend ist. 

In § 62 Absatz 3a und Absatz 3b wird normiert, unter welchen Voraussetzungen Fluchtge-
fahr vorliegt. Dabei wird ein zweistufiges System etabliert. 

Zu Buchstabe d 

In Absatz 3a werden Tatbestandsmerkmale benannt, bei deren Vorliegen Fluchtgefahr 
widerleglich angenommen wird. Der Ausländer hat die Möglichkeit, trotz Vorliegens der 
genannten Tatbestandsmerkmale darzulegen, dass Fluchtgefahr nicht besteht und ist 
dafür beweispflichtig. Damit ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit erfüllt, eine Einzel-
fallentscheidung unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände wird durch den anordnen-
den Richter getroffen und ist darüber hinaus bereits durch § 62 Absatz 1 Satz 1 festge-
schrieben. Die in die Kategorie der widerleglichen Vermutung überführten Gründe lassen 
ihrer Art und Gewichtigkeit nach überdies eine im Vergleich zu den konkreten Anhalts-
punkten in Absatz 3b verlässlichere Prognose zu, der Ausländer werde sich seiner Ab-
schiebung entziehen. Auch die Rückführungsrichtlinie eröffnet die Möglichkeit der Beweis-
lastumkehr, siehe die Empfehlung (EU) 2017/2338 der Kommission vom 16. November 
2017 für ein gemeinsames „Rückkehr-Handbuch“, Abschnitt 1.6. 

In Absatz 3b werden Tatbestandsmerkmale aufgezählt, die eine konkrete Fluchtgefahr 
begründen, ohne dass eine Beweislastumkehr festgelegt ist. Das Verfahren entspricht 
dem bisherigen Verfahren nach § 62 Absatz 3 alte Fassung. Es ist eine einzelfallbezoge-
ne Prüfung unter Einbeziehung sämtlicher Umstände vorzunehmen. Dem Vorliegen des 
Tatbestandsmerkmals kommt eine hohe indizielle Bedeutung zu, die durch Betrachtung 
des Einzelfalls zu bestätigen ist.  

Zu Absatz 3a:  

Zu den einzelnen Fällen einer widerleglichen Vermutung: 

§ 62 Absatz 3a Nummer 1: 

In der Regelung geht die bisherige Täuschungshandlung nach § 2 Absatz 14 Nummer 2 
auf. Teilweise wurde die bisherige Rechtslage dahingehend ausgelegt, dass eine andau-
ernde Täuschung vorliege müsse. Eindeutig erfasst ist nun auch der Fall einer Identitäts-
täuschung in der Vergangenheit, insbesondere auch in Fällen, in denen die Ausländerbe-
hörde die Identität mithilfe anderer Quellen aufgeklärt hat. Durch das Merkmal „in einer für 
ein Abschiebungshindernis erheblichen Weise“ wird klargestellt, dass abgeschlossene 
Täuschungshandlungen, die im Abschiebungsverfahren irrelevant für die Durchführbarkeit 
der Abschiebung waren, keine widerlegliche Vermutung für Fluchtgefahr begründen kön-
nen. Gleiches gilt nach dem Merkmal „in zeitlichem Zusammenhang“ für Täuschungen, 
die zeitlich so weit vor dem Zeitpunkt der Beantragung von Sicherungshaft liegen, dass 
ein Rückschluss auf eine Fluchtgefahr im Sinne einer widerleglichen Vermutung unver-
hältnismäßig wäre. Bei Prüfung des ausreichenden zeitlichen Zusammenhangs und der 
Erheblichkeit ist auch zu berücksichtigen, wie gewichtig die Täuschungshandlung war und 
ob es sich um eine einmalige oder fortgesetzte Täuschung handelt. 

§ 62 Absatz 3a Nummer 2: 

Aufgrund der Einführung des Verbotes, den Termin der Abschiebung nach Ablauf der 
freiwilligen Ausreisefrist mitzuteilen (§ 59 Absatz 1 Satz 8 Aufenthaltsgesetz), besteht eine 
Lücke im Anwendungsbereich des Haftgrundes nach § 62 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 alte 
Fassung Aufenthaltsgesetz. Dieser Haftgrund nahm nämlich gerade Bezug auf die An-
kündigung des Abschiebungstermins durch die Behörde. Eine entsprechende Vermutung 
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der Fluchtgefahr soll aber auch in der neuen Systematik des Gesetzes bestehen: Künftig 
soll ein von der zuständigen Ausländerbehörde angekündigter Termin zur Durchführung 
einer Anhörung oder ärztlichen Untersuchung nach § 82 Absatz 4 Satz 1, zu dem der 
Ausländer nicht am von der Ausländerbehörde bestimmten Ort angetroffen wird, ausrei-
chen, um die Voraussetzungen nach Absatz 3a zu erfüllen. Dies gilt, sofern der Ausländer 
nicht entschuldigt ist, zum Beispiel wegen kurzfristiger schwerer Erkrankung und einem 
Unfall. Die Entziehungsabsicht wird nicht vermutet, wenn der Ausländer aus Gründen 
ferngeblieben ist, aus denen ein Erscheinen unzumutbar war, also etwa Bettlägerigkeit 
oder plötzlich auftretende familiäre Ereignisse, die auch einen Antrag auf Verlegung des 
Termins unmöglich machen würden. Eine Entschuldigung kann in diesem Rahmen grund-
sätzlich jederzeit nachgereicht werden, um die Vermutung zu widerlegen. Die Vermutung 
gilt nur, wenn der Ausländer vorgewarnt worden ist, indem er bei der Ankündigung des 
Termins auch auf die Folge seines Ausbleibens hingewiesen wird.  

Als Termin nach § 62 Absatz 3a Nummer 2 gelten ausschließlich solche im Rahmen einer 
Anordnung nach § 82 Absatz 4 Satz 1, beispielsweise eine Anhörung an einer konsulari-
schen Vertretung des Herkunftslandes oder sonstige Termine, die der Identitätsklärung 
oder Passersatzbeschaffung dienen. 

Bei Verletzung anderer als der in Absatz 3a Nummer 2 genannten Mitwirkungspflichten 
kommt nach Absatz 3b Nummer 5 ein konkreter Anhaltspunkt für Fluchtgefahr in Betracht. 

§ 62 Absatz 3a Nummer 3: 

Die Regelung führt § 62 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 alte Fassung in modifizierter Form 
fort. Nach einem Aufenthaltswechsel nach Ablauf der Ausreisefrist und erfolgtem behörd-
lichen Hinweis auf die Anzeigepflicht kann widerleglich vermutet werden, der Ausländer 
werde sich auch der Abschiebung entziehen. 

§ 62 Absatz 3a Nummer 4: 

Die Regelung erfasst Personen, die sich unter Missachtung eines Einreise- und Aufent-
haltsverbots im Bundesgebiet aufhalten.  

§ 62 Absatz 3a Nummer 5: 

Absatz 3a Nummer 5 ist im Wesentlichen identisch mit § 62 Absatz 3 Nummer 4 alte Fas-
sung. Danach werden Verhaltensweisen erfasst, die nicht schon in Nummer 1 bis 4 gere-
gelt sind. Im Übrigen gelten die zu § 62 Absatz 3 Nummer 4 alte Fassung entwickelten 
Vorgaben fort. 

§ 62 Absatz 3a Nummer 6: 

Absatz 3a Nummer 6 entspricht § 2 Absatz 14 Nummer 5 alter Fassung. 

Zu Absatz 3b:  

Zu den einzelnen Merkmalen einer konkreten Fluchtgefahr:  

§ 62 Absatz 3b Nummer 1: 

Die Regelung deckt Fälle der Identitätstäuschung ab, die sich im längeren zeitlichen Ab-
stand zur Abschiebung ereignet haben und daher nicht die Voraussetzungen des § 62 
Absatz 3a Nummer 1 erfüllen. In diesen Fällen sind Identitätstäuschungen unabhängig 
vom zeitlichen Zusammenhang zur Abschiebung als ein im Rahmen der Gesamtbetrach-
tung zu beachtendes Indiz für Fluchtgefahr zu werten. 

§ 62 Absatz 3b Nummer 2 : 
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Die Regelung setzt auf § 2 Absatz 14 Nummer 4 alte Fassung auf. Diese war begrenzt 
auf Aufwendungen an einen Dritten für dessen Handlungen nach § 96, mithin auf Zahlun-
gen an „Schlepper“. Der Nachweis der Handlung eines Dritten nach § 96 ist allerdings in 
der Praxis schwer zu führen, so dass die Regelung oftmals ins Leere läuft. Nach der jetzi-
gen Fassung sind auch andere Zahlungen zur Durchführung der Reise umfasst, die nach 
den Umständen des Einzelfalls im deutlichen Missverhältnis zu den Lebensverhältnissen 
des Ausländers im Herkunftsstaat stehen. Hierzu zählen etwa Zahlungen an Dokumen-
tenfälscher, aber im Falle eines überdeutlichen Missverhältnisses auch die Zahlung lega-
ler Transportmittel. Unverändert bleibt der Maßstab der Erheblichkeit. Dieser ist nach den 
Umständen des Ausländers, also regelmäßig nach dem Maßstab im Herkunftsland zu 
bemessen. 

§ 62 Absatz 3b Nummer 3: 

Die Regelung übernimmt den Regelungsgehalt aus § 2 Absatz 14 Nummer 5a alte Fas-
sung. 

§ 62 Absatz 3b Nummer 4:  

Die Regelung erfasst Personen, die wiederholt rechtskräftig wegen vorsätzlicher Strafta-
ten verurteilt wurden. Eine wiederholte Begehung liegt ab der zweiten Straftat vor. Zumin-
dest aufgrund einer Straftat muss eine Freiheitsstrafe verhängt worden sein. Die Rege-
lung zielt auf Personen, die durch ihr Verhalten gezeigt haben, dass sie unserer Rechts-
ordnung ablehnend oder gleichgültig gegenüberstehen. Bei ihnen ist nicht zu erwarten, 
dass sie der gesetzlichen Ausreisepflicht freiwillig nachkommen werden. 

§ 62 Absatz 3b Nummer 5:  

Die Regelung knüpft an § 2 Absatz 14 Nummer 3 alte Fassung an. Die Mitwirkung bei der 
Identitätsfeststellung ist zentrale Pflicht jeder Person, die in Deutschland Schutz sucht. Ist 
eine Person vollziehbar ausreisepflichtig und ist dieser Pflicht nicht nachgekommen, ist 
bereits diese Tatsache konkreter Anhaltspunkt dafür, dass sie ihrer Ausreisepflicht nicht 
freiwillig fristgemäß nachkommen wird.  

In Abstufung zur widerleglichen Vermutung der Fluchtgefahr in Absatz 3a Nummer 2, für 
die ein Nichterscheinen im Falle einer spezifischen Anordnung nach § 82 Absatz 4 Satz 1 
erforderlich ist, kann für die Annahme eines konkreten Anhaltspunkts für Fluchtgefahr 
genügen, dass weitere gesetzliche Mitwirkungshandlungen zur Identitätsfeststellung ver-
weigert oder unterlassen wurden. In jedem Fall muss der Ausländer vor Verletzung seiner 
Mitwirkungspflichten auf die mögliche Haftfolge im Falle der Verweigerung oder Unterlas-
sung hingewiesen werden. Auch die Nichterfüllung der Passbeschaffungspflicht nach § 3 
Absatz 1 begründet einen Anhaltspunkt für Fluchtgefahr. Die gilt jedoch nur dann, wenn 
der Ausreisepflichtige gegen eine Pflicht nach § 60b Absatz 3 Nummern 1, 2 oder 6 ver-
stoßen hat. 

§ 62 Absatz 3b Nummer 6: 

Nach der ersten Variante ist ein Verstoß gegen eine Pflicht nach § 61 Absatz 1 Satz 1, 1a, 
1c Satz 1 Nummer 3 oder Satz 2 erfasst. Die zweite Variante korrespondiert mit der in § 
61 Absatz 1e eingeführten Möglichkeit, bei konkret bevorstehenden Maßnahmen der Auf-
enthaltsbeendigung Auflagen und Bedingungen zur Sicherung und Durchsetzung der 
Ausreisepflicht, insbesondere Meldeauflagen anzuordnen. In jedem Fall muss ein wieder-
holter, das heißt nicht nur einmaliger Verstoß gegen eine der konkret genannten Pflichten 
erfolgt sein.  

§ 62 Absatz 3b Nummer 7:  
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Die Regelung dient dazu, die Zuführung zur Abschiebung zu sichern. Bei Personen, deren 
überwiegender Aufenthaltsort den Behörden nicht zuverlässig bekannt ist, sind Probleme 
bei der Zuführung zu Abschiebungsmaßnahmen zu erwarten. Dies kann auch dann der 
Fall sein, wenn der Ausländer eine feste Anschrift vorweisen kann, er sich aber nicht 
überwiegend dort aufhält. In Abgrenzung zu Fällen des Absatz 3a Nummer 3 und Absatz 
3 Nummer 2 geht es um Personen, die legal eingereist sind, jedoch inzwischen vollzieh-
bar ausreisepflichtig sind und denen keine Frist zur freiwilligen Ausreise gesetzt wurde 
(sogenannte Overstayer). 

Zu Buchstabe e 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Die Neuregelung übernimmt die Vorgabe des Artikels 15 Absatz 6 Buchstabe a der Rück-
führungsrichtlinie. Danach liegt ein Verlängerungsgrund vor, wenn mangelnde Kooperati-
onsbereitschaft seitens des Ausländers vorliegt. 

Daran sind im Vergleich zur vorherigen Rechtslage, die ein Verhindern der Abschiebung 
erforderte, deutlich geringere Anforderungen zu stellen. Es ist kein aktives Verhindern des 
Vollzugs der Ausreisepflicht mehr erforderlich; es genügt zukünftig, dass der Ausländer 
die Nichtdurchführbarkeit der Abschiebung zu vertreten hat. Dies kann auch bei einem 
Unterlassen von Mitwirkungspflichten der Fall sein.  

Zu Doppelbuchstabe bb 

Von der Erweiterung „Dokumente“ sind sämtliche Dokumente erfasst, die Voraussetzung 
für die Abschiebung beziehungsweise Abschiebungshaft sind oder werden.  

In der Praxis werden von Gerichten vereinzelt diplomatische Zusicherungen als Voraus-
setzung der Abschiebung und damit der Abschiebungshaft gefordert. Damit soll das Her-
kunftsland beispielsweise zusichern, dass der Ausländer entsprechend der Konvention 
zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten behandelt wird. 

Die Möglichkeiten Deutschlands, entsprechende Zusicherungen zu erhalten, sind sehr 
gering und müssen folglich auf absolute Ausnahmefälle beschränkt sein. 

Für den Fall, dass eine diplomatische Zusicherung von Gerichten gefordert wird, soll die 
Verzögerung dieser durch den Drittstaat von Satz 3 erfasst sein. 

Zu Doppelbuchstabe cc 

Es wird eine Klarstellung eingefügt, dass die Gesamtdauer der Sicherungshaft 18 Monate 
nicht übersteigen darf. 

Zu Buchstabe f 

In der Praxis hat sich gezeigt, dass Anordnungen nach § 82 Absatz 4 Satz 1, insbesonde-
re die Anordnung, bei der Vertretung des Herkunftsstaates zum Zwecke der Identitätsklä-
rung zu erscheinen, vielfach ins Leere laufen. Werden entsprechende Termine anbe-
raumt, ist die Erscheinensquote oftmals niedrig. Sollen die Betreffenden zu einem Termin 
vorgeführt werden, sind sie vielfach nicht auffindbar. Es besteht daher das dringende Be-
dürfnis nach einer Möglichkeit, Personen, die bereits in der Vergangenheit entsprechende 
Mitwirkungspflichten verletzt haben, zur Sicherung von Anordnungen nach § 82 Absatz 4 
Satz 1 kurzfristig in Haft nehmen zu können. Die bisherige Möglichkeit, eine Anordnung 
nach § 82 Absatz 4 Satz 1 zwangsweise, notfalls im Wege des Verwaltungszwangs (§ 48 
Absatz 4 Satz 2 und Satz 3 in Verbindung mit §§ 40 ff. Bundespolizeigesetz) durchzuset-
zen, greift zu kurz, da hiermit ein Untertauchen der Betreffenden nicht verhindert werden 
kann.  
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Die neu eingeführte Mitwirkungshaft nach § 62 Absatz 6 greift die Möglichkeit des Artikels 
15 Absatz 1 Buchstabe b der Rückführungsrichtlinie auf, Drittstaatsangehörige in Haft zu 
nehmen, die die Vorbereitung der Rückkehr oder das Abschiebungsverfahren umgehen 
oder behindern. Die Vorschrift betrifft den Zeitabschnitt vor einer möglichen Sicherungs-
haft nach § 62 Absatz 3. Primärer Zweck der Mitwirkungshaft ist es, die Abschiebung erst 
zu ermöglichen. Sie dient dazu, Druck auf den Ausländer auszuüben mit dem Ziel, seine 
Kooperationsbereitschaft zu erhöhen (siehe auch Empfehlung (EU) 2017/2338 der Kom-
mission vom 16. November 2017 für ein gemeinsames „Rückkehr-Handbuch“, Abschnitt 
14.1). Die Mitwirkungshaft ist nur zulässig, um Mitwirkungspflichten sicherzustellen, deren 
Erfüllung aufgrund des bisherigen Verhaltens des Ausländers nicht sichergestellt ist. Eine 
Inhaftnahme aus anderen Zwecken, beispielsweise als Sanktion, ist nicht zulässig. Auch 
muss - entsprechend dem Regelungsgedanken in Artikel 15 Absatz 4 der Rückführungs-
richtlinie und in § 62 Absatz 3 Satz 3 - weiterhin eine hinreichende Aussicht auf Abschie-
bung bestehen und der Zweck der Haft noch erreichbar sein. Andernfalls wäre eine In-
haftnahme unverhältnismäßig und daher unzulässig. 

Die Inhaftnahme ist in Fällen möglich, in denen eine Mitwirkung des Ausländers zum kon-
kreten Termin aufgrund seines vorangegangenen Verhaltens nicht zu erwarten ist. Dies 
ist namentlich dann der Fall, wenn er an einer bereits anberaumten Vorführung vor die 
Vertretung des Herkunftsstaats nicht teilgenommen hat. Auch sein Nichterscheinen zu 
einem Termin, zu dem die Ausländerbehörde zur Vorbereitung einer Anordnung zur Iden-
titätsklärung beim Herkunftsstaat geladen hat, lässt den Schluss zu, der Ausländer werde 
sich auch der weiteren Anordnung des Erscheinens vor der Botschaft des Herkunftslan-
des entziehen. Auch in diesen Fällen ist die Mitwirkungshaft zulässig.  

Die Mitwirkungshaft ist auf das zur Durchführung der Anordnung erforderliche Maß zu 
beschränken. Ihre - nicht verlängerbare - Höchstdauer beträgt 14 Tage.  

Der Ausländer ist im Sinne einer Warn- und Besinnungsfunktion in einem Verfahrenssta-
dium vor der durchzusetzenden Anhörung, das heißt beispielsweise im Rahmen einer 
erstmaligen Anordnung nach § 82 Absatz 4 Satz 1, bei einem vorbereitenden Termin bei 
der Ausländerbehörde oder im Rahmen des Hinweises auf vorangehende Mitwirkungs-
pflichten auf die Möglichkeit einer Inhaftnahme bei wiederholter Verletzung seiner Mitwir-
kungspflichten hinzuweisen. Dieser Hinweis ist erforderliche Voraussetzung für die An-
ordnung der Mitwirkungshaft.  

Die Vorgaben aus § 62a an den Haftvollzug gelten entsprechend. 

Zu Nummer 22 

Durch die Änderung des § 62a Absatz 1 sind Abschiebungshaftgefangene aufgrund einer 
vorübergehenden Aussetzung des Trennungsgebots nach Maßgabe des Artikels 18 Ab-
satz 1 der Rückführungsrichtlinie nicht mehr in speziellen Hafteinrichtungen unterzubrin-
gen. Es gilt die Rechtslage vor Umsetzung der Rückführungsrichtlinie. Demnach kann 
Abschiebungshaft in sämtlichen Hafteinrichtungen vollzogen werden. Eine getrennte Un-
terbringung der Abschiebungsgefangenen von Strafgefangenen innerhalb von Haftanstal-
ten ist weiterhin vorgeschrieben. Zudem gilt die bisherige Maßgabe zur Unterbringung von 
mehreren Angehörigen einer Familie nach § 62a Absatz 1 Satz 3 und 4. Auch die Prüfung 
und Entscheidung, ob eine Unterbringung in einer Haftanstalt in einem konkreten Einzel-
fall beispielsweise bei vulnerablen Gruppen zumutbar beziehungsweise zulässig ist, muss 
weiterhin erfolgen. 

Es ist vorgesehen, dass die Justizbehörden der Länder circa 500 zusätzliche neue Haft-
plätze für Abschiebungshaftgefangene bereitstellen, damit in Zusammenschau mit dem 
vorgesehenen Aufwuchs von Abschiebungshaftplätzen in den Haftanstalten der Länder 
insgesamt circa 1000 Abschiebungshaftplätze zur Verfügung stehen. Hierbei ist zu beach-
ten, dass die durchschnittliche Haftdauer im Bereich der Abschiebungshaft vergleichswei-
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se kurze Zeiträume betrifft. So betrug etwa die durchschnittliche Haftdauer vom 01. Janu-
ar 2018 bis 30. Juni 2018 in über 30% der Fälle weniger als zwei Wochen, in über 40 % 
der Fälle 2 bis 6 Wochen. Dies bedeutet, dass in nahezu 80% der Fälle die Dauer der 
Abschiebungshaft sich in einem Zeitraum von unter 2 Wochen bis maximal 6 Wochen 
bewegt. Artikel 18 Absatz 1 der Rückführungsrichtlinie eröffnet für Notlagen die Möglich-
keit, vom Trennungsgebot nach Artikel 16 Absatz 1 sowie von der Vorgabe des Artikel 17 
Absatz 2, nach der Familien gesonderte Unterbringung erhalten müssen, abzuweichen. 
Das Trennungsgebot ist bislang im deutschen Recht in § 62a Absatz 1 Satz 1 und 2 um-
gesetzt. Die Vorgabe an die Unterbringung von Familien ist national in § 62a Absatz 1 
Satz 3 und 4 geregelt.  

Die Voraussetzung für die Abweichungsmöglichkeit nach Artikel 18 Absatz 1 ist, dass eine 
außergewöhnlich große Zahl von Drittstaatsangehörigen, deren Rückkehr sicherzustellen 
ist, zu einer Überlastung der Kapazitäten der Hafteinrichtungen oder des Verwaltungs- 
oder Justizpersonals führt. 

Diese Voraussetzung ist für Deutschland erfüllt. 

Derzeit sind in Deutschland laut Ausländerzentralregister mit Stichtag 31. Dezember 2018 
235 957 Personen vollziehbar ausreisepflichtig. Aufgrund der Zahl von über 280 000 an-
hängigen Rechtsmittelverfahren gegen eine ablehnende Asylentscheidung ist ein weiterer 
Anstieg der Zahl der vollziehbar Ausreisepflichtigen zu erwarten. Damit liegt im Vergleich 
zum langjährigen Mittel eine außergewöhnlich hohe Zahl an vollziehbar ausreisepflichti-
gen Drittstaatsangehörigen vor.  

Dem steht eine Kapazität von bundesweit etwa 487 (Stand 27. März 2019) Abschie-
bungshaftplätzen gegenüber. Aufgrund des Missverhältnisses von vollziehbar Ausreise-
pflichtigen und Abschiebungshaftplätzen ist diese bestehende Kapazität deutlich überlas-
tet.  

Diese Überlastung ist in der Praxis ein wesentlicher Engpass, der der Durchsetzung der 
Ausreisepflicht entgegensteht. Die bestehenden Abschiebungshaftplätze werden bereits 
bundesweit durch Koordination der Länder bestmöglich genutzt. Zur Verbesserung der 
Vermittlung von Abschiebungshaftplätzen dient auch das im Jahr 2017 eingerichtete Ge-
meinsame Zentrum zur Unterstützung der Rückkehr (ZUR). Die Vermittlungsquote von 
Haftplätzen bundesweit aus dem ZUR liegt im unteren zweistelligen Prozentbereich. Da-
mit können in der Praxis trotz Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen zahlreiche 
Haftanträge nicht gestellt werden.  

Die Überlastung der Kapazitäten war auch unvorhersehbar. Nachdem die Zahl der neu-
ankommenden Schutzsuchenden vor 2015 über Jahre gesunken war, hatten die Länder 
entsprechend des zu diesem Zeitpunkt geringeren Bedarfs Kapazitäten an Abschie-
bungshaftplätzen in den Jahren zuvor nach unten angepasst. Mit der plötzlichen Trend-
wende im Jahr 2015 und dem sprunghaften Anstieg der neuankommenden Schutzsu-
chenden waren Bund und Länder primär verpflichtet, Kapazitäten für die Versorgung der 
Menschen aufzubauen. Diese Verpflichtung ergibt sich u.a. aus europäischem Recht, 
insbesondere der Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die inter-
nationalen Schutz beantragen (Aufnahmerichtlinie) sowie der Richtlinie 2011/95/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 über Normen für die 
Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit internatio-
nalem Schutz, für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit Anrecht 
auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes (Qualifikations-
Richtlinie) und darüber hinaus aus der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten (Europäische Menschenrechtskonvention). Es ist offensichtlich, dass die 
Versorgung der neuankommenden Menschen in dieser Situation Vorrang hat vor dem 
Ausbau der Haftkapazitäten, mit dem Zweck, zu einem späteren Zeitpunkt (nach Ab-
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schluss des Asyl- und Rechtsmittelverfahrens) die Regelanforderungen der Rückfüh-
rungsrichtlinie erfüllen zu können. Denn Sinn und Zweck der Ausnahmeregelung des Arti-
kels 18 ist gerade, in dieser Situation den Behörden die Möglichkeit zu geben, die Versor-
gung der Neuankommenden prioritär zu bearbeiten, ohne absehbar Rechtspflichten in der 
Zukunft zu verletzen. Die Rückführungsrichtlinie stellt nicht nur Anforderungen an die 
Haftbedingungen, sie schreibt auch in Artikel 8 Absatz 1 fest, dass die Mitgliedsstaaten 
alle erforderlichen Maßnahmen zur Vollstreckung der Rückkehrentscheidung zu ergreifen 
haben. Artikel 18 der Rückführungsrichtlinie dient gerade der Auflösung des möglichen 
Zielkonflikts in einer unvorhersehbaren Ausnahmesituation, wie sie in den Jahren 2015 
und folgende vorlag, so dass ihre Anwendung gegenwärtig geboten ist. 

Nach Beendigung der Ausnahmesituation haben die Länder den Ausbau der Haftkapazi-
täten unmittelbar begonnen und bereits eine Steigerung der Zahl auf bundesweit 487 
(Stand 27. März 2019) Haftplätze erreicht. Entsprechend des üblichen Zeitaufwandes, der 
für Bauvorhaben beziehungsweise die Errichtung von Abschiebungshaftanstalten besteht, 
ist eine vollständige Anpassung der Zahl der Abschiebungshaftplätze an den gegenwärti-
gen Bedarf noch nicht erreicht. Eine den Bedarf deckende Zahl an Abschiebungshaftplät-
zen ist aufgrund der eingeleiteten Maßnahmen derzeit zum 30. Juni 2022 zu erwarten. Bis 
zu diesem Zeitpunkt liegt ein Anhalten der außergewöhnlichen Situation vor, so dass § 
62a Absatz 1 bis zu diesem Zeitpunkt außer Kraft zu setzen ist. Danach tritt wieder eine 
Rechtslage entsprechend Artikel 16 Absatz 1 und Artikel 17 Absatz 2 der Rückführungs-
richtlinie ein. 

Zu Nummer 23 

Der Ausreisegewahrsam bedarf einer systematischen Fortentwicklung. Die bestehende 
Regelung hat in der Praxis nicht immer den gewünschten Erfolg bewirkt. 

Es besteht ein starkes Bedürfnis, ohne bürokratischen Aufwand eine tatsächliche Präsenz 
von Abzuschiebenden gegebenenfalls am Flughafen beziehungsweise in Flughafennähe 
unmittelbar vor Durchführung der Maßnahme zu gewährleisten. Andernfalls führen gering-
fügige Abweichungen vom eng getakteten Zeitplan, beispielsweise durch Widerstands-
handlungen der Betroffenen dazu, dass die Maßnahme abgebrochen werden muss. Zeit-
liche Verzögerungen resultieren auch daraus, dass Betroffene nicht angetroffen werden. 

Es wird klargestellt, dass für die Anordnung des Ausreisegewahrsams Fluchtgefahr nicht 
Voraussetzung ist. Diese Möglichkeit sieht die Rückführungsrichtlinie in Artikel 15 Absatz 
1 vor. Aus dem Wort „insbesondere“ ergibt sich, dass es sich bei den unter Buchstabe a 
und b genannten Möglichkeiten um Regelbeispiele beziehungsweise eine unverbindliche 
Aufzählung (vgl. die Empfehlung (EU) 2017/2338 der Kommission vom 16. November 
2017 für ein gemeinsames „Rückkehr-Handbuch“, Seite 80) handelt und weitere Möglich-
keiten zulässig sind. Der Abweichung von der Aufzählung des Artikel 15 Absatz 1 zu Las-
ten des Betroffenen wird durch eine gegenüber der Höchstfrist des Artikel 15 Absatz 5 
Rückführungsrichtlinie von sechs Monaten erheblich verkürzte Höchstdauer von zehn 
Tagen begegnet. Im Übrigen bleibt die Voraussetzung des § 62b Absatz 1 Nummer 2 im 
Kern unverändert. Das Tatbestandsmerkmal „fortgesetzt“ entfällt. Damit genügt eine ein-
malige Verletzung der genannten Pflichten.  

Der Ausreisegewahrsam dient der Sicherung des effektiven Verfahrens der Abschiebung. 
Dieser Zweck ist insbesondere erfüllt, um organisatorische Abläufe bei den durchführen-
den Behörden zu effektiveren oder um Sammelabschiebungen zu erleichtern. 

Die Möglichkeit der Ingewahrsamnahme auch ohne Fluchtgefahr für einen kurzen Zeit-
raum bis zu zehn Tagen ist verhältnismäßig. Aufgrund der bestehenden vollziehbaren 
Ausreisepflicht steht fest, dass der Ausländer kein Recht auf einen Aufenthalt im Bundes-
gebiet hat. Er hat die Rechtspflicht auszureisen nicht befolgt. Zur Schaffung einer effekti-
ven Möglichkeit, die Ausreisepflicht durchzusetzen, ist das kurzzeitige Gewährleisten der 
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Präsenz erforderlich. Atypische Fälle sind von der Regelung des Absatzes 2 Satz 1 er-
fasst. 

Es muss feststehen, dass die Abschiebung innerhalb der Frist von zehn Tagen durchführ-
bar ist; hierbei genügt es, dass die Durchführbarkeit innerhalb dieser Frist eintritt. 

Durch Neufassung des Tatbestandsmerkmals in Absatz 2 „im Transitbereich eines Flug-
hafens oder in einer Unterkunft, von der aus die Ausreise des Ausländers ohne Zurückle-
gen einer größeren Entfernung zu einer Grenzübergangsstelle möglich ist“ wird klarge-
stellt, dass die Unterbringung in einer Unterkunft, die sich im weiteren Umfeld eines Flug-
hafens oder einer Grenzübergangstelle befindet, möglich ist. Dabei ist eine übliche Fahr-
zeit von etwa einer Stunde von Unterkunft bis Flughafen oder Grenzübergang als „ohne 
Zurücklegen einer größeren Entfernung“ zu bewerten. Ein begleitetes Verlassen der Un-
terkunft zur Fahrt zum Flughafen oder zur Grenzübergangstelle ist auf Anforderung des 
Ausländers jederzeit durchzuführen, wenn der Ausländer glaubhaft macht, er beabsichtige 
ein unmittelbares Verlassen des Bundesgebiets. 

Minderjährige und Familien mit Minderjährigen dürfen wegen der entsprechenden Geltung 
des § 62 Absatz1 Satz 3 Aufenthaltsgesetz nur in besonderen Ausnahmefällen und nur so 
lange in Abschiebungshaft genommen werden dürfen, wie es unter Berücksichtigung des 
Kindeswohls angemessen ist. Dementsprechend dürfte in der Regel eine Inhaftierung 
Minderjähriger unverhältnismäßig sein. 

Zu Nummer 24 

Zu Buchstabe a 

Durch den neuen § 71 Absatz 1 Satz 3 Aufenthaltsgesetz wird klargestellt, dass die Zu-
ständigkeitsbestimmung nach § 71 Absatz 1 Satz 2 Aufenthaltsgesetz auch länderüber-
greifend erfolgen kann. So können sich Länder darauf verständigen, dass etwa die Pass( 
ersatz)-beschaffung für einen bestimmten Staat, zu dem ein Land besonders gute konsu-
larische Beziehungen unterhält, von einem Land für die anderen beteiligten Länder miter-
ledigt wird. Die beteiligten Ausländerbehörden der Länder sind befugt, untereinander auf 
der Grundlage des § 86 und § 87 Aufenthaltsgesetz Daten zu diesem Zweck auszutau-
schen. 

Durch den neuen § 71 Absatz 1 Satz 4 Aufenthaltsgesetz wird eine Zentralisierung durch 
Bundesrecht vorgegeben, um Abschiebungen, auch zur Erfüllung von Verpflichtungen aus 
dem europäischen Recht, effizient zentral durchführen zu können und damit den Behör-
den des Bundes und der anderen Länder ein einheitlicher Ansprechpartner zur Verfügung 
steht. Landesrecht kann abweichende Regelungen vorsehen. 

Zu Buchstabe b 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Mit der Änderung wird die durch den europäischen Gesetzgeber erfolgte Kodifizierung 
des ursprünglichen Rechtsakts (Verordnung (EG) Nummer 562/2006) und seiner nachfol-
genden Änderungen durch die Verordnung (EU) 2016/399 auf nationaler Ebene nachvoll-
zogen. Materielle Änderungen sind hiermit nicht verbunden. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Durch die Einfügung wird klargestellt, dass neben den mit der polizeilichen Kontrolle des 
grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden auch Stellen der Länder, insbe-
sondere die Polizei, für die Rückführung von Ausländer zuständig ist. Damit wird das Be-
dürfnis der Länder nach einer eindeutigen Regelung im Aufenthaltsgesetz befriedigt.  
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Zu Doppelbuchstabe cc 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung des § 75 in Nummer 26b. 

Zu Doppelbuchstabe dd 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung des § 75 in Nummer 26b. 

Zu Nummer 25 

Die derzeitige Rechtslage stellt hinsichtlich der Ausweisung und Abschiebung und damit 
auch der Haftanordnung bei Ausländern, gegen die öffentliche Klage erhoben oder ein 
strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet ist, für die Ausländerbehörden hohe prak-
tische Hürden auf. Das Einvernehmen mit der Staatsanwaltschaft ist ein Zulässigkeitser-
fordernis für die Abschiebung. Ohne das Vorliegen des Einvernehmens ist eine Haftan-
ordnung nicht möglich. Bei Ausländern, gegen die mehrere Ermittlungsverfahren an meh-
reren Orten bestehen, ist die Ausländerbehörde gezwungen, die Zustimmung einer Viel-
zahl von Staatsanwaltschaften einzuholen, um eine Haftanordnung erreichen zu können. 
Das steht gerade der Abschiebungshaft von Intensivtätern entgegen.  

Dementsprechend wird der Katalog der Straftaten, bei denen ein „geringer Unrechtsgeh-
alt“ im Sinne der Norm des § 72 Absatz 4 vorliegt und ein Einvernehmen der Staatsan-
waltschaft unter den weiteren gesetzlichen Voraussetzungen nicht erforderlich ist, ange-
passt. 

Zu Buchstabe a 

Im überarbeiteten Katalog sind nicht nur Straftaten enthalten, die typische Begleitdelikte 
zu einem unerlaubten Aufenthalt sind, sondern solche, für die unter den gesetzlich ge-
nannten Voraussetzungen das Strafverfolgungsinteresse nicht dem Interesse an der Voll-
ziehung der Ausreisepflicht überwiegt. Daher ist die Angabe, es handele sich um „beglei-
tende“ Delikte, zu streichen. 

Zu Buchstabe b 

Neu hinzu kommen die folgenden Straftatbestände: 

§ 115 Strafgesetzbuch - Widerstand gegen Personen, die Vollstreckungsbeamten gleich-
stehen, soweit in § 115 Strafgesetzbuch die entsprechende Geltung § 113 Absatz 1 des 
Strafgesetzbuches vorgesehen ist; 

§ 166 Strafgesetzbuch - Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und 
Weltanschauungsvereinigungen; 

§ 167 Strafgesetzbuch - Störung der Religionsausübung; 

§ 169 Strafgesetzbuch - Personenstandsfälschung; 

§ 186 Strafgesetzbuch - Üble Nachrede; 

§ 240 Strafgesetzbuch - Nötigung; 

§ 246 Strafgesetzbuch - Unterschlagung; 

§ 248b Strafgesetzbuch - Unbefugter Gebrauch eines Fahrzeugs; 

§ 276 Absatz 1 Strafgesetzbuch - Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen bei 
nicht banden- oder gewerbsmäßigem Handeln; 
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§ 279 Strafgesetzbuch - Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse; 

§ 21 des Straßenverkehrsgesetzes - Fahren ohne Fahrerlaubnis; 

§ 6 des Pflichtversicherungsgesetzes - Gebrauch oder Gestattung des Gebrauchs eines 
Kraftfahrzeuges auf öffentlichen Wegen oder Plätzen ohne den vorgeschriebenen Versi-
cherungsschutz. 

Zu Nummer 26 

Zu Buchstabe a 

Die Vorschrift ist an die Änderungen des § 11 Aufenthaltsgesetz anzupassen, nachdem 
ein Einreise- und Aufenthaltsverbot nur durch Anordnung eintreten kann. 

Zu Buchstabe b 

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übernimmt unbeschadet der fortbestehen-
den Zuständigkeit der Länder nach § 71 Absatz 1 die Aufgabe der Beschaffung von Heim-
reisedokumenten für Ausländer in Amtshilfe. Die Beschaffung von Heimreisedokumenten 
ist wesentliche Voraussetzung für die Förderung der Rückkehr und wird eine dauerhafte 
Verwaltungsaufgabe des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge sein. Durch die ge-
plante gebündelte Aufgabenwahrnehmung im Gemeinsamen Zentrum zur Unterstützung 
der Rückkehr - ZUR - ist ein deutlicher Effizienzgewinn zu erwarten, u. a. durch eine ver-
besserte Abstimmung und Koordination zwischen Bund und Ländern (beispielsweise bes-
seres Nachhalten der Ausreise der Personen, für die ein Passersatzpapier beschafft wur-
de, gemeinsame Analyse von Problemen, zentraler Ansprechpartner für Auslandsvertre-
tungen).  

Die Übertragung dieser Aufgabe im Wege der Amtshilfe auf das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge ist aufgrund dessen Sachnähe zur Feststellung der Identität und der Her-
kunft von Ausreisepflichtigen zweckdienlich. So ist das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge bereits im Rahmen des Asylverfahrens mit der Aufgabe der Feststellung von 
Identität und der Herkunft betraut, §§ 15, 16 Asylgesetz. 

Durch diese Gesetzesänderung wird gewährleistet, dass die im Rahmen des Asylverfah-
rens durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gewonnenen Erkenntnisse über 
die Identität und Herkunft eines Antragstellers im Fall der Ablehnung des Asylantrags ge-
nutzt werden, um die Verfahrensprozesse bei der Abschiebung durch die Ausländerbe-
hörde wesentlich einfacher und schneller zu gestalten. Darüber hinaus ist das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge im Vergleich zu den Ausländerbehörden schon heute in der 
Lage, bei Ausreisepflichtigen, die kein Asylverfahren in Deutschland betrieben haben, 
über die eingesetzte Technik eine Prüfung der Identität vorzunehmen, wie z.B. beim ret-
rograden Abgleich im europäischen Visainformationssystem (VIS). 

Die Übertragung der Aufgabe der Passersatzpapierbeschaffung im Wege der Amtshilfe 
von der Bundespolizei auf das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat keine Ände-
rungen der Rechten und Pflichten der Asylantragsteller zur Folge. Insbesondere wird das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auch weiterhin berücksichtigen, dass es Schutz-
suchenden vor Abschluss des Asylverfahrens grundsätzlich nicht zuzumuten ist, den 
Schutz des (angeblichen) Verfolgerstaates etwa durch Mitwirkung bei der Erlangung von 
Pass- oder Passersatzpapieren in Anspruch zu nehmen. 

Zu Nummer 27 

Die Vorschrift ist an die Änderungen des § 11 anzupassen, nachdem ein Einreise- und 
Aufenthaltsverbot nur durch Anordnung eintreten kann. 
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Zu Nummer 28 

Es handelt sich um eine redaktionelle Bereinigung. 

Der Verweis auf § 11 Absatz 1 Satz 3 Aufenthaltsgesetz geht bereits seit der Änderung 
des § 11 durch das Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbe-
endigung vom 27. Juli 2015 ins Leere. Die Rechtslage vor Änderung durch dieses Gesetz 
sah in § 11 Absatz 1 Satz 3 Aufenthaltsgesetz die Möglichkeit vor, die Wirkung des Ein-
reise- und Aufenthaltsverbots auf Antrag zu befristen. Mit Änderung trat an die Stelle eine 
Regelung, die eine Befristung von Amts wegen vorsah, so dass ein Bedürfnis für die Re-
gelung in § 82 Absatz 3 Aufenthaltsgesetz bereits damals entfallen war.  

Auch nach Streichung des Wortlauts „von Amts wegen“ in § 11 Absatz 2 Aufenthaltsge-
setz durch dieses Gesetz gilt das unverändert. Denn das Gesetz schreibt weiterhin vor, 
dass das Einreise- und Aufenthaltsverbot durch die anordnende Behörde zu befristen ist. 
Ein gesonderter Antrag des Ausländers (entsprechend der Rechtslage vor der Änderung 
durch das Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung 
vom 27. Juli 2015) sieht das Gesetz nicht vor. Demnach besteht kein Bedürfnis für einen 
gesonderten Hinweis auf einen solchen Antrag. 

Zu Nummer 29 

Die Einfügung korrespondiert mit der in § 61 Absatz 1e Aufenthaltsgesetz vorgesehenen 
Einführung der Möglichkeit, Auflagen zur Sicherung und Durchsetzung der Ausreisepflicht 
anzuordnen. Die Regelung wirkt der Gefahr des Untertauchens entgegen, indem durch 
Widerspruch und Klage Auflagen und Bedingungen zur Sicherung und Durchsetzung der 
Ausreisepflicht unterlaufen werden. 

Zu Nummer 30 

Wenn Abschiebungen scheitern, beruht dies häufig auf der Undurchführbarkeit des Auf-
greifens der abzuschiebenden Person am bekannten Aufenthaltsort. In § 59 Absatz 1 
Satz 8 ist zur Verhinderung eines Untertauchens geregelt, dass nach Ablauf der freiwilli-
gen Ausreisefrist der Termin der Abschiebung dem Ausländer nicht angekündigt werden 
darf. Sofern Amtsträger oder besonders verpflichtete Personen den Abzuschiebenden, 
aber auch Dritten entsprechende Informationen zugänglich machen, konterkariert dies 
das dort enthaltene Normziel, den rechtsstaatlichen Vollzug des Aufenthaltsrechts sicher-
zustellen. Dies gilt vor allem auch dann, wenn Dritte entsprechende Informationen öffent-
lich machen oder diese an die Betroffenen weitergeben. Die Bewährung des Rechtstaats 
gebietet es, Handlungen zu unterbinden, die die Durchsetzung der Ausreisepflicht behin-
dern. Im Bereich der Durchsetzung der Ausreisepflicht ist die Strafbewährung bislang 
nicht eindeutig geregelt.  

Gleiches gilt für Informationen über geplante Maßnahmen zur Feststellung der Identität 
ausreisepflichtiger Ausländer, die bei Gewahrwerden der betroffenen Personen deren 
Identifizierung und damit die Durchsetzung der Ausreisepflicht behindern. Namentlich gilt 
dies für Vorführungen zur Identitätsfeststellung durch die Botschaft des Herkunftsstaats 
nach § 82 Absatz 4 Satz 1.  

Durch die Vorschrift wird klargestellt, dass es sich bei Informationen zum konkreten Ab-
lauf einer Abschiebung oder zu Anordnungen nach § 82 Absatz 4 Satz 1 um Geheimnisse 
beziehungsweise Nachrichten im Sinne der Vorschrift des § 353b des Strafgesetzbuchs 
handelt. Relevante Informationen sind insbesondere Zeitpunkte, Orte und Namen be-
troffener Personen, Vorhaben und geplante Behördenabläufe. Personen, die nicht Amts-
träger, für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete oder von einer anderen amtli-
chen Stelle förmlich Verpflichtete sind, können sich wegen Anstiftung oder Beihilfe zur 
Haupttat strafbar machen. 
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Zu Nummer 31 

Die Nichterfüllung der besonderen Passbeschaffungspflicht ist zu sanktionieren. Sie kann 
mit einer Geldbuße bis 5 000 Euro geahndet werden. 

Zu Nummer 32 

Die Vorschrift ist an die Änderungen des § 11 Aufenthaltsgesetz anzupassen, wonach ein 
Einreise- und Aufenthaltsverbot nur durch Anordnung eintreten kann. 

Zu Nummer 33 

Die neue Vorschrift des § 105 Aufenthaltsgesetz enthält Übergangsvorschriften zur Dul-
dung mit dem Zusatz „für Personen mit ungeklärter Identität“, wie sie neu in § 60b des 
Aufenthaltsgesetzes geregelt ist. 

Zu Absatz 1 

§ 105 Absatz 1 Aufenthaltsgesetz sieht vor, dass nach Inkrafttreten des § 60b Aufent-
haltsgesetz der frühestmögliche Zeitpunkt der Prüfung einer Erteilung einer Duldung nach 
§ 60b Aufenthaltsgesetz die erste regelhafte Befassung der Ausländerbehörde im Rah-
men der Verlängerung oder Erteilung einer Duldung ist. 

Zu Absatz 2 

Für Geduldete, die sich zum Zeitpunkt der Prüfung der Voraussetzungen des Vorliegens 
des § 60b Aufenthaltsgesetz durch die Ausländerbehörde in einem Ausbildungs- und Be-
schäftigungsverhältnis befinden, gilt ein erweiterter Übergangzeitraum. Damit wird der 
Erwerbstätigkeit dieser Gruppe Rechnung getragen. Für Geduldete in Ausbildung, die 
eine Ausbildungsduldung besitzen, gilt der neue § 105 Absatz 3 Aufenthaltsgesetz. 

Zu Absatz 3 

Nach dem neuen § 105 Absatz 3 Aufenthaltsgesetz unterliegen Ausländer, die nach dem 
geplanten Duldungsgesetz die Voraussetzungen für eine Ausbildungs- oder Beschäfti-
gungsduldung erfüllen oder eine solche Duldung bereits besitzen, nicht den Beschrän-
kungen des § 60b Aufenthaltsgesetz, einschließlich der besonderen Passbeschaffungs-
pflicht. Dies gilt auch für die in der Ausbildungs- oder Beschäftigungsduldung vorgesehen 
Zeiten für die Suche eines neuen Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes. 

Ihnen wird keine Duldung mit dem Zusatz „für Personen mit ungeklärter Identität“ erteilt. 
Um die Notwendigkeit von komplizierten Inzidentprüfungen bei der Anwendung des § 60b 
Aufenthaltsgesetz zu vermeiden, kann sich auf diese Übergangsvorschrift nur berufen, 
wer entweder eine solche Duldung besitzt oder sie beantragt. Die Prüfung erfolgt dann im 
regulären Antragsverfahren. Der Antrag kann fristwahrend bis zur Erteilung der Duldung 
nach dem neuen § 60b Aufenthaltsgesetz gestellt werden. 

Zu Artikel 2 (Änderung des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in 
den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit) 

Die formellen Vorgaben des § 417 Absatz 2 Satz 2 sind für Fälle der Abschiebungs-, Zu-
rückschiebungs- und Zurückweisungshaft zu streng gefasst und demnach abzumildern. 
Ziel ist eine flexiblere Handhabung in der Praxis.  

Gemäß Artikel 104 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes kann die Freiheit der Person nur 
auf Grund eines förmlichen Gesetzes und nur unter Beachtung der darin vorgeschriebe-
nen Formen beschränkt werden. Die Einhaltung der Verfahrensvorgaben des § 417 Ab-
satz 2 Satz 2 hat somit Verfassungsrang. Der Haftrichter hat bei Formfehlern des Haftan-
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trags der Ausländerbehörde keine Möglichkeit, diese im Verfahren zu heilen. Demnach 
stellt das Gesetz Anforderungen an die Fassung des Haftantrags, die von den Ausländer-
behörden nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand zu erfüllen sind.  

Dies gilt für Ausreisepflichtige - in Abgrenzung zu sonstigen Fällen der Freiheitsentzie-
hung - umso mehr, da in der Regel eine erhöhte Gefahr des Untertauchens besteht, aus 
der Eilbedürftigkeit resultiert. In Verfahren der Abschiebungs-, Zurückschiebungs- und 
Zurückweisungshaft besteht daneben eine höhere Unsicherheit bezüglich der tatsächli-
chen Korrektheit der Angaben nach Absatz 2 Nummer 1 bis 4.  

Die Neuregelung trägt dieser Problematik Rechnung, indem eine Heilungsmöglichkeit bis 
zum Abschluss der letzten Tatsacheninstanz vorgesehen wird. 

Zu Artikel 3 (Änderung des Asylgesetzes) 

Zu Nummer 1 

Mit der Neuregelung wird der Antragsteller verpflichtet, den Asylantrag in den Fällen des § 
13 Absatz 3 Asylgesetz unverzüglich zu stellen. Dies soll der zügigen Durchführung des 
Asylverfahrens und der zeitnahen Klärung des ausländerrechtlichen Status der Auslän-
derrinnen und Ausländer dienen.  

Zu Nummer 2 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderung nach Neustrukturierung der Sicherungs-
haft in § 62 Absatz 3 ff. Aufenthaltsgesetz. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderung nach Neustrukturierung der Sicherungs-
haft in § 62 Absatz 3 ff. Aufenthaltsgesetz. 

Zu Buchstabe c 

Die in § 62 Absatz 6 Aufenthaltsgesetz neu eingeführte Mitwirkungshaft sowie der Ausrei-
segewahrsam nach § 62b sind in die Aufzählung in § 14 Absatz 3 aufzunehmen. Bei die-
sen neu geregelten Abschiebungshaftarten liegt eine mit den übrigen, bereits geregelten 
Abschiebungshaftarten vergleichbare Interessenlage vor. 

Zu Nummer 3 

Um eine Überlastung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge mit Prüfverfahren zu 
verhindern, wird die Frist für die Prüfung der positiven Asylentscheidungen, die in den 
Jahren 2015, 2016 und 2017 unanfechtbar und damit bestandskräftig geworden sind, von 
drei auf mindestens vier Jahre verlängert. Diese Fristverlängerung ermöglicht es dem 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zudem, eine umfassende und qualitativ hoch-
wertige Prüfung des erteilten Schutzstatus vorzunehmen. 

Durch die Einbeziehung der im Jahre 2017 ergangenen Asylentscheidungen in die Frist-
verlängerung wird für das Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge eine größere Flexi-
bilität bei der Verteilung der zur Verfügung stehenden Arbeitskraft gewährleistet.  

Eine dauerhafte Verlängerung der Frist für die Regelüberprüfung der Asylentscheidungen 
über das Jahr 2017 hinaus ist hingegen weder angebracht noch notwendig. Denn auf-
grund der sinkenden Asylantragszahlen seit dem Jahr 2017 wird in der Folge auch die 
Zahl der Regelüberprüfungen wieder abnehmen. Die vorgesehene Änderung schafft die 
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Kapazitäten für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die für Regelüberprüfungen 
der Asylentscheidungen aus den durch ein besonders hohes Flüchtlingsaufkommen ge-
prägten Jahren notwendig sind, ohne das Ziel einer zeitnahen Überprüfung der Asylent-
scheidungen aus den Augen zu verlieren. 

Diese Änderung wird auch zu einer Entlastung der Verwaltungsgerichte beitragen. Denn 
durch die Verlängerung der Frist für die Regelüberprüfungen werden die entsprechenden 
Widerrufs- und Rücknahmeentscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlin-
ge und damit auch die gegen diese Entscheidungen gerichteten Klageverfahren auf einen 
um mindestens ein Jahr verlängerten Zeitraum gestreckt. Zum 30. September 2018 waren 
insgesamt 574 verwaltungsgerichtliche Klagen gegen entsprechende Widerrufs- und 
Rücknahmeentscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge anhängig. 

Von dieser Änderung unbenommen bleibt die Möglichkeit für das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge, jederzeit von Amts wegen eine entsprechende Prüfung zu veranlassen. 

Zu Artikel 4 (Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung) 

Durch Änderung des § 11 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes tritt das Einreise- und Auf-
enthaltsverbot nicht mehr kraft Gesetzes ein, sondern ist behördlich anzuordnen. Die Frist 
des Einreise- und Aufenthaltsverbots auf Grundlage einer Abschiebungsanordnung nach 
§ 58a des Aufenthaltsgesetzes regelt § 11 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes. 

Wendet sich der Ausländer gegen eine Abschiebungsanordnung nach § 58a des Aufent-
haltsgesetzes, wird er regelmäßig auch das nunmehr gesondert anzuordnende Einreise- 
und Aufenthaltsverbot angreifen. Aus Gründen der Verfahrens- und der Prozessökonomie 
und zur Verhinderung divergierender gerichtlicher Entscheidungen ist es sachdienlich, 
wenn die Behörde, die eine Abschiebungsanordnung nach § 58a Aufenthaltsgesetz er-
lässt, zugleich über die Dauer des damit einhergehenden Einreise- und Aufenthaltsver-
bots entscheidet und beide Entscheidungen der gerichtlichen Überprüfung durch ein und 
dasselbe Gericht unterliegen. Der bereits bestehenden Zuweisung zum Bundesverwal-
tungsgericht ist auch die Prüfkompetenz für das Einreise- und Aufenthaltsverbot zuzuwei-
sen. Andernfalls wäre der Betroffene darauf zu verweisen, gegen die Abschiebungsan-
ordnung beim Bundesverwaltungsgericht vorzugehen, gegen die Anordnung des Einreise- 
und Aufenthaltsverbots jedoch ein weiteres Verfahren vor dem zuständigen Verwaltungs-
gericht anzustrengen, das in Abhängigkeit des ersteren stünde. Das wäre nicht sachge-
recht. 

Die Rechtswegzuweisung zum Bundesverwaltungsgericht betrifft nur die erstmalige An-
ordnung des Einreise- und Aufenthaltsverbots. Dies bringt das Tatbestandmerkmal „Er-
lass“ zum Ausdruck. Für Verfahren zu einem späteren Zeitpunkt, die das Einreise- und 
Aufenthaltsverbot zum Gegenstand haben, bleibt es bei den Zuständigkeitsregelungen 
der Verwaltungsgerichtsordnung. Das umfasst insbesondere Streitigkeiten über eine aus-
nahmsweise Aufhebung, Fristverkürzung oder Verlängerung nach § 11 Absatz 5 des Auf-
enthaltsgesetzes. 

Zu Artikel 5 (Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes) 

Zu Nummer 1 

Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 Nummer 5, denen bereits von einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem am Verteilmechanismus nach der Ver-
ordnung (EU) Nr. 604/2013 des europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der 
für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mit-
gliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (Dublin-III-
Verordnung) teilnehmenden Drittstaat internationaler Schutz gewährt worden ist, haben 
zukünftig nach der Neuregelung ausdrücklich keinen Anspruch auf Leistungen nach dem 
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Asylbewerberleistungsgesetz. Die Sätze 2 bis 8 des Absatzes 4 enthalten eine Regelung 
über Überbrückungsleistungen. Diese werden grundsätzlich nur für einen Zeit-raum von 
zwei Wochen einmalig innerhalb von zwei Jahren erbracht. Dies beruht auf dem Umstand, 
dass es sich bei dem betroffenen Personenkreis grundsätzlich um Ausländer handelt, bei 
denen typisierendend davon auszugehen ist, dass sie erst sehr kurzfristig nach Deutsch-
land eingereist sind. Daher ist die Annahme gerechtfertigt, dass es für sie im Regelfall mit 
keinem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden ist, Deutschland wieder kurzfristig zu 
verlassen und in das Land zurückzukehren, durch das ihnen internationaler Schutz ge-
währt worden ist, solange dieser Schutz fortbesteht. Härtefällen wird durch die Regelun-
gen in den Sätzen 5 bis 8 Rechnung getragen. 

Zu Nummer 2 

Zu Buchstabe a 

Durch die Änderung wird die Regelung im Absatz 1 in Absatz 2 verschoben. Zudem wird 
nunmehr als Rechtsfolge auf den neuen Absatz 1 verwiesen. Hierdurch wird sicherge-
stellt, dass für alle Anspruchseinschränkungen in § 1a einheitliche Rechtsfolgen gelten. 
Schon bisher hatten die meisten Regelungen über Anspruchseinschränkungen im Asyl-
bewerberleistungsgesetz auf die Regelung in bisherigen Absatz 2 verwiesen, die sich nun 
in Absatz 1 wiederfindet. Abweichend davon wurde jedoch in zwei Fällen der An-
spruchseinschränkung im bisherigen § 1a Absatz 1 eine andere Rechtsfolge getroffen. 
Dies wird nun vereinheitlicht. 

Zu Buchstabe b 

Die bisherige Regelung in Absatz 2 wird ohne inhaltliche Änderung in Absatz 1 verscho-
ben. 

Zu Buchstabe c 

Durch die Regelung wird ein gesetzgeberische Redaktionsversehen korrigiert. Es wird 
klargestellt, dass die Norm für Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 Nummer 6, soweit 
es sich um Familienangehörige der in § 1 Absatz 1 Nummer 4 und 5 genannten Personen 
handelt, unter denselben Voraussetzungen und mit derselben Rechtsfolge gilt, wie für 
Leistungsberechtigten nach § 1 Absatz 1 Nummer 4 und 5. 

Zu Buchstabe d 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 2 Buchstabe a. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 1. 

Zu Buchstabe e 

Durch die Änderungen wird die Regelung in § 1a Absatz 5 zu den besonders gravieren-
den Verstößen im Asylverfahren, die zu Anspruchseinschränkungen im Asylbewerberleis-
tungsgesetz führen, vervollständigt.  

Neu aufgenommen wurde in Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 eine Anspruchseinschränkung für 
den Fall, dass gegen die neu in § 13 Absatz 3 Satz 3 des Asylgesetzes geregelte Pflicht 
verstoßen wurde, einen Asylantrag so bald wie vernünftigerweise möglich nach Einreise 
in Deutschland zu stellen. Dies findet seine Grundlage in Artikel 20 Absatz 3 der Richtlinie 
2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festle-
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gung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen 
(Amtsblatt Nummer L 180 vom 29.6.2013, Seite 96) (im Folgenden: Aufnahmerichtlinie). 
Danach können die Mitgliedstaaten die im Rahmen der Aufnahme gewährten materiellen 
Leistungen einschränken, wenn sie nachweisen können, dass der Antragsteller ohne be-
rechtigten Grund nicht so bald wie vernünftigerweise möglich nach der Ankunft in dem 
betreffenden Mitgliedstaat einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat.  

Bisher war die in § 1a Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 geregelte Anspruchseinschränkung auf 
Fälle beschränkt, in denen die Leistungsberechtigten ihre Mitwirkungspflicht nach § 15 
Absatz 2 Nummer 5 des Asylgesetzes verletzen, indem sie erforderliche Unterlagen zu 
ihrer Identitätsklärung, die in ihrem Besitz sind, nicht vorlegen, aushändigen oder überlas-
sen. Die Vorschrift wird als neue Nummer 3 ausgeweitet und zugleich präzisiert. Zukünftig 
sind alle Fälle erfasst, in denen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge festgestellt 
hat, dass die Leistungsberechtigten ihren Mitwirkungspflichten nach § 15 Absatz 2 Num-
mer 5 des Asylgesetzes nicht nachkommen. 

Der Katalog in § 1a Absatz 5 wird in Nummer 4 auf Fälle erweitert, in denen das Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge festgestellt hat, dass die Leistungsberechtigten ihren 
Mitwirkungspflichten nach § 15 Absatz 2 Nummer 6 des Asylgesetzes nicht nachkommen. 
Die Feststellung setzt in beiden Fällen voraus, dass das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge zuvor den Leistungsberechtigten aufgefordert hat, eine oder mehrere konkrete 
Mitwirkungshandlungen innerhalb einer angemessenen Frist vorzunehmen (vergleiche 
Artikel 20 Absatz 1 lit b der Aufnahmerichtlinie) und dieser auf die Folgen einer nicht frist-
gemäßen Nichtvornahme hingewiesen wurde. 

Der Katalog in § 1a Absatz 5 wird schließlich in der Nummern 5 auf Fälle erweitert, in de-
nen die Leistungsberechtigten gegen ihre Mitwirkungspflichten nach § 15 Absatz 2 Num-
mer 7 des Asylgesetzes verstoßen. 

Zu Buchstabe f 

Nach dem neuen § 1a Absatz 6 erhalten Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz, die ihre nach § 9 Absatz 3 Asylbewerberleistungsgesetz in Verbindung 
mit § 60 Absatz 1 S. 1 Nummer 1 und 2 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch bestehen-
den Pflichten, Angaben über die finanzielle Situation zu machen und Änderungen unver-
züglich mitzuteilen schuldhaft verletzen, als verhaltenslenkende Maßnahme nur Leistun-
gen nach § 1a Absatz 1. Diese Leistungseinschränkung findet ihre Grundlage in Artikel 20 
Absatz 3 der Aufnahmerichtlinie. Danach können die Mitgliedstaaten die im Rahmen der 
Aufnahme gewährten materiellen Leistungen einschränken oder entziehen, wenn ein An-
tragsteller verschwiegen hat, dass er über Finanzmittel verfügt, und dadurch bei der Auf-
nahme zu Unrecht in den Genuss von materiellen Leistungen gekommen ist. 

Zu Buchstabe g 

Die bisherige Regelung in § 1a Absatz 4 S. 2 sieht nur eine Anspruchseinschränkung für 
diejenigen Leistungsberechtigten vor, für die in Abweichung von der Regelzuständigkeit 
nach der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mit-
gliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen 
in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (Amts-
blatt L 180 vom 29.6.2013, S. 31) nach einer Verteilung durch die Europäische Union ein 
anderer am Verteilmechanismus teilnehmender Staat zuständig ist. Eine Leistungsein-
schränkung für Leistungsberechtigte, für die ein anderer Staat nach Maßgabe der Verord-
nung (EU) Nr. 604/2013 für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist, existiert 
bisher nicht. Insoweit wird § 1a durch die Neuregelung vervollständigt. 
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Zu Nummer 3 

Ob und in welchem Umfang der Bedarf an existenznotwendigen Leistungen für Menschen 
mit nur vorübergehendem Aufenthaltsrecht in Deutschland gesetzlich abweichend von 
dem gesetzlich bestimmten Bedarf anderer Hilfebedürftiger bestimmt werden kann, hängt 
nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 18. Juli 2012 davon ab, ob 
wegen eines nur kurzfristigen Aufenthalts konkrete Minderbedarfe gegenüber Hilfsemp-
fängern mit Daueraufenthaltsrecht nachvollziehbar festgestellt und bemessen werden 
können. Insofern kommt dem Gesetzgeber ein Gestaltungsspielraum zu, der die Beurtei-
lung der tatsächlichen Verhältnisse dieser Personengruppe wie auch die wertende Ein-
schätzung ihres notwendigen Bedarfs umfasst. Dabei ist die Einbindung in die tatsächli-
chen Verhältnisse zu berücksichtigen. Jedoch darf die Beschränkung auf Minderbedarfe 
den Zeitraum eines Kurzaufenthalts nicht deutlich überschreiten (Bundesverfassungsge-
richt, Urteil vom 18. Juli 2012, BvL 10/10; 1 BvL 2/11).  

Bei der Einschätzung der tatsächlichen Verhältnisse kann sich der Gesetzgeber auch an 
den Fristen thematisch verwandter Regelungen orientieren, die das Leben von Flüchtlin-
gen in der Anfangszeit im Bundesgebiet entscheidend prägen. Insbesondere ist dabei der 
Zeitraum der Erstaufnahme von Flüchtlingen in Deutschland zu berücksichtigen. Zukünftig 
soll die Verpflichtung, in einer Erstaufnahmeeinrichtung im Bundesgebiet zu wohnen, auf 
längstens 18 Monate festgelegt werden. Während dieser Zeit wird das physische Exis-
tenzminimum der Leistungsberechtigten zwingend durch Sachleistungen gedeckt. Die 
Integrationsmöglichkeiten sind eingeschränkt. Vor diesem Hintergrund wird auch die War-
tefrist in § 2 Absatz 1 Asylbewerberleistungsgesetz von 15 auf 18 Monate verlängert. Mit 
diesem Zeitraum wird die Spanne eines Kurzaufenthalts nicht deutlich überschritten.  

Zu Nummer 4 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 2 Buchstabe a. 

Zu Nummer 5 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 2 Buchstabe a. 

Zu Nummer 6 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 2 Buchstabe a. 

Zu Nummer 7 

Zu Buchstabe a 

Durch die Änderungen in § 11 Absatz 2 Asylbewerberleistungsgesetz wird klargestellt, 
dass auch der Verstoß gegen eine Wohnsitzauflage zu einer Leistungseinschränkung 
führen kann.  

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 2 Buchstabe a. 

Zu Nummer 8 

Eine Übergangsregelung ist erforderlich für die Personen, die nach bisher geltender 
Rechtslage bereits nach 15 Monaten Analogleistungen entsprechend des Zwölften Bu-
ches Sozialgesetzbuch erhalten. 
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Zu Artikel 6 (Weitere Änderung des Aufenthaltsgesetzes zum 1. Juli 2022) 

Die Regelung geht davon aus, dass ab dem 1. Juli 2022 die Voraussetzungen des Arti-
kels 18 der Rückführungsrichtlinie nicht mehr vorliegen. Es tritt zu diesem Datum wieder 
die vor Anwendung des Artikels 18 Rückführungsrichtlinie geltende Rechtslage ein, die 
die Vorgaben der Artikel 16 Absatz 1 und 17 Absatz 2 umsetzt. 

Damit tritt § 62a Absatz 1 wieder in der vor Inkrafttreten der Änderung geltenden Fassung 
in Kraft. 

An Satz 4 der ursprünglichen Fassung wird Satz 5 angefügt. Danach kann die Abschie-
bungshaft in sonstigen Haftanstalten vollzogen werden, wenn die Ausreisepflicht aufgrund 
oder infolge einer strafrechtlichen Verurteilung besteht. 

Nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b der Rückführungsrichtlinie können die Mitgliedsstaa-
ten beschließen, für Personen, die aufgrund einer strafrechtlichen Sanktion oder infolge 
einer strafrechtlichen Sanktion rückkehrpflichtig sind, die Rückführungsrichtlinie nicht an-
zuwenden. Dieser Ausschluss aus dem Anwendungsbereich der Rückführungsrichtlinie ist 
geboten. Das hohe Schutzniveau der Richtlinie ist nicht angemessen für Personen, deren 
Ausreisepflicht aufgrund von Straftaten besteht. Wer seinen Aufenthalt in Deutschland 
dazu missbraucht, um Straftaten zu begehen, muss unser Land schnell wieder verlassen. 
Hier hat der Schutz der Rückführungsrichtlinie hinter dem Interesse der Allgemeinheit an 
einer schnellen und effektiven Beendigung des Aufenthaltes zurückzutreten. 

Satz 5 enthält für diese Personengruppe eine Regelung, die nicht den Vorgaben der 
Rückführungsrichtlinie unterliegt. Der Vollzug der Haft muss nicht in speziellen Haftein-
richtungen nach § 62a, sondern kann in sonstigen Haftanstalten vollzogen werden. Eine 
Trennung von Strafgefangenen ist nicht erforderlich. 

Die Anwendung der Norm ist insbesondere möglich, wenn der Ausländer aufgrund straf-
rechtlicher Verurteilung nach §§ 53 ff. des Aufenthaltsgesetzes ausgewiesen worden ist. 

Zu Artikel 7 (Einschränkung eines Grundrechts) 

Die Regelung trägt dem Zitiergebot Rechnung.  

Zu Artikel 8 (Inkrafttreten) 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten für Artikel 5. 

Zu Absatz 3 

Zum 1. Juli 2022 tritt wieder eine vor Anwendung des Artikels 18 Rückführungsrichtlinie 
entsprechende Rechtslage ein, die die Vorgaben der Artikel 16 Absatz 1 und 17 Absatz 2 
umsetzt. 


